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1. Einleitung 

Ob in Tageszeitungen, im Radio und Fernsehen, in der Politik oder in der Literatur, 

Asylthemen sind hochaktuell und polarisieren im Kampf um WählerInnenstimmen. Auch 

in der Wissenschaft nimmt das Interesse an Flüchtlingen und an politischen Diskursen 

bezüglich der Aufnahme bzw. der Abschiebung von Asylwerbenden zu. Während meines 

Studiums der Kultur- und Sozialanthropologie habe ich mich mit Themen wie Migration, 

Asyl und Flucht auf einer theoretischen Ebene beschäftigt. Durch begleitende Praktika 

und persönliche Kontakte mit Asylwerbenden habe ich dieses Wissen vertieft. Im Zuge 

eines Seminars führte ich ein Interview mit einem Asylrichter und beobachtete eine 

Verhandlung. Aus diesem ersten Kontakt und nach einer Orientierungsphase im Feld 

entstanden das Thema und die Fragestellungen dieser Arbeit.  

1.1 Forschungsinteresse 

Es ist 09:10 Uhr. Nach und nach kommen Menschen durch die Sicherheitsschleuse, 

werden vom Portier überprüft und nehmen im Warteraum Platz. An einem großen Tisch 

ein junger Mann und eine junge Frau mit einem kleinen Kind. Neben einem anderen 

Tisch steht eine Frau, sie trägt ein Kostüm und eine Aktentasche, neben ihr ein etwas 

jüngerer Mann. Ein Mann in einem grauen Anzug kommt und begrüßt sie. Sie kennen 

sich. Eine Schreibkraft unterhält sich mit dem Portier, dann stellt sie sich vor die Tische 

und ruft zwei Namen auf, der junge Mann und die junge Frau stehen auf, nach freundlicher 

Aufforderung stehe ich auch auf, auch die Frau mit der Aktentasche und die beiden neben 

ihr stehenden Männer schließen sich an. „Bitte kommen Sie mit!“, meint die Schreibkraft 

kurz und öffnet die erste dicke Tür auf dem Weg in Richtung Verhandlungssaal. Warum 

interessiere ich mich dafür, was hinter diesen Türen passiert? 

(Auszug aus dem Feldforschungstagebuch) 

 

In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit asylrechtlichen Entscheidungsprozessen am 

Asylgerichtshof, in die man ansonsten nur einen begrenzten Einblick bekommen kann. 

Ich werde daher beleuchten, wie solche Prozesse der Entscheidungsfindung in 

Asylverhandlungen vor sich gehen. Im Laufe der Forschung wurde deutlich, dass durch 

ein Aufeinandertreffen von unterschiedlichen kulturellen Hintergründen im Gerichtssaal 

Kultur und Geschlecht in Asylverhandlungen eine zentrale Rolle spielen. 

„Genderthemen“ und Annahmen über soziale Geschlechterkonstruktionen „der anderen“ 

stellen dabei einen wesentlichen Punkt dar. Schnittstellen von Kultur und Geschlecht zu 
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beobachten, zu hinterfragen und in ihrem Kontext zu analysieren war wesentlicher 

Bestandteil dieser Arbeit. Zentrale Begriffe und Konzepte der Kultur- und 

Sozialanthropologie sind hier analytisch von großer Bedeutung und werden in ihrer 

alltäglichen Praxis und Verwendung beschrieben. Durch eine kultur- und 

sozialanthropologische Außenperspektive wird eine alternative Sichtweise von 

Verhandlungssituationen und Entscheidungsrichtlinien zur Diskussion gestellt. Es sollen 

Felder für kritische Selbstreflexion asylrechtlicher Praxis eröffnet werden. 

1.2 Forschungsfragen  

Passend zu den Forschungsfragen dieser Feldforschung ist ein Zitat von Ursula Pasero 

(1999), die im Zusammenhang mit Genderforschung erklärt:  

„Gefragt wird nicht nur, ob und wie Frauen und Männer unterschiedlich wahrgenommen 

werden, sondern darüber hinaus, wie vermittels dieser ständigen Wahrnehmungsleistung 

die Differenz zwischen den Geschlechtern wieder und wieder miterzeugt oder auch sogar 

abgeschwächt wird.“ (Pasero in Pasero/Braun (Hrsg.) 2009:18) 

Durch diese Aussage zeigt sich, dass gewisse asylrichterliche Interpretationsleistungen 

geschlechtsspezifische Differenzen (re)produzieren. In meiner Arbeit soll untersucht 

werden, wie Gender in Asylverhandlungen wahrgenommen und behandelt wird. 

Außerdem geht es darum, womit Geschlechterkategorien in Verbindung gebracht werden 

und was durch diese „ständige Wahrnehmungsleistung“ mit solchen Kategorien 

geschieht. Interessant ist dabei, wie Geschlechterkategorien von 

EntscheidungsträgerInnen im Asylverfahren, wie es RichterInnen des Asylgerichtshofes 

sind, gedacht, behandelt und argumentiert werden. Dezidierte Forschungsfragen, die sich 

daraus in Bezug auf diese Arbeit und die dafür durchgeführte Feldforschung ergeben, 

beziehen sich auf asylrechtliche Befragungen und die Beweiswürdigung im 

Asylverfahren. Der Fokus dieser Arbeit liegt darauf, wie und in welchen Bereichen in 

Asylverhandlungen soziale Geschlechterkonstruktionen von Seite der RichterInnen 

wahrgenommen und behandelt werden. Aus diesem Fokus wurden drei Fragen formuliert. 

Die erste dieser Fragen widmet sich Gendervorstellungen hinsichtlich möglicher 

Entscheidungsrichtlinien: Dienen bestimmte Gendervorstellungen als 

Entscheidungsrichtlinien, und wenn ja, auf welche Art? Die Beantwortung dieser 

Frage soll dazu dienen, Gender und Gendervorstellungen in asylrechtlichen 
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Entscheidungssituationen zu beleuchten und Handlungsweisen und Entscheidungspraxen 

näher zu beschreiben und besser verstehen zu können. 

Die zweite Frage beschäftigt sich mit Gender(vorstellungen) als Konstruktionen und 

mögliche Festschreibungen und lautet: Wie trägt welcher Umgang mit Gender zu einer 

Konstruktion/Festschreibung migrierender/migrierter Geschlechter (vgl. Jansen 

2008) bei? Der verwendete Begriff „migrierender/migrierter Geschlechter“ (Jansen 2008) 

soll den Migrationshintergrund Asylwerbender verdeutlichen und damit auf mögliche 

kulturelle Schnittstellen von Gender- und Kulturwahrnehmungen aufmerksam machen. 

So werden auch „Misplacements“
1
 (Jansen 2008) von verschiedenen Handlungspraktiken 

etc. theoretisch und für Erhebungen im Feld als Analysekriterium denkbar und greifbar. 

Diese Ausformulierung der zweiten Forschungsfrage soll darauf hinweisen, dass es 

Unterschiede in der Wahrnehmung und dadurch im Umgang mit sozialen Geschlechtern 

geben kann, die durch kulturelle Unterschiede sowie Unterschiede, was den Status der 

Beteiligten etc. betrifft, gekennzeichnet sind. Weiterführend soll die Relationalität
2
 

sozialer Geschlechterkonstruktionen genauer betrachtet werden.  

Die dritte Forschungsfrage konzentriert sich auf einen bestimmten Aspekt der 

Entscheidungsfindung: Gibt es Zusammenhänge zwischen Gender(vorstellungen) und 

der Wahrnehmung von „Glaubwürdigkeit“ bzw. der Wahrnehmung von 

Asylvorbringen? Der spezielle Fokus auf Gender hinsichtlich der Wahrnehmung und 

Ausformung von „Glaubwürdigkeit“ erlaubt es, gewisse Strukturen und Hierarchien 

offenzulegen und ihre Funktion in einer nicht immer einfachen Entscheidungssituation 

herauszuarbeiten. 

Wurde Gender in Interviews und informellen Gesprächen thematisiert, so wurden 

Gender-Aspekte von RichterInnen des Asylgerichtshofes auf verschiedenen Ebenen 

diskutiert. Über diese verschiedenen Ebenen ergeben sich die einzelnen Abschnitte dieser 

Arbeit, die hier in einem kurzen Ausblick vorgestellt werden. Zuerst geben die folgenden 

                                                 
1
 Jansen (2008) führt den Begriff „misplacement“ im Zusammenhang mit bosnischen Flüchtlingen ein. Er 

vertritt die These, dass genderspezifische Statuspositionen immer mit einem bestimmten Ort verbunden 

sind. Diese Aussage ist auf mehreren Ebenen interpretierbar, da es hier nicht (nur) um einen geographisch 

definierten Ort geht, sondern auch um einen sozialen Ort einer relationalen Statusform in einem zeitlichen 

Kontext. „Misplacement“ beschreibt nicht nur den Statusverlust durch die Flucht, sondern auch 

Schwierigkeiten, sich in neuen Kontexten (politische, gesellschaftliche, am Arbeitsmarkt, aber auch in 

Bezug auf relationale Gender(hierarchien) etc.) einzufinden. 
2
 Die Ebene ihrer Relationen und Beziehungen zueinander  (vgl. Connell 2005). 
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beiden Kapitel (Kapitel 2 und 3) eine Einführung in den theoretischen und juristischen 

Rahmen des Feldes, bevor in Kapitel 4 auf die Methoden dieser Arbeit eingegangen wird. 

Das fünfte Kapitel bespricht daraufhin Wahrnehmungen von Glaubwürdigkeiten, 

diesbezügliche Ausgangspunkte und Schwierigkeiten. Es beschreibt Ansätze von 

RichterInnen, Glaubwürdigkeit festzustellen, und zeigt dadurch exemplarisch ego- und 

ethnozentrische Ausgangspunkte mancher Glaubwürdigkeitsfeststellungen auf. Das 

darauffolgende sechste Kapitel thematisiert mögliche Krisen im Gerichtssaal. Indem 

mögliche Interpretationen der RichterInnen aufgezeigt werden, können auch verschiedene 

Zugänge, was den Umgang mit Krisen betrifft, besser verständlich gemacht werden. In 

Kapitel 7 wird schließlich die Frage nach einer „Gerichtskultur“, einer Kultur am 

Asylgerichtshof, besprochen. Dieser Teil der Arbeit widmet sich sowohl den 

Wahrnehmungen der AsylrichterInnen, was Gender und Kultur im Feld betrifft, als auch 

der eigenen kulturellen Positioniertheit der RichterInnen. Die Frage nach dem Tragen des 

Talars im Gerichtssaal zeigt in einem Unterkapitel kreative Anwendungsmöglichkeiten 

symbolischen Kapitals. Bevor abschließend in Kapitel 9 ein Resumée für diese Arbeit 

gezogen werden kann, widmet sich Kapitel acht der Positionierung der Diplomarbeit und 

ihrer Reflexion. 
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2. Theoretische Einführung 

Um den aktuellen Forschungsstand im Bereich der Flüchtlingsforschung bzw. 

spezifischer zu Themen von Asyl und Asylentscheidungen anzusprechen, sind einige 

zentrale Themenbereiche relevant. Gleichzeitig ist aber darauf hinzuweisen, dass 

disziplinübergreifende Beiträge und Texte aus unterschiedlichen Disziplinen einen großen 

Stellenwert einnehmen. 

Die Literatur in der Flüchtlingsforschung beschäftigt sich unter anderem  mit Fragen von 

Ethnizität und Identitätskonstruktionen (Camino 1994, Mortland 1994, Markowitz 1994). 

Ein besonderer Fokus liegt auf Situationen nach der Flucht wie auf Situationen im Exil 

(Malkki 1995a, Malkki 1995b, Anand 2000) oder in sogenannten „Flüchtlingscamps“ 

(Mortland 1987, Gale 2007). Es werden Veränderungen thematisiert, die durch 

erzwungene Migration beeinflusst sind. In diesem Feld ist Gender eine wesentliche 

Analysekategorie (siehe z.B. Schrijvers 1999). AnthropologInnen und AutorInnen aus 

unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen beschäftigen sich daher mit Gender in 

der Asylpolitik (Binder 2004, Freedman 2008a), der Asylgesetzgebung (Berger 2009, 

Freedman 2008b) und der Veränderung von Geschlechterrollen durch die Flucht und  im 

„Aufnahmeland“ (Benson 1994, Krulfeld 1994, Mortland 1994).  

Auffällig ist, dass ein großes wissenschaftliches Interesse an der Auseinandersetzung mit 

weiblichen Flüchtlingen besteht. So thematisieren unterschiedliche WissenschaftlerInnen 

Asyl und Integration aus frauenspezifischer Sicht (Hobsig 2004, Wildt 2010, Warner 

2007, Dossa 2002).  

Obwohl auch der Ablauf asylrechtlicher Entscheidungen in Bezug auf Gender 

thematisiert wird (Graycar 1991, Mascini/van Bochove 2009, Spijkerboer 1999), gibt es 

noch keine Arbeit, die sich mit der Wahrnehmung von Gender Kultur durch 

AsylrichterInnen am österreichischen Asylgerichtshof befasst. Genau an diesem Punkt 

soll meine eigene Forschungsarbeit ansetzen und den Einfluss dieser Wahrnehmungen auf 

asylrechtliche Entscheidungen beleuchten. 

In diesem Kapitel wird zuerst die anthropologische Flüchtlingsforschung angesprochen. 

Daraufhin wird der Begriff „Gender“ für diese Arbeit definiert. Abschließend werden 

Genderaspekte hinsichtlich der im Gesetz vorgegebenen „begründeten Verfolgung“ und 

hinsichtlich eines Gerechtigkeitsbegriffs beschrieben. 
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Anthropologische Flüchtlingsforschung  

Tošić, Kroner und Binder (2009) sehen die Schnittstelle anthropologischer 

Flüchtlingsforschung zwischen Grundlagenforschung und applied anthropology (vgl. 

Tošić et al. 2009:113). Einerseits thematisiert dieses Spannungsfeld die politische 

Verantwortung und die mögliche Aufgabe der Kultur- und Sozialanthropologie
3
 gerade in 

diesem Feld, andererseits weisen Tošić et al. gleichzeitig darauf hin, dass 

Auseinandersetzungen mit dem Thema „Flucht“ zur kritischen Hinterfragung von im 

Fach zentralen Konzepten führen können und geführt haben (vgl. Tošić et al. 2009:113). 

Anthropologische Flüchtlingsstudien beschreiben zudem, welche neuen (methodischen) 

Herausforderungen sich auf diesem Gebiet ergeben (Omidian 1994). Zudem ist 

anzumerken, dass aus Feldforschungen gewonnenes (theoretisches) Wissen durch einen 

Ansatz der applied anthropology aus dem rein wissenschaftlichen Feld hinausgetragen 

wird und somit neues Diskurswissen in die Forschungskontexte einbringen kann, um 

schlussendlich auch einer gesellschaftspolitischen Verantwortung ein Stück gerecht zu 

werden.  

In der Kultur- und Sozialanthropologie begann die Auseinandersetzung mit dem Thema 

„Flucht“ in den 1980er Jahren als multidisziplinär angelegte Forschung, in der die 

Anthropologie eine wesentliche Rolle spielte (vgl. Tošić et al. 2009:113/Harrell-Bond, 

Voutira 1992:6). Auch heute zeichnet sich dieses Feld durch seine multi- und 

interdisziplinären Ansätze aus. Wesentliche Beiträge kommen daher aus der Kultur- und 

Sozialanthropologie, der Soziologie und der Politikwissenschaft. Darüber hinaus 

beschäftigen sich auch Forschende aus dem Bereich der Gender Studies, den 

Rechtswissenschaften oder der Social and Transcultural Psychiatry, teils interdisziplinär, 

mit wesentlichen asylrechtlichen Themen. 

Ein Beispiel für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit sind wissenschaftliche Beiträge, 

die die Anthropologin Patricia Foxen gemeinsam mit VertreterInnen anderer Disziplinen 

wie der Social and Transcultural Psychiatry und den Rechtswissenschaften verfasst hat 

(Rousseau et al. 2002/Rousseau u. Foxen 2006).  

                                                 
3
 Tošić et al. beziehen sich hier auf Gingrich (2002). 
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Ein Beispiel für eine Möglichkeit der Anwendung  der Anthropologie in einer direkten 

Intervention in asylrechtlichen Praxisfeldern beschreibt auch der britische 

Sozialanthropologe Anthony Good, der sich nicht nur auf einer theoretischen Ebene mit 

diesem Thema beschäftigt, sondern selbst eine beratende Tätigkeit an Asylgerichtshöfen 

einnimmt. Er befindet sich auf diese Weise in seiner wissenschaftlichen Forschung sowie 

seiner beratenden Tätigkeit in einem Spannungsfeld zwischen fremdenrechtlichen 

Einreisebeschränkungen und dem Schutz der Menschenrechte einzelner Individuen. Aus 

dieser Position zeigt er Probleme in Bezug auf Beweiswürdigung und 

Glaubwürdigkeitsannahmen auf. Good beschreibt kulturelle und sprachliche 

Missverständnisse. Er vertritt das Argument, dass AnthropologInnen als BeraterInnen 

oder GutachterInnen in Asylverfahren durch ihre Expertise einen Beitrag zu 

differenzierteren soziokulturellen Informationen leisten können. Sie können so auch 

vereinfachten Darstellungen von Kultur entgegenwirken. Durch anthropologisches 

Wissen können neue Diskursbeiträge geschaffen werden und folglich die asylrechtliche 

Praxis zu einem bestimmten Teil beeinflussen. Dies ist ein wesentliches Argument für die 

vorliegende Studie. Es gibt in verschiedenen Ländern AnthropologInnen, die eine 

ExpertInnenrolle und GutachterInnenrolle in Asylverhandlungen einnehmen. Für meine 

Forschung ergibt sich daraus, dass anthropologisches Wissen grundsätzlich einen Beitrag 

zu Asylentscheidungen leisten kann.
4
 

Meine Feldforschung ist bezüglich des Forschungsstandes im Kontext der Forced 

Migration Studies
5
 zu sehen und soll ein anthropologischer Beitrag zum Themenbereich 

Asylverhandlungen mit Fokus auf den Asylgerichtshof in Wien und dessen Außenstelle 

in Linz sein. Um auf Beispiele aus der Feldforschung genauer eingehen zu können, gilt es 

den theoretischen Rahmen dieser Arbeit zu klären. Da Gender in den Analysen dieser 

Arbeit als zentrale Kategorie fungiert, wird die Verwendung des Begriffs im folgenden 

Abschnitt erläutert.  

Gender, eine Begriffsklärung 

„The contemporary social sciences now take it as axiomatic that gender is a cultural 

construct, that, far from being natural objects, women and men are fundamentally 

cultural constructions.“ (Moore 1994:71) 

                                                 
4
 Siehe Kapitel 6. 

5
 An dieser Stelle wird der Begriff der Forced Migration Studies verwendet, weil von asylrechtlichen 

Entscheidungen auch jene Flüchtlinge betroffen sind, die nicht unter dem Flüchtlingsbegriff der GFK 

subsumiert werden. 
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Für diese Diplomarbeit soll Gender als relational, veränderbar und als mit anderen 

Identitätsmerkmalen verbunden angenommen werden. Gender steht immer in Verbindung 

mit anderen Aspekten wie beispielsweise der (ethnischen) Herkunft, dem Alter, dem 

sozialen Umfeld
6
 und den damit verbundenen Erfahrungen und kann und soll daher auch 

nicht von diesen Aspekten isoliert betrachtet werden.   

Diese für die vorliegende Arbeit gewählte Definition von Gender als soziales und 

relationales Geschlecht bezieht sich auf den Ansatz von Gayle Rubin (Rubin 1975) und 

versucht, diesen mit anderen Perspektiven zu verbinden, die in verschiedenen 

Geschlechterverhältnissen verortete Hierarchien in ihrer Konstruktion greifbar machen 

sollen (vgl. Connell 2005).  

Passend dazu entwickelt Anna Wildt, die sich mit Frauen im Asylrecht beschäftigt, einen 

Ansatz, den sie „Geschlecht als Diskurs“ nennt. Aus diesem Verständnis beschreibt sie 

einen Geschlechtsbegriff, „der geschlechtsspezifische Denk-, Gefühls- und 

Handlungsweisen als historisch gewachsen und sowohl im Individuum als auch in der 

gesellschaftlichen Ordnung verankert versteht.“ (Wildt 2010:29). Aus dem Zugang 

„Geschlecht als Diskurs“ entwickelt Wildt ein Argument, das aus anthropologischer Sicht 

als ein Argument gesehen werden kann, das sich gegen eine ethno- bzw. eurozentristische 

Sichtweise richtet und damit eine andere asylrechtliche Beweiswürdigung in Bezug auf 

Geschlecht einfordert.  

„Für das Flüchtlingsrecht bedeutet ein diskurstheoretisches Verständnis von Geschlecht, 

dass einer Genese der Geschlechterdifferenz in der jeweiligen Kultur und Geschichte der 

Herkunftsländer nachgegangen werden muss, um bei der Beurteilung von 

geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen nicht von einem historischen im europäischen 

Bürgertum entstandenen Begriff der Geschlechterdifferenz auszugehen.“ (Wildt 2010:30p.) 

Dies kann wiederum mit der oben beschriebenen Herangehensweise verbunden werden, 

dass Genderdefinitionen zum einen aus einem bestimmten geschichtlichen oder 

politischen Kontext entstanden sind und zum anderen dadurch immer mit anderen 

Faktoren in Verbindung stehen. Nimmt man also nach AutorInnen wie Connell (Connell 

2005) an, dass Formen differenzierter sozialer Geschlechter hierarchisiert sind, so können 

diese Hierarchien nicht besprochen werden, ohne dabei soziale, lokale/globale, 

wirtschaftliche, kulturelle, ethnische und politische Zusammenhänge zu thematisieren. 

                                                 
6
 Dazu gehören sowohl die sogenannte “soziale Schicht” als auch das direkte soziale Umfeld und die 

Geschlechterbeziehungen darin etc. 
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Sehr oft ist es eine männlich dominierte Hierarchie, von der in der Literatur ausgegangen 

wird und die in vielen Kontexten vorzufinden ist.  

„It is clear that this hegemonic form of masculinity is accompanied by a hegemonic form of 

racism. The global structures of power are predicated on racial distinctions which are often 

used both to overdetermine and to substitute for other forms of difference.” (Moore 

1994:62) 

Gerade für das Thema dieser Arbeit ist dies ein wesentlicher Gedankenschritt. 

„(…) definitions of masculinty are deeply enmeshed in the history of institutions and of 

economic structures. Masculinity is not just an idea in the head or a personal identity. It is 

also extended in the world, merged in organized social relations. To understand masculinity 

historically we must study changes in those social relations.” (Connell 2005:29) 

Ausgehend von diesen Überlegungen besteht die Aufgabe meiner Feldforschung darin, 

Gender-Wahrnehmungen an der Institution Asylgerichtshof herauszuarbeiten und zu 

analysieren, wie diese in der Praxis angewandt werden und „funktionieren“. Der 

Asylgerichtshof, der ex lege  auch die Gesellschaft „schützen soll“, steht in einem 

gewissen Sinn für diese Gesellschaft (und ihre Grenzen). In dieser Arbeit werden 

geschlechtsbezogene Vorstellungs- und Handlungsfelder durch Praxen und Denkweisen 

einer im Gerichtssaal vorherrschenden „Kultur“ erörtert werden.  

Wesentlich ist die von Connell angesprochene Relationalität, die Gender als Produkt 

sozialer Beziehungen sieht. Diese Beziehungen sind auf bestimmte Arten organisiert, 

strukturiert und in verschiedenen Ebenen hierarchisch verortet. Auch in 

Asylverhandlungen werden, wie im empirischen Teil dieser Arbeit beschrieben, 

geschlechtsspezifische Hierarchien sichtbar. Connells theoretische Ansätze bieten daher 

ein wesentliches analytisches Werkzeug für meine Feldforschung. Dies erlaubt Analysen 

auf verschiedenen globalen und lokalen Ebenen, legt den Fokus auf deren 

Zusammenhang und zeigt Ebenen verschiedener Formen von Männlichkeiten und 

Weiblichkeiten, die als solche nicht gesondert von anderen Faktoren betrachtet werden 

sollen und können:  

„…we can properly speak of the existence of multiple femininities and masculinities, 

multiple ways of being feminine or masculine within the same context. However, gender as 

a form of difference cannot be considered in isolation.” (Moore 1994:61) 

Tritt man nun mit diesem theoretischen Hintergrund von relationalen und hierarchisierten 

Männlichkeiten und Weiblichkeiten an das Thema Gender in Asylverhandlungen heran, 

so scheint das von Connell gebrachte Beispiel zweier verschiedener Schuljungengruppen 
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an einer australischen Schule sehr hilfreich. Sie beschreibt darin verschiedene 

Männlichkeiten im selben sozialen Umfeld und die Art ihrer Hierarchisierung. Das 

Beispiel bespricht zwei Gruppen, kurz umschrieben, die sportliche, „Blood“ genannt, und 

die intellektuelle, „Cyrils“ genannt, die miteinander in Konflikt geraten (vgl. Connell 

1987:177). Connell beschreibt diesen Widerspruch als Widerspiegelung der von der 

Schule vorgegebenen Möglichkeiten, „erfolgreich“ zu sein, und damit als soziale sowie 

kulturelle Dynamiken, die strukturell gewisse Hierarchien zwischen Formen 

verschiedener sozialer Geschlechter hervorrufen oder zumindest bevorzugen. Mit anderen 

Worten, die Aufteilung in bestimmte, über Geschlechterformen definierte, hierarchisierte 

soziale (und kulturelle) Gruppen ist zu einem gewissen Teil systemimmanent. Dies ist 

genau der Punkt, der Connells Beispiel mit dem Thema meiner Forschung verbindet. Für 

diese Arbeit ist daher das Argument wesentlich, dass gewisse Interpretations-, 

Identifikations- und Selbstdarstellungsmöglichkeiten systemimmanent vorgegeben sind. 

Betrachtet man die Makrozusammenhänge der momentanen Möglichkeiten von 

Migration beispielsweise nach Europa, so wird schnell ersichtlich, dass es hier sehr starke 

Einschränkungen gibt und es manchen Personen und Gruppen fast ausschließlich über das 

Asylsystem möglich ist, nach Europa bzw. Österreich zu immigrieren. Nun ist das zwar 

oft der fast einzige, aber bei weitem kein einfacher Weg. Aus der europäischen 

Immigrationspolitik und –gesetzgebung ergeben sich klare Vorstellungen und 

Anforderungen. Es entstehen (bzw. verstärken sich) Hierarchien von (Flucht-) 

Geschichten und Wahrheiten bzw. Wahrheitsdarstellungen, westliche Vorstellungen von 

als eigen und fremd wahrgenommenen Genderrollen, Hierarchien von Identitäten, 

politischen Handlungen und Zugehörigkeiten. Genau diese Prozesse sollen in dieser 

Arbeit aus einem gendersensiblen Blickwinkel aufgezeigt und analysiert werden. Dabei 

sind jeweilige kontextuelle Abhängigkeiten und Spezifitäten nicht nur in Bezug auf das 

Migrationsregime
7
, sondern auch bezüglich situationsspezifischer Kontexte verschiedener 

beobachteter Gerichtsverhandlungen  mitzudenken. Dazu formuliert Moore treffend:  

„The co-existence of multiple discourses, however, produces a situation in which different 

discourses on gender are hierarchically ordered. This ordering may be both, contextually 

and biographically variable, as well as being subject to historical change.” (Moore 1994:59) 

                                                 
7
 Der Begriff des Migrationsregimes wird verwendet, um zum einen auf eine strukturelle Systemhaftigkeit 

hinzuweisen, zum anderen sollen nicht nur Diskurse und Subjektpositionen betrachtet werden, sondern auch 

die Grenzen von diesbezüglichen Handlungsfeldern durch staatliche Maßnahmen sichtbar gemacht werden. 
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Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie mit Geschlecht im Zusammenhang mit 

Verfolgungen, Fluchtgeschichten und Beurteilungen von Fluchtgründen umgegangen 

wird.  

Hat Verfolgung ein Geschlecht?  

Nationale und internationale Rechte in Bezug auf die Gewährung von Asyl blieben bisher 

keineswegs unkritisiert, auch wenn sie von manchen (politischen) Akteuren als 

essenzielle Grundlage für eine gewisse Politik genutzt oder bewusst gemieden werden. So 

argumentiert Jane Freedman (Freedman 2008a), dass auch oder gerade genderneutral 

formulierte Gesetze in manchen Bereichen zu rechtlichen Ausschlüssen führen können
8
. 

Hierbei bezieht sich Freedman auf die Definition und Zuschreibung sogenannter „sicherer 

Herkunftsstaaten“, die oft geschlechtsspezifische Verfolgungsweisen nicht 

berücksichtigen. Außer Acht bleiben dabei geschlechtsspezifische Verfolgungen, die 

nicht unbedingt im öffentlichen Raum oder durch den Staat selbst durchgeführt werden. 

(vgl. Freedman 2008a:157pp.). Aus dieser Argumentation schließt Freedman weiters: 

„This can be particularly problematic for women because it compounds the division 

between public and private forms of persecution.“ (Freedman 2008a:158). Dies zeigt, 

dass nationale sowie internationale rechtliche Richtlinien zwar für ein gleiches Recht für 

alle notwendig sind, aber in der Praxis ihrer Umsetzung keineswegs automatisch zu 

diesem Gerechtigkeitsbegriff führen müssen.
9
 Auch in den für diese Arbeit geführten 

Interviews (s. Methodenkapitel) werden verschieden wahrgenommene genderbezogene 

Fluchtgründe in Asylverfahren und –verhandlungen angesprochen.  

Freedman (2008b) meint weiter im Zusammenhang „öffentlich“ vs. „privat“: 

„The underlying assumption of the public-private division undermines refugee law and 

practice by creating situations within much of what women do and what is done to them 

may be seen as irrelevant to refugee and asylum law.” (Freedman 2008b:417) 

Ein zentrales Thema dieser Arbeit ist die Frage nach Verständnissen von Gender und 

deren Auswirkungen in der Praxis. Eine Basis dafür sind rechtliche Grundlagen, die auch 

von InterviewpartnerInnen als Basis oder Rechtfertigung bestimmter Praxen 

                                                 
8
 Zudem werden von vielen NGOs durch Asylgesetzgebungen entstehende und verschärfte 

Ungerechtigkeiten betont, weil sie den Zugang zu gleichen Rechten bestimmten Gruppen von Menschen 

gezielt verwehren.  
9
  So könnte man bei momentan andauernden politischen Diskursen schließen, dass die ständigen 

Abänderungen und Verschärfungen des österreichischen Asylgesetzes nicht eine Erweiterung und 

Ermöglichung von Rechten, sondern die Verweigerung dieser zum Ziel hat. 
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herangezogen wurden. Mit einem Fokus auf weibliche Asylwerbende in den USA 

beschäftigt sich Susan Berger (2009)  unter anderem mit dem Thema der 

Glaubwürdigkeit von Verfolgung, wenn sie diesbezüglich die Frage stellt: „She must 

prove that she was persecuted, but who determines how persecution is defined and 

proven?“ (Berger 2009:673). Und folgert daraus, dass „the power of determination does 

not lie with the asylum seeker.” (Berger 2009:673).  

An dieser Stelle ist es wesentlich, wie Herlihy et al. (2010) darauf hinzuweisen, dass 

Glaubwürdigkeit in der Herstellung ihrer Kriterien nicht nur der Verantwortung einzelner 

RichterInnen unterliegt, auch Asyl-Regime
10

 lenken Entscheidungsprozesse in eine 

gewisse Richtung: 

„In order for asylum decisions to be made, assumptions about human behaviour and truth-

telling are being made both by individual decision makers and by the asylum system as a 

whole.” (Herlihy et. al.2010:353) 

Was rechtliche Vorgaben betrifft, besteht ein gewisser Interpretationsspielraum, der 

sowohl Entscheidungen als auch Entscheidungssituationen beeinflussen kann. Zu diesem 

Punkt gilt es anzumerken, dass mögliche Interpretationen und Annahmen 

geschlechtsspezifischer Rollenbilder in dieser stark hierarchisierten 

Entscheidungssituation für verschiedene Geschlechter von Nachteil sein können. Wird 

z.B. argumentiert, dass Frauen eher „der private Bereich“ zugedacht wird, kann daraus 

der Nachteil entstehen, dass eine Frau nur erschwert als politisch verfolgt wahrgenommen 

wird. Mascini (Mascini 2009) argumentiert andererseits, dass die Glaubwürdigkeit von 

Männern darunter leidet, dass diese vergleichsweise besser in die Rolle der „bogus 

refugees“, also umgangssprachlich der „bloßen Wirtschaftsflüchtlinge“, passen.
11

  Bevor 

weitere Zusammenhänge zwischen Gender(vorstellungen) und Verfolgung bzw. 

Gender(vorstellungen) und Glaubwürdigkeit in Kapitel 5 erläutert werden, sei an dieser 

Stelle angemerkt, dass der Begriff der „wohlbegründeten Furcht vor Verfolgung“ (AsylG 

                                                 
10

 Der Begriff „Asyl-Regime“ orientiert sich an der Definition und Verwendung des Begriffs von 

Langthaler und Sohler (2008) und soll sowohl die Systemhaftigkeit als auch stark hierarchisierte 

Machtstrukturen in diesem System verdeutlichen. Langthaler und Sohler definieren „Regime“ 

diesbezüglich wie folgt: „'Regime' setzen sich aus Prinzipien, Normen, Regeln und 

Entscheidungsfindungsverfahren zusammen, entlang derer die verschiedenen Akteure interagieren.“ 

(Langthaler/Sohler 2008:5). 
11

 Dazu kann mit Gunert argumentiert werden: „Die Ursachen extremer Armut sind wiederum oftmals in 

der systematischen Verletzung der Menschenrechte zu suchen. So werden die wirtschaftlichen und 

kulturellen Rechte bestimmter Bevölkerungsgruppen, oft ethnischer Minderheiten, in manchen Staaten 

gezielt vernachlässigt: schlechte Gesundheitsversorgung, Arbeitslosigkeit, Hunger, manchmal begleitet von 

den Nachwirkungen von Kriegen oder Naturkatastrophen.“ (Grunert 2008:47). 
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2005)
12

 in Theorie und Praxis weitaus nicht so genderneutral ist, wie er vielleicht auf den 

ersten Blick scheint. Mit dieser Kritik an der Definition von Verfolgung ist ein 

bestimmter Gerechtigkeitsanspruch verbunden. Diesem Aspekt widmet sich der folgende 

Teil dieses Kapitels. 

Hat Gerechtigkeit ein Geschlecht?  

Freedman weist zu dieser Frage auf eine bipolare Sichtweise von Gender in der 

nationalen sowie internationalen Gesetzgebung hin:  

„An underlying issue is the assumption of a public-private division, which undermines the 

gender neutrality of refugee law and practice by creating situations within which much 

what women do and what is done to them may be seen as irrelevant to refugee law.“ 

(Freedman 2008a:159) 

Wie schon oben angeführt, führt eine rechtliche Richtlinie, die eigentlich als für alle 

gleich geltend gedacht ist oder gedacht sein sollte, nicht automatisch zu einem 

Gerechtigkeitsbegriff, wie er aus ethnohistorischer Sicht seine Anwendung findet. Zips 

(Zips in Wernhart/Zips 2008) beschreibt und hinterfragt Gerechtigkeit als empirische 

Kategorie in kolonialen und postkolonialen Zusammenhängen. Aus ethnohistorischer 

Sichtweise beschreibt er die angenommene evolutionistische Vorherrschaft des 

„Westens“ auf Recht und Gerechtigkeit:  

„Im tendenziell evolutionistischen Postulat, daß Gerechtigkeit und ihr Kern der 

„praktischen Vernunft“ Errungenschaften der Aufklärung und der europäisch-westlichen 

Moderne darstellen, zeigt sich kaum mehr als ein schlecht verhüllter Herrschaftsanspruch.“ 

(Zips 2008:208) 

Aus dieser Sichtweise kann eine mangelhafte Einführung und Umsetzung gendersensibler 

Gesetze und Richtlinien als weiterer Schutz hegemonialen Herrschafts- bzw. 

Machtstrukturen gesehen werden. Diese Strukturen sind nicht nur westlich und 

ökonomisch, sondern zu einem wesentlichen Teil auch männlich dominiert. In diesem 

Sinne betont Freedman die Ausschlüsse, die durch das europäische Asylverständnis und 

Asylrecht in Bezug auf Gender erzeugt werden. Im Speziellen bezieht sie sich auf 

Asylverfahren in Frankreich, wenn sie den von Spire (2005)
13

 verwendeten Begriff der 

„discretionary power“ einführt und meint: 

                                                 
12

 Der Begriff wird im AsylG 2005 mit dem Hinweis auf Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 

Flüchtlingskonvention verwendet. 
13

 Spire, Alexis. 2005. Etrangers à la Carte.  
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 „…this discretionary power is exercised through gendered lenses that ignore the 

complexity of the experience of women seeking asylum and instead reduce them to a series 

of stereotyped roles.“ (Freedman 2008a:155) 

Der für diese Feldforschung verwendete Gerechtigkeitsbegriff orientiert sich in Bezug auf 

Gender an den Verhandlungen, also am Ablauf des Verfahrens. McKinnon (McKinnon 

2009) betont diesbezüglich die Rolle der EntscheidungsträgerInnen. Ihre Theorie wird 

speziell in Kapitel 5.2 relevant, da sie auf die Bedeutsamkeit einer guten „Performance“ 

im Zusammenhang mit Glaubwürdigkeitsfeststellungen hinweist: „…key audiences focus 

on dimensions of credibility that are performed through the conventions of speaking well, 

rationally, and evenly to determine one´s potential as a citizen-subject.“ (McKinnon 

2009:218). 

Gerechtigkeit sollte also im besten Fall selbst zum Verfahren werden.
14

 Aus dieser 

Perspektive werden Wahrnehmungen von Asylvorbringen in ihren Gender-Konnotationen 

für meine Arbeit interessant.  

  

                                                 
14

 Vgl. Zips (2008):  „…Gerechtigkeit als Verfahren und nicht als (willkürlich angenommener) Wert“ 

(Zips2008:207).  
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3. Der Asylgerichtshof und seine rechtlichen Grundlagen  

Wir steigen die Stiegen hoch, zwischendurch schwere Türen, die wir uns gegenseitig 

aufhalten. Oben gibt es noch einen Warteraum. Wir warten. Ein kleiner Raum, 

Kinderspielzeug, ein Kleinkind, sechs Personen, niemand stellt sich vor. Der Mann im 

Anzug kommt auf mich zu: 

 „Und Sie vertreten die Familie?“ - „Nein! Ich schau nur zu.“ 

(Auszug aus dem Feldforschungstagebuch) 

Als Teil der Einführung ins Feld dieser Arbeit gibt dieses Kapitel eine kurze rechtliche 

Einleitung, die helfen soll, später besprochene Beispiele besser einordnen und verstehen 

zu können. Zusätzlich wird der juristische Rahmen des Forschungsfeldes besprochen.  

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es verschiedene rechtliche Richtlinien gibt, die mit 

Asylpolitik(en) und dem Umgang mit Flüchtlingen in Beziehung stehen. Es sind drei 

Ebenen zu unterscheiden: erstens eine internationale Ebene, zu welcher die Genfer 

Flüchtlingskonvention und das Zusatzprotokoll von 1967 zählen. Zweitens gibt es 

Gesetze und Gesetzesrichtlinien auf europäischer Ebene, wie z.B. die Europäische 

Menschrechtskonvention oder EU-Richtlinien in Bezug auf Asyl, die seit 1999 eine 

Vereinheitlichung und Harmonisierung der europäischen Asylgesetze anstreben
15

. 

Zusätzlich bilden nationale Asylgesetzgebungen eine dritte Ebene. Diese haben sich zwar 

an die oben genannten Rechtsgrundlagen und Richtlinien zu halten, verfügen aber 

trotzdem über einen gewissen Freiraum, was die genaue Festlegung und Umsetzung der 

jeweiligen nationalen Asylgesetzgebung betrifft.  

Anzumerken ist, dass sich der Flüchtlingsbegriff (und der damit verbundene rechtliche 

Flüchtlingsstatus, die Gewährung oder Nicht-Gewährung von Asyl) auf die Definition 

stützt, die in der Genfer Flüchtlingskonvention formuliert ist: 

„Als Flüchtling im Sinne der GFK ist anzusehen, wer (…) sich aus wohlbegründeter 

Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines 

Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht 

gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich 

außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage 

oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 

                                                 
15

 Ad „Tampere-Programm“ siehe  

http://www.bpb.de/themen/7H6FAJ,2,0,Asyl_und_Fl%FCchtlingspolitik_der_EU.html, 02.10.2011. 

http://www.bpb.de/themen/7H6FAJ,2,0,Asyl_und_Fl%FCchtlingspolitik_der_EU.html
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Falls jemand mehr als eine Staatsangehörigkeit hat, ist unter dem Heimatland jedes Land zu 

verstehen, dessen Staatsangehöriger er ist; wenn jemand ohne triftige, auf wohlbegründeter 

Furcht beruhende Ursache sich des Schutzes eines der Staaten, dessen Staatsangehöriger er 

ist, nicht bedient, soll er nicht als eine Person angesehen werden, der der Schutz des 

Heimatlandes versagt worden ist.“ (GFK Art 1 (2))
16

 

Um die im Forschungsfeld handelnden Personen besser verstehen zu können, ist es 

wichtig, über gewisse rechtliche Grundlagen Bescheid zu wissen. Dazu gehört nicht nur 

die Vertrautheit mit dem gültigen Asylgesetz
17

, sondern auch das Wissen über den Ablauf 

eines Asylverfahrens und das Kontextwissen über die Entstehung des Asylgerichtshofes. 

„Mit 1. Juli 2008 (…) hat der AsylGH seine Arbeit aufgenommen, der eingerichtet 

worden ist, um einerseits den Rückstau an Verfahren abzubauen, sowie andererseits die 

Asylverfahren schrittweise zu beschleunigen.“ (Perl 2009:9). Die Forderung nach einer 

Beschleunigung der Asylverfahren war und ist verschiedenen AkteurInnen ein besonderes 

Anliegen. So sprachen sich VertreterInnen von NGOs für beschleunigte Verfahren aus. 

Sie kritisierten den Missstand, dass Asylwerbende oft jahrelang untätig auf eine 

Entscheidung warten müssen. Aber auch VertreterInnen mit anderen politischen 

Ansichten sprachen sich aus Kostengründen für eine Beschleunigung aus. Ziel war es, die 

schon mehrere Jahre nicht entschiedenen Verfahren zu erledigen. „Mit 1. Juli 2008 hatte 

der AsylGH einen Verfahrens-„Rucksack“ von 23.600 Beschwerdeverfahren 

übernommen“ (Perl 2009:17). 

Jedoch äußerten sich zur Gründung des Asylgerichtshofs auch kritische Stimmen: 

„Mit der Schaffung des Asylgerichtshofs sollte eine langjährige politische Forderung nach 

einer Reform des Rechtsschutzes im Asylverfahren erfüllt werden. Nichtsdestotrotz 

überrascht der unerwartete Zeitpunkt den mit der Diskussion Vertrauten ebenso wie die 

inhaltliche Ausgestaltung der neuen Rechtsschutzinstanz. Ob die Neuregelungen einen 

Fortschritt in rechtsstaatlicher Hinsicht mit sich bringen, kann schon in Anbetracht des 

Wegfalls des Zugangs der Asylwerber zum VwGH bezweifelt werden.“ (Muzak/Rohrböck 

2008:3) 

Kritische Stimmen diskutier(t)en vor allem die Abschaffung des 

Verwaltungsgerichtshofes als zusätzliche übergeordnete Instanz und die damit 

geschaffene Einschränkung, gegen einen Bescheid des Asylgerichtshofes Beschwerde 

einlegen zu können. Zusätzlich wurde die Frage gestellt, ob sich eine Beschleunigung der 

Verfahren negativ auf die Qualität der Verfahrensabhandlungen auswirkt. Um den 

                                                 
16

 Geändert durch BGBl 1974/78 (Quelle: http://asylum-online.at/pages/aktuell_gfk.html#1C, 10.12.2010). 
17

 Diese Arbeit bezieht sich auf das Asylgesetz 2005 und bezieht Änderungen im Zuge des neuen 

Fremdenrechtspakets 2011 nicht mit ein.  

http://asylum-online.at/pages/aktuell_gfk.html
http://asylum-online.at/pages/aktuell_gfk.html#1C
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Kritikpunkt der Verkürzung der Instanzenkette verstehen zu können, wird an dieser Stelle 

der Ablauf eines Asylverfahrens kurz erklärt: 

Asylanträge können nach einer Einreise ohne entsprechende Einreise- bzw. 

Aufenthaltserlaubnis in Österreich bei jedem Sicherheitsorgan gestellt werden. Danach 

wird die AntragstellerIn zu einer Einvernahme in eine der drei Erstaufnahmestellen 

geladen. Eine Erstaufnahmestelle befindet sich in Traiskirchen in Niederösterreich, eine 

in Thalham in Oberösterreich und die dritte ist direkt am Flughafen Wien Schwechat. In 

der Erstaufnahmestelle wird geprüft, ob der Antrag nach § 3 (1) des Asylgesetzes 2005
18

 

zuzulassen oder zurückzuweisen ist. Wenn keine Zuständigkeit eines sicheren Drittstaates 

festgestellt werden kann, wird das Asylverfahren
19

 eingeleitet, wobei dafür das 

Bundesasylamt als Asylbehörde erster Instanz zuständig ist. Beim Bundesasylamt, das 

dem Bundesministerium für Inneres untersteht, findet auch die nächste Vorladung und 

Befragung zu den Fluchtgründen statt. Wird gegen einen negativen Asylbescheid dieser 

Behörde Berufung/Beschwerde eingelegt, so wird der Fall an den Asylgerichtshof in 

Wien oder dessen Außenstelle in Linz weitergeleitet. Der Asylgerichtshof hat, wie schon 

erwähnt, mit 1. Juli 2008 die bisherige Berufungsinstanz, den Unabhängigen 

Bundesasylsenat (UBAS), abgelöst.
20

 Alle Verfahren, die bis zu diesem Zeitpunkt noch 

beim UBAS anhängig waren, werden nun vom Asylgerichtshof weitergeführt.
21

 In der 

institutionellen Hierarchie befindet sich an erster Stelle das Bundesasylamt, das 

Asylentscheidungen trifft. Beschwerden gegen diese Entscheidungen gehen an den 

Asylgerichtshof als zweite Instanz. Gegen Entscheidungen des Asylgerichtshofs 

wiederum gibt es kein ordentliches Rechtsmittel. Ein außerordentliches Rechtsmittel stellt 

die Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof dar, diese kann aber nur bei Verletzungen 

verfassungsrechtlicher Fragen erfolgen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit von 

Grundentscheidungen durch den Verwaltungsgerichtshof. Ergeben sich 

„Grundsatzfragen“ aus Beschwerdeverfahren, kann eine solche Grundsatzentscheidung 

                                                 
18

 AsylG 2005: § 3 (1) - Status des Asylberechtigten: „Einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf 

internationalen Schutz gestellt hat, ist, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder 

Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, 

wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 

Flüchtlingskonvention droht.“  
19

 Zum Ablauf von Asylverfahren siehe: 

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/informationen/start.aspx (01.12.2010). 
20

 Vgl. Muzak 2008. 
21

 Siehe dazu auch http://asylgh.gv.at/site/6321/default.aspx (05.01.2011). 

http://www.jusline.at/index.php?cpid=ba688068a8c8a95352ed951ddb88783e&lawid=72&paid=3
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/informationen/start.aspx
http://asylgh.gv.at/site/6321/default.aspx
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jedoch nur vom Asylgerichtshof oder dem Bundesministerium für Inneres angestoßen 

werden.
22

  

Grundsätzlich ist der Bereich der Rechtsprechung am Asylgerichtshof in fünf 

verschiedene Kammern eingeteilt, denen die RichterInnen zugeteilt sind. Für das 

Geschäftsjahr 2011 ergeben sich folgende Kammeraufteilungen:  

- „Das Geschäftsgebiet der Kammer A umfasst die Staaten Afrikas sowie Syrien.“
23

 

- „Das Geschäftsgebiet der Kammer B umfasst die Staaten Serbien, Kosovo, 

Mazedonien, Bosnien-Herzegowina, Albanien, Montenegro, die Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union, Island, Norwegen und Schweiz sowie Verfahren gemäß § 3 

Abs. 4.
24

“
25

 

- „Das Geschäftsgebiet der Kammer C umfasst die Staaten Asiens, soweit sie nicht in 

das Geschäftsgebiet der anderen Kammern fallen, die Staaten Amerikas, 

ausgenommen USA und Kanada, sowie Australien und Neuseeland.“
26

 

- „Das Geschäftsgebiet der Kammer D umfasst die Staaten Russische Föderation, 

Georgien, Ukraine, Moldawien, Weißrussland, Kirgisistan, Usbekistan, 

Turkmenistan, Kasachstan und Tadschikistan.“
27

 

- „Das Geschäftsgebiet der Kammer E umfasst die Staaten Türkei, Iran, Irak, 

Armenien, Aserbaidschan, Israel, Jordanien, Libanon, Yemen, Kuwait, USA und 

Kanada.“
28

 

- „Das Geschäftsgebiet der Kammer S umfasst alle Sonderverfahren sowie die damit in 

untrennbarem sachlichen Zusammenhang stehenden Rechtssachen.“
29

 

 

Die den jeweiligen Kammern zugeteilten AsylrichterInnen treffen ihre Entscheidungen 

hinsichtlich dreier Spruchpunkte
30

: Bei Spruchpunkt eins ist die Gewährung von Asyl zu 

prüfen. Hier geht es um die grundsätzliche Frage, liegt ein Asylgrund vor und ist dieser 

für RichterInnen nachvollziehbar und glaubwürdig. Beim zweiten Spruchpunkt geht es 

um die Gewährung subsidiären Schutzes. Dieser Punkt betrifft Personen, die kein Asyl 

                                                 
22

 Siehe www.asylgh.gv.at.   
23

Geschäftsverteilungsübersicht des AsylGh: http://www.asylgh.gv.at/DocView.axd?CobId=31245. 
24

„§ 3 (4) Einem Fremden ist von Amts wegen und ohne weiteres Verfahren der Status des 

Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn sich die Republik Österreich völkerrechtlich dazu verpflichtet hat.“ 

(AsylG 2005). 
25

 Geschäftsverteilungsübersicht des AsylGh: http://www.asylgh.gv.at/DocView.axd?CobId=31245.  
26

 ebd.  
27

 ebd. 
28

 ebd. 
29

 ebd. 
30

 Spruchpunkt: juristisch verwendeter Begriff, hier zur Entscheidung von  AsylG 2005:§3; AsylG 2005: 

§8; AsylG 2005: §10,4.(2). 

http://www.asylgh.gv.at/
http://www.asylgh.gv.at/DocView.axd?CobId=31245
http://www.asylgh.gv.at/DocView.axd?CobId=31245
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erhalten, und orientiert sich an den Rückkehrmöglichkeiten in bestimmte 

Herkunftsländer, sei es aus Gründen der dortigen Sicherheitslage oder aus 

Krankheitsgründen. Der dritte Spruchpunkt thematisiert die Integration Asylwerbender in 

Österreich und wird laut Aussagen von InterviewpartnerInnen vor allem bei sogenannten 

„Altfällen“, also Asylwerbenden, die schon einige Jahre in Österreich sind und auf eine 

Entscheidung warten, herangezogen. 
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4. Methode  

Grundsätzlich wurden die für diese Arbeit vorliegenden Daten durch eine Triangulation 

anthropologischer Methoden, nämlich der (teilnehmenden) Beobachtung, qualitativer 

Interviews und informeller Gespräche, erhoben. Sowohl die Methode der Erhebung als 

auch die Methode der Auswertung haben in Anlehnung an die von Glaser und Strauss 

(1998) beschriebene Grounded Theory stattgefunden. Um die spezifischen 

Vorgangsweisen hinsichtlich der durchgeführten Interviews, Beobachtungen und 

informellen Gespräche sowie deren Auswertung transparent zu machen, soll dieses 

Kapitel nun einen genaueren Einblick in die Konzeption und Verwendung der Methoden 

geben und anschließend ihre Anwendung reflektieren. 

4.1 „Was hätten’S denn gern?“ - „Was gibt’s denn?“: Methode der 

Erhebung 

Ich betrete das Gebäude des Asylgerichtshofs, gehe zum Portier: 

»Ich würde mir heute gern wieder eine Verhandlung ansehen.« 

»Ja. Was hätten´S denn gern?« 

»Was gibt’s denn?« 

(Auszug aus dem Feldforschungstagebuch) 

Im Zuge der Datenerhebung wurden zwischen April 2009 und Oktober 2011 neun 

qualitative, semi-strukturierte Leitfadeninterviews
31

 mit RichterInnen des 

Asylgerichtshofs in Wien und in Linz durchgeführt. Aus Gründen der Anonymisierung 

meiner InterviewpartnerInnen innerhalb und außerhalb ihres Arbeitsfeldes wurde 

bezüglich der Interviews eine Zitierweise gewählt, die weder Rückschluss auf die 

jeweiligen InterviewpartnerInnen noch auf das Datum des geführten Interviews zulässt. 

So kann die Anonymität auch zwischen einzelnen KollegInnen gewährleistet werden. Im 

folgenden Text wird bei Interviewzitaten erst die dem Interview zugeteilte Nummer, dann 

die Seiten- sowie die Zeilennummer angeführt. Ein weiterer wichtiger Schritt für die 

Anonymisierung der beobachteten Akteure im Feld sind Pseudonyme, die in dieser Arbeit 

durch Fußnoten noch zusätzlich gekennzeichnet sind. Ferner wurden bei konkreten 

Beispielen zur Wahrung der Anonymität aller Beteiligten einzelne Details ausgelassen 

oder so verändert, dass Rückschlüsse auf einzelne Fälle oder EntscheidungsträgerInnen 

                                                 
31

 Genauere Definition siehe unten. 
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nicht möglich sind. Auch grammatikalische und sprachliche Bereinigungen wurden bei 

den in dieser Arbeit zitierten Interviewpassagen zur besseren Lesbarkeit vorgenommen. 

Ich habe zur Erhebung der Daten eine Interviewform gwählt, die sich aus Aspekten 

verschiedener Interviewarten zusammensetzt. Sie kann als solche am besten als 

„Konstrukt-Interview“ (Hug/Poscheschnig 2010:101) bezeichnet werden. Diese Form 

ermöglicht halbstandardisierte Interviews mit ExpertInneninterviews zu verbinden. 

Dadurch wird sowohl der Fokus auf subjektive Theorien und Annahmen geschärft als 

auch der Expertise der InterviewpartnerInnen in ihrem Feld Rechnung getragen. In 

Anlehnung an das von Hug und Poscheschnig (2020:103p.) beschriebene 

halbstandardisierte Interview setzt sich ein wesentlicher Teil der im Leitfaden 

gesammelten Fragen aus sehr offen formulierten sowie theoriegeleiteten und leicht 

konfrontierenden Fragen zusammen. Diese Fragetechnik soll zum einen eine möglichst 

große Bandbreite an Antwortmöglichkeiten erlauben, zum anderen das Eingehen auf 

individuelle Erfahrungs- und Interpretationskontexte ermöglichen.  

„Mitglieder eines sozialen Systems sind daher nicht bloß ExpertInnen ihres Systems, 

sondern repräsentieren in ihren Aussagen das System und ihre [persönlichen, Anm. K.B.] 

Beziehungen zu diesem.“ (Froschauer/Lueger 2003:20) 

Prinzipiell wurde der Interviewleitfaden in fünf verschiedene Bereiche gegliedert. Von 

Beginn an war jedoch klar, dass sich die Reihenfolge der Fragen dem jeweiligen 

Gesprächsverlauf anpassen kann. Zu Beginn des Leitfadens steht ein Einleitungsteil, der 

durch die ersten offenen einführenden Fragen eine erste Gesprächs- und Vertrauensbasis 

herstellen soll. In diesem ersten Teil finden sich daher sowohl eine erste Frage zur 

InterviewpartnerIn wie auch einführende Fragen zu ihrem/seinem Arbeits- und  

Aufgabenfeld. Der zweite Block befasst sich mit genderspezifischen Fragen zu 

Asylanträgen und Asylgründen. Der dritte Teil beschäftigt sich mit richterlichen 

Wahrnehmungen verschiedener Erzählstile Asylwerbender. In diesem Bereich können 

Überschneidungen der Wahrnehmungen von zentralen Kategorien wie Gender und Kultur 

sichtbar gemacht werden. Ziel ist es, das im Feld vorliegende Verständnis dieser 

Kategorien greifbar zu machen. Im vierten Teil des Leitfadens werden erneut 

Genderaspekte angesprochen. Der fünfte und letzte Teil des Leitfadens thematisiert 

Entscheidungsgrundlagen und zielt auf Unterschiede bezüglich verschiedener 

Verhandlungsstile in einer asylrechtlichen Praxis ab. Wesentlich war, einen Großteil der 
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gestellten Fragen erst möglichst offen zu formulieren, um dann eventuell auf manche von 

den InterviewpartnerInnen erwähnte Aspekte genauer eingehen zu können. Diese 

Vorgangsweise orientiert sich an von Froschauer und Lueger (2003) formulierten 

Grundsätzen qualitativer Forschung bzw. qualitativer Interviews. So halten Froschauer 

und Lueger beispielsweise als Grundlage qualitativer Forschungsgespräche fest: „Im 

Zentrum qualitativer Interviews steht die Frage, was die befragten Personen für relevant 

erachten, wie sie ihre Welt beobachten und was ihre Lebenswelt charakterisiert.“ 

(Froschauer/Lueger 2003:16). 

Die Datenerhebung für diese Arbeit kann grob in drei Phasen eingeteilt werden. 

In einer ersten Phase wurden relativ kurz vor dem ersten Interview auch die ersten 

(teilnehmenden) Beobachtungen durchgeführt. Bei dieser in der Kultur- und 

Sozialanthropologie zentralen Methode handelt es sich im „Normalfall“ um einen 

mehrmonatigen Aufenthalt im Forschungsfeld, wobei sich Beobachtung und Teilnahme 

an verschiedenen Aktivitäten bestenfalls abwechseln und ergänzen sollen. Im Falle dieser 

Feldforschung ist also nicht ganz von demselben Begriff der teilnehmenden Beobachtung 

auszugehen, wobei die Kernkompetenzen der Methode gleich bleiben. Auch wenn sich 

die für diese Arbeit adaptierte Version teilnehmender Beobachtung nicht durch einen 

durchgehenden mehrmonatigen Forschungsaufenthalt auszeichnet, so kann man doch von 

längeren Phasen sprechen, in denen mehrmals wöchentlich Beobachtungen durchgeführt 

wurden. Grundsätzlich lässt sich das methodische Vorgehen diesbezüglich, wie oben 

erwähnt, in drei Phasen gliedern. Die erste Phase ist am Beginn der Forschung 

angesiedelt und kann als erste Orientierungsphase deklariert werden. Zu diesem Zeitpunkt 

(2009) wurden erste Eindrücke in einer Verhandlung durch mehrere informelle Gespräche 

und durch die Besichtigung von Schubhaftzellen gewonnen. Auch das erste Interview 

wurde in dieser ersten Orientierungsphase durchgeführt, woraufhin das genaue Thema 

und die Fragestellungen der Arbeit präziser definiert werden konnten. Die genaue 

Fragestellung richtete sich also induktiv nach den ersten bereits in der Literatur sowie im 

Feld gefundenen Themenbereichen. Dies zeigt, dass ein methodisches Vorgehen in 

Anlehnung an die Grounded Theory (Glaser/Strauss:1998) sowohl die Zeit vor der ersten 

Erhebung als auch die Zeit während und nach der Forschung umschließt. 

Die zweite Erhebungsphase fand nach genauerer Literaturrecherche sowie nach einer 

asylrechtlichen „Bildungs- und Informationsphase“ von Anfang Februar bis Anfang Mai 
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2011 statt. In diesem Zeitraum fanden regelmäßig (teilnehmende) Beobachtungen am 

Asylgerichtshof in Wien sowie der Außenstelle in Linz statt. Außerdem wurden sieben 

weitere Konstruktinterviews (Hug/Poscheschnig 2010:101) durchgeführt. Diese wurden 

anschließend transkribiert und, wie zuvor vereinbart, den InterviewpartnerInnen zur 

Freigabe zugesandt. Die durchgeführten Interviews dauerten zwischen 35 Minuten und 

zwei Stunden, im Durchschnitt ca. 50 Minuten und orientierten sich, wie oben 

beschrieben, an einem semistrukturierten Leitfaden. Die (teilnehmende) Beobachtungen 

wurden in dieser Phase möglichst offen durchgeführt, was ein Anfertigen eigener 

Verhandlungsprotokolle und gleichzeitig Notizen zu den jeweiligen Verhandlungen 

beinhaltete. Alle Beobachtungsprotokolle wurden transkribiert. Zusätzlich wurde für jede 

Beobachtung nach der Transkription ein Fragenkatalog ausgefüllt, der es erlaubte, aus 

den sehr breit angelegten Notizen einen Fokus auf wesentliche Fragestellungen der 

Diplomarbeit zu entwickeln.  

In einer dritten Phase wurden erneut (teilnehmende) Beobachtungen durchgeführt. Dies 

geschah bereits während und nach der Kodierung und Auswertung des bisher 

gesammelten Materials und diente einer Vertiefung und Überprüfung erster Ergebnisse. 

In allen drei Phasen wurden zusätzlich informelle Gespräche geführt. Dies geschah mit 

InterviewpartnerInnen nach oder vor den Interviews, vor oder nach Verhandlungen oder 

auch telefonisch; mit DolmetscherInnen, AsylwerberInnen und RichterInnen nach 

Verhandlungen oder in Verhandlungspausen. Außerdem ermöglichte ein Besuch einer 

StundentInnengruppe am Asylgerichtshof die Teilnahme an einer informellen Diskussion 

zwischen StudentInnen und RichterInnen.  

Während und nach der Verschriftlichung wurden zusätzlich informelle Gespräche geführt 

und in der Überarbeitungsphase der Arbeit wurde ein letztes Interview durchgeführt. 

4.2 Methode der Auswertung 

Um die Interviews einer Auswertung zugänglich zu machen, wurde jedes Interview 

transkribiert und mit Seiten- und Zeilennummern der jeweiligen InterviewpartnerIn zur 

Freigabe zugesandt. Dabei wurden die InterviewpartnerInnen darauf aufmerksam 

gemacht, dass die dadurch produzierten Texte in ihrer Verschriftlichung möglichst nahe 

am Originalinterview sein sollen und es sich daher um gesprochene Sprache handelt. 

Weiters wurde die Bitte angehängt, aus diesem Grund keine sprachlichen Korrekturen 

vorzunehmen, sondern nur Inhaltliches richtigzustellen. Gewünschte Abänderungen 
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sollten außerdem mit Seiten- und Zeilenzahl mitgeteilt werden. Es wurde auch darum 

gebeten, in ein paar Zeilen eine kurze Begründung für die gewünschte Änderung 

anzugeben. So konnte geklärt werden, ob es sich um ein Missverständnis handelte, oder 

welche anderen Gründe es für eine Abänderung einer Passage gab. Grundsätzlich ist 

hierzu festzuhalten, dass es fast keine Abänderung gegeben hat. Signifikante Details aus 

von InterviewpartnerInnen gebrachten Beispielen wurden in dieser Arbeit absichtlich 

ausgelassen oder leicht verändert, um sowohl die Anonymität der asylsuchenden 

Personen als auch der RichterInnen zu gewährleisten. 

Das erste Herangehen an die transkribierten und freigegebenen Interviews war dem 

Exzerpieren von Literatur ähnlich. Für jedes Interview wurde ein geordnetes 

Inhaltsverzeichnis angelegt, eine Globalanalyse, eine erste Zusammenfassung in 

Stichworten und eine Kurzzusammenfassung angefertigt. So gelang es, einen ersten 

Überblick über die einzelnen Interviews und schon mögliche Verbindungen und erste 

mögliche zentrale Themenfelder zu erhalten. Der darauffolgende Schritt war eine 

genauere Auseinandersetzung, eine Kodierung, Wortgruppe für Wortgruppe, so wie auch 

Glaser und Strauss (1998) diesen methodischen Vorgang beschreiben. Dabei wurde 

versucht, möglichst unvoreingenommen an das Material heranzugehen, um mögliche 

Vorannahmen, die sich durch die Forschung ergeben haben, nicht auf das Material zu 

projizieren. Um Vorannahmen sichtbar zu machen, wurden während des Kodierens 

verschiedene Memos geschrieben, die sich speziell mit diesen beschäftigten. So wurden 

diese und theoretische Vermutungen offengelegt und reflektiert, damit zu einem späteren 

Zeitpunkt gegebenenfalls darauf zurückgegriffen werden konnte.  

 

Das Herausfiltern von ersten Kategorien und „in vivo codes“ (vgl. Glaser/Strauss 1998) 

ermöglichte ein fortwährendes „ständiges Vergleichen“ (Glaser/Strauss 1998) sowohl 

innerhalb eines Interviews als auch zwischen verschiedenen Interviews und 

Beobachtungsprotokollen. Grundsätzlich orientierte sich die Methode der Auswertung, 

ähnlich wie die Methode der Erhebung, an der Grounded Theory (Glaser/Strauss 1998).  

So wie auch Glaser und Strauss (1998) empfehlen, wurde der Prozess des Kodierens 

durch das Festhalten auftretender Gedanken und Überlegungen unterbrochen.  

„Er [der Forscher, Anm. K.B.] wird über theoretische Begriffe grübeln, und während er 

bereits versucht, sich auf die Untersuchung des nächsten Ereignisses zu konzentrieren, 

alternative Möglichkeiten erwägen, dieses zu kodieren und zu vergleichen. Steht man an 
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diesem Punkt, lautet die zweite Regel der Methode des ständigen Vergleichens: 

Unterbrechen Sie die Kodierung und schreiben Sie ein Memo über Ihre Ideen.“ 

(Glaser/Strauss 1998:113)  

Dementsprechend wurden verschiedene Memos angefertigt, die sowohl Verweise auf 

bestimmte Interviewstellen enthalten sowie die Überschneidungen, Verbindungen und 

Spannungen zwischen verschiedenen Interviews und einzelnen Interviewpassagen 

dokumentieren. Die Annäherung an einzelne Interviewpassagen und Wortgruppen 

orientierte sich an der von Flick (1995) vorgeschlagenen Vorgangsweise, sich dem 

Datenmaterial beim offenen Kodieren mit verschiedenen „W-Fragen“ zu nähern. Flick 

schlägt in diesem Punkt folgende Fragen vor:  

„Was wird angesprochen? Wer? Welche Personen sind beteiligt? Wie interagieren die 

Personen? Wie wird über die Dinge gesprochen? Welche Aspekte werden (nicht) genannt? 

Wann? Wie lange? Wo? Kontext der Situation, des Phänomens, über das gesprochen wird. 

Warum? Wozu? Welche Beweggründe und Zwecke werden angegeben oder lassen sich 

vermuten? Womit? Welche Strategien werden eingesetzt?“ (Flick 1995:200)  

Vereinfacht zusammengefasst, wurden an einzelne Teile die Fragen gestellt: Was ist das? 

Und: Was macht das? Auf diese Weise ergaben sich einzelne Themenschwerpunkte, 

thematische Vertiefungen und Einteilungen der entstehenden Arbeit.  

„Coding is the pivotal link between collecting data and developing an emergent theory to 

explain these data. Through coding, you define what is happening in the data and begin to 

grapple with what it means.” (Charmaz 2006:46) 

Aus dieser kurz beschriebenen Auswertungsmethode ergaben sich daher bestimmte 

Kategorien sowie Zusammenhänge und Widersprüche aus dem Material. Diese 

Spannungen sollen nun im Laufe dieser Arbeit diskutiert und abgehandelt werden.  

4.3 „Ich bin die Öffentlichkeit!?“32 - Reflexion der Methode  

Ziel der Methode war es, durch eine sozialanthropologische Herangehensweise die 

asylrechtliche Alltagspraxis am Asylgerichtshof in Wien und Linz zu analysieren. In 

verschiedenen Verhandlungen, an denen ich im Laufe meiner Feldforschung 

teilgenommen habe, wurde ich gefragt, ob ich „die Öffentlichkeit“ sei. 

Asylverhandlungen sind grundsätzlich öffentlich, aber es gibt nur wenige 

BeobachterInnen. Die Rolle, „die Öffentlichkeit“ zu sein, ist keine einfache. 

                                                 
32

 (Beobachtung, Jänner 2011). 
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Die beschriebene Vorgangsweise der Methodentriangulation, die aus (teilnehmenden) 

Beobachtungen, Interviews und informellen Gesprächen besteht, wurde gewählt, um 

einen besseren Einblick in eine asylrechtliche Praxis zu bekommen. Zusätzlich konnten 

durch diese Methode Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Ansätzen von 

verschiedenen Akteuren im Feld sichtbar gemacht werden. Außerdem wurden 

Spannungsfelder zwischen Beschreibungen der Praxis und verschiedenen 

Handlungsweisen der RichterInnen deutlich. Die Methode ermöglichte ein genaueres und 

erneutes Nachfragen nach bestimmten Aspekten von Verhandlungen und legte damit auch 

Interpretationen von verschiedenen Verhandlungssituationen von Seite der RichterInnen 

offen. In diesem Zusammenhang wurde klar, dass das Interpretieren einzelner Situationen 

von Seiten der RichterInnen mit verschiedenen auch in der Kultur- und 

Sozialanthropologie zentralen Begriffen in Verbindung steht. Der gewählte Zugang 

erlaubte diesbezüglich ein mehrphasiges Beobachten und Nachfragen, um die 

Verwendung und Umsetzung bestimmter Begriffe schließlich auf einer theoretischen 

Ebene besser fassbar zu machen. So kann aufgezeigt werden, wie das jeweilige 

Verständnis von Begriffen wie Kultur, Ethnizität und Gender die Interpretations- und 

Handlungsmöglichkeiten der RichterInnen beeinflusst. 

Teilt man die angewandten Methoden nun in ihre verschiedenen Bestandteile auf, so wird 

deutlich, welche Methode wofür besonders wertvoll war und wo es zu Schwierigkeiten 

kam. 

Durch (teilnehmende) Beobachtungen (vgl. Hauser-Schäublin 2003) konnten 

Stimmungen in Verhandlungen miterlebt und auftretende Probleme notiert werden. Dies 

hat den Vorteil, dass sich die erhobenen Daten dieser Arbeit nicht ausschließlich aus den 

Antworten der RichterInnen in den Interviews und ihren darin gebrachten Beispielen 

zusammensetzen, sondern es erlauben, das Beobachtete mit dem Gesagten zu 

vergleichen. Das Anfertigen eigener Beobachtungsprotokolle ließ ein möglichst offenes 

Beobachten zu, während ein vorgefertigter Beobachtungsfragebogen nach jeder 

Beobachtung ausgefüllt wurde, um ein zusätzliches Nachdenken und Reflektieren über 

bestimmte Aspekte anzuregen. Dies erwies sich als gute Vergleichsmöglichkeit zwischen 

ersten eigenen Teilergebnissen und der dazu gelesenen Literatur. Durch die 

Beobachtungen wurden zusätzlich Unterschiede zwischen Verhandlungsstilen und 

Stimmungen in Verhandlungen sichtbar. Verbessern könnte man diese Methode, indem 
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man im Team arbeitet und eigene Beobachtungen, die immer auch eigene Interpretationen 

und selbst gesetzte („auffällige“) Schwerpunkte enthalten, mit Eindrücken anderer 

Beobachtender vergleicht und somit die eigenen Teilergebnisse auf einer weiteren Ebene 

verfeinert. An diesem Punkt der Forschung war es relevant, sich der eigenen Färbung des 

Materials, die teilweise durch die eigene Subjektposition im Feld entstand, bewusst zu 

werden.  

„… as researchers, we adapt language and meanings as we record data; data are never 

entirely raw. Recording data alone confers interpretations of them because we place a 

conceptual frame on them through our use of language and understandings about the 

world.” (Charmaz 2006:40) 

Grundsätzlich gilt die teilnehmende Beobachtung jedoch als wichtiges Instrument der 

Anthropologie und ist wichtiger Bestandteil dieser Arbeit. 

Die oben bereits beschriebenen Konstruktinterviews hatten zum Ziel, sowohl den Fokus 

auf subjektive Theorien und Annahmen zu legen, als auch der Expertise der 

InterviewpartenerInnen in ihrem Feld Rechnung  zu tragen. Diese gewählte 

Interviewform ermöglichte sowohl ein Erheben verschiedener Subjektpositionen und 

Handlungsmöglichkeiten im Feld und zeigte gleichzeitig auch die (rechtlichen) 

Möglichkeiten und Grenzen dieses Feldes auf. Zusätzlich konnte ein Eindruck über die 

Arbeitssituationen der InterviewpartnerInnen gewonnen werden. Sowohl in den 

Interviews als auch in informellen Gesprächen ergaben sich Gelegenheiten, einzelne 

Fragen zu bestimmten Verhandlungen zu klären. Rückblickend sind die Interviews sehr 

gut verlaufen. Es ergaben sich interessante Gespräche in freundlicher Atmosphäre. Auch 

die Freigaben der transkribierten und anonymisierten Interviews waren grundsätzlich kein 

Problem. Der Vergleich zwischen den durch die Interviews erhobenen Daten und den 

Daten, die aus den (teilnehmenden) Beobachtungen entstanden sind, macht nicht nur 

sichtbar, wie bestimmte Begriffe/Konzepte von RichterInnen verstanden werden, sondern 

zeigt auch die Auswirkung dieser Zugänge auf die Praxis.  

Die informellen Gespräche zeigten zusätzlich noch verschiedene Sichtweisen und auch 

Einflüsse verschiedener (politischer) Diskurse auf und waren eine interessante Quelle. 

Unsicherheiten ergaben sich jedoch bei der Auswertung des Materials, da offenes 

Kodieren nach einer langen Zeit im Feld, in der sich viele Vorannahmen und Kategorien 

bereits im Hinterkopf ergeben hatten, sehr viel Konzentration und Reflexion über das 
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Bilden der eigenen Kategorien verlangte. In dieser Phase der Forschung wurde die 

Konstruiertheit der eigenen Kategorien, der Sichtweise und Theorie ein wichtiger Punkt.  

“Yet we may still feel as though we step on shaky terrain. Perhaps we wonder if our 

analysis has value. At this stage, learn to tolerate ambiguity but keep moving in the 

process.” (Charmaz 2006:155) 

Hier war es wesentlich, Unsicherheiten während der Materialanalyse und während des 

Schreibprozesses zu thematisieren und festzuhalten, um diese für eine spätere Analyse 

zugänglich zu machen. 

Ein weiterer Schritt war die Verschriftlichung der Arbeit. In diesem Zusammenhang 

stellte die angemessene Repräsentation der InterviewpartnerInnen einen wesentlichen 

Punkt dar. Es ging darum, möglichst „fair“ zu schreiben und nicht ähnlichen 

Fehlerquellen zu unterliegen, mit denen die InterviewpartnerInnen selbst kämpften. So 

stellte sich beispielsweise die Frage, wie es möglich sei, Dinge zu beschreiben, ohne die 

handelnden Personen in einem politischen Feld festzuschreiben, sowie es von 

verschiedenen RichterInnen in Bezug auf Gender und/oder Kultur geschah. Um diese 

Spannung zu lösen, wurden verschiedene Maßnahmen getroffen. Neben einer verstärkten 

Anonymisierung war der Begriff „Handlungsmöglichkeiten“ ein wichtiger Teil dieser 

Maßnahmen. Mit diesem Begriff werden verschiedene Subjektpositionen in ihrer Praxis 

aufgezeigt, wobei die Möglichkeiten von Alternativen damit nicht unberücksichtigt 

bleiben. Es werden zwar Beobachtungen beschrieben, Veränderungen der kritisierten 

Praxis aber nicht ausgeschlossen.  

Auch nach der Verschriftlichung wurden im Zuge der Überarbeitung noch informelle 

Gespräche geführt sowie eine Ausstellung am Asylgerichtshof zum Thema „Weltenbilder 

– Bilderwelten, Die Wahrnehmung der Fremde um 1900“ besucht. 

Rückblickend war die Aufteilung der Feldforschung in mehrere Phasen sehr hilfreich. In 

einer einführenden Phase wurden eine erste Beobachtung und ein erstes Interview 

durchgeführt. Die zweite Phase kann als Recherchephase bezeichnet werden, die 

Themenfindung stand hierbei im Mittelpunkt. Darauf folgte eine Einarbeitungsphase in 

das juristische Feld. Diese mündete in eine Forschungsphase, in der der Großteil der 

Interviews und teilnehmenden Beobachtungen gemacht wurde. Nach der ersten 

Auswertung des Materials begann eine erneute Forschungsphase. Abschließend folgten 

überprüfende informelle Gespräche in der Überarbeitungsphase der Diplomarbeit. 
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Die Gliederung der Datenerhebung in die angeführten Phasen erwies sich als hilfreich für 

die Entwicklung und Überprüfung einzelner Ergebnisse sowie deren Zusammenhänge.  
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5. Geschlecht, Kultur und Gerechtigkeit: zur rechtlichen Praxis am 

österreichischen Asylgerichtshof 

Im ersten Unterkapitel des empirischen Teils dieser Arbeit wird der Umgang mit in 

Kapitel 3 angeführten Entscheidungshilfen besprochen. Es wird beleuchtet, auf welchen 

Grundlagen asylrechtliche Entscheidungen basieren. Dazu werden 

Recherchemöglichkeiten thematisiert und Entscheidungsmöglichkeiten nach drei 

verschiedenen Spruchpunkten besprochen. Daraufhin widmet sich das zweite 

Unterkapitel Feststellungen von Glaubwürdigkeit. Nachdem ich zeige, welche Kriterien 

RichterInnen heranziehen, um Glaubwürdigkeit festzustellen, werden Bereiche 

beschrieben, in denen diese Kriterien nicht mehr anwendbar sind. Schließlich beschäftige 

ich mich damit, wie diese Kriterien hergestellt werden und worauf sie beruhen. Im dritten 

Unterkapitel werden Krisen im Gerichtssaal thematisiert und über ihre 

geschlechtsspezifische Ebene analysiert. Es werden Strategien sichtbar, wie RichterInnen 

mit Krisen im Gerichtssaal umgehen. Das vierte Unterkapitel der empirischen 

Untersuchung beantwortet die Frage nach einer „Gerichtskultur“ am österreichischen 

Asylgerichtshof.  

5.1 „Ich bleib am Gesetzestext, was anderes steht mir nicht zu“33: 

Umgang mit rechtlichen Entscheidungshilfen 

Wie oben beschrieben, obliegt den RichterInnen des Asylgerichtshofs die Entscheidung 

zwischen einer Korrektur der Entscheidung der ersten Instanz, also des Bundesasylamts, 

oder einer Bestätigung dieser Ablehnung eines Asylantrages auch in zweiter Instanz. 

Grundsätzlich wird in Zweiersenaten entschieden. Können sich die beiden RichterInnen 

nicht einigen, wird ein sogenannter verstärkter Senat, bestehend aus fünf RichterInnen, 

gebildet. Um zu einer Entscheidung zu kommen, gibt es für die RichterInnen 

verschiedene Möglichkeiten.  

Recherchemöglichkeiten 

Zum einen kann eine Entscheidung aufgrund der bisherigen Aktenlage gefällt werden, 

zum anderen besteht die Möglichkeit weiterer Recherchen und einer persönlichen 

Vorladung der/des Asylwerbenden und damit einer Verhandlung am Asylgerichtshof. 
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 (Int07:7:290). 
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Recherchemöglichkeiten bieten sich über Verbindungsbeamte in den jeweiligen 

Herkunftsländern oder über verschiedene Länderberichte und Länder- bzw. 

Staatendokumentationen. In diesem Bereich wurden von verschiedenen 

InterviewpartnerInnen Unterschiede zwischen verschiedenen Quellen thematisiert, wie 

folgendes Zitat zeigt: 

„Also, wenn ich fünf Berichte hab´, UNHCR, eine NGO, Amerikaner, Deutsche, 

Österreicher, wird zum selben Problem in allen fünf Berichten wahrscheinlich ein 

bissl was anderes drinstehen. Je nachdem, was man will, UNHCR schützt die 

Flüchtlinge, da ist es meistens viel schlechter und bei den Staatsberichten von den 

auswertigen Ämtern, je nachdem, was die für ein politisches Verhältnis haben zum 

Land. Wenn´s schlecht ist, wird´s schlechter beschrieben, wenn die politische 

Situation spannungsfrei ist, werden die Probleme zum Teil nicht angesprochen oder 

verharmlost. Also muss man immer schauen, Wahrnehmung, wer steht hinter dem 

Bericht (…) Was hat er für Interessen, was für eine Botschaft soll ankommen.“ 

(Int09:2:49-57)  

Zudem wurde auch die eigene Rolle in dieser Auswahl von Länderdokumentationen 

besprochen: 

„Und aus dieser Vielfalt der Meinungen versuch´ ich halt mit meinen Mitarbeitern 

und auch in der Verhandlung als Richter ein Band herzustellen, wo sich die 

Wahrheit hoffentlich drinnen befindet. Objektive Wahrheiten gibt´s net.“ 

(Int09:2:57-60) 

Zusätzlich wurde auf Qualitätsunterschiede von Länderdokumentationen verschiedener 

Länder oder Kontinente hingewiesen:  

„Afghanistan, Tschetschenien, Afrika. Ja, weil Afrika weiße Flecken hat ohne Ende. 

Also die Kolonialmächte würden möglicherweise, die ehemaligen, bessere 

Möglichkeiten haben, aber Österreich, was haben wir für Möglichkeiten, die 

sperren eine Botschaft nach der anderen zu. Ich mein´, das ist auch ein Politikum 

(…). Also, Afrika ist sicher einer der großen Problembereiche, die wir haben in der 

Quellenbeschaffung, in der unmittelbaren. Kosovo ist überhaupt kein Problem. 

Tschetschenien kommt man nicht wirklich rein. Wenn man rein kommt, ist die 

Frage, was einem gezeigt wird.“ (Int09:1:24-35) 

Welche Recherchemöglichkeiten/Quellen herangezogen werden, ist zu einem großen Teil 

den RichterInnen selbst überlassen. Ob ein Fall verhandlungspflichtig ist, entscheiden die 

RichterInnen anhand des vorliegenden Aktes. Hier können sich individuelle Meinungen 

durchaus unterscheiden. Wie unten noch besprochen, wird hier zum ersten Mal 

ersichtlich, dass die jeweilige Auslegung des Gesetzes durchaus einen Spielraum für 
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individuelle Interpretationen und Ansichten beinhaltet. Dieser Interpretationsspielraum 

wird auch aus folgendem Zitat ersichtlich:  

„…Und wenn das Vorbringen schon so ist, wie da z.B., dass ich sag´, das ist ein 

absoluter Schwachsinn, und selbst wenn es wahr ist, ist es nicht asylrelevant, 

kommt auch immer vor, dann brauch´ ich mir den nicht mehr anschauen, 

persönlich.“ (Interview 06:8:376-378)  

Wie derselbe Interviewpartner jedoch ebenfalls in diesem Zusammenhang erwähnt, kann 

das auch gegebenenfalls zu Diskussionen unter KollegInnen führen:  

„Ja. Da gibt’s also, meine Mitarbeiter und ich diskutieren oft, ob was 

verhandlungspflichtig ist oder nicht, und sobald einer von uns sagt, es ist 

verhandlungspflichtig, dann ist es verhandlungspflichtig.“ (Interview 06:9:382-

384)  

Obwohl der Interviewpartner angibt zu wissen, in welchen Fällen eine Verhandlung 

überflüssig sei, räumt er doch die Möglichkeit unterschiedlicher Meinungen 

diesbezüglich unter KollegInnen ein.  

Spruchpunkte 

Wie oben angeführt, treffen AsylrichterInnen ihre Entscheidungen bezüglich dreier 

Spruchpunkte. Besonders beim Abbau des oben erwähnten „Rucksacks“ an Altfällen wird 

der dritte Spruchpunkt
34

 relevant. Eine Richterin meinte dazu: 

„Und wenn wir diese ganz alten Verfahren haben (…) dann schreib´ ich hinein, da 

ist meine Kollegin auch einverstanden, dass eben auf Grund der Situation eine 

dauernde Niederlassung irgendwie zu erteilen wäre, so konjunktivisch irgendwie. 

Da frag´ ich dann schon nach, was gibt’s da für Punkte, wenn Kinder in die Schule 

gehen, Arbeit, usw. Gerade bei den alten [Fällen, Anm.K.B.] arbeiten ja die Leute 

auch sehr häufig. Und dann ist auch die Fremdenpolizei meistens auch geneigt, den 

Leuten eine Niederlassungsbewilligung zu erteilen, dann, wenn man das 

reinschreibt.“ (Int02:13:588-594) 

Im Gespräch thematisiert sie ihr eigenes Gefühl in puncto solcher „Altfälle“ und des 

dritten Spruchpunkts weiter: 

„Und da geht’s einem dann selbst auch viel besser, wenn man dann weiß irgendwie 

(...) die können dann doch dableiben, weil das sind ja wirklich schon so top 

integrierte Leute einfach.“ (Interview 02:13598-603) 
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 Eine Ausweisung als unzulässig zu erklären. 
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Aus diesem Zitat werden eigene Emotionen der Richterin und eine gewisse Empathie mit 

den Schicksalen der Menschen, mit denen sie es in ihrem Berufsalltag zu tun hat, 

deutlich. Zugleich wirft das Zitat die Frage nach der Definition und den Kriterien von 

„top integrierten Menschen“ auf, worauf in diesem Kapitel bereits eingegangen wurde.  

Ein anderer Richter strukturiert seine Antwort auf die Frage, wie seine Entscheidungen 

ausgehen, nach den drei verschiedenen Spruchpunkten
35

:  

„Eigentlich müsst´ ich mir das selber mal ansehen, ich nenn´ jetzt keine Zahlen, 

oder nur Zahlen, die sehr, sehr ungefähr sind. Wie Sie ja wissen, gibt es drei 

Spruchpunkte. Der Spruchpunkt eins, das eigentliche Asylbegehren, ist extrem 

selten. Das sind vielleicht fünf Fälle, sollen es zehn Fälle im Jahr sein, wobei zehn 

eher schon hoch gefasst ist. Etwas besser sieht es aus bei den Fällen mit dem 

subsidiären Schutz, das man sagt, gut, jemand ist schwerkrank [zum Beispiel, Anm. 

K.B.]. (…) Und der Spruchpunkt drei, das ist eben die Integration, bzw. rein 

juristisch gesehen sprechen wir aus, die Person darf nicht ausgewiesen werden. Da 

hab ich doch einige positive [Entscheidungen, Anm. K.B.] und ich versuche Fälle, die 

fünf, sechs Jahre da sind, in Österreich, die gut integriert sind, dazu gehört: eine 

Arbeit haben, sehr, sehr gute Deutschkenntnisse haben, Freunde haben, mitarbeiten 

in Organisationen, in Vereinen und man merkt das auch. (…) Ansonst bei solchen 

Fällen, dass Kinder, die länger in der Schule waren, Zeugnisse erworben haben, 

Ausbildungen abgeschlossen haben. All das, da sag´ ich, wenn jemand fünf, sechs, 

sieben Jahre in Österreich ist, alle Faktoren passen, wichtig, das sag ich aber auch, 

ist für mich die Unbescholtenheit, dass hier keine Delikte stattgefunden haben, da 

hab ich eben überhaupt keine Bedenken, dass diese Person hierbleiben darf und 

bleiben soll. Aber die Voraussetzungen, muss ich gestehen, erfüllen auch nicht allzu 

viele.“ (Int05:6p.:272-291)  

Die Aussage dieses Richters steht nicht für die gesamten Asylentscheidungen des 

Asylgerichtshofs, scheint aber sehr wohl für seine Kammer, also für Asylentscheidungen, 

die Menschen aus bestimmten Herkunftsländern betreffen, symptomatisch zu sein.  

Aus dem Interview geht hervor, dass der Großteil der positiven Entscheidungen über den 

dritten Spruchpunkt, also über die Integration Asylwerbender, entschieden wird. Daraus 

ergibt sich die Frage, wie der Begriff Integration im Feld verstanden und überprüfbar 

gemacht wird.  

Integration als Basis für unzulässige Ausweisungen 

In einem oft wesentlichen Teil von Verhandlungen, besonders von Asylwerbenden, die 

schon lange in Österreich sind, geht es um die bisherige „Integration“. Damit geht es um 
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den oben beschriebenen dritten Spruchpunkt und um einen der in der Einleitung 

genannten Begriffe, die auch in der Kultur- und Sozialanthropologie häufig thematisiert 

werden. Interessant ist aus dieser Perspektive, wie der Begriff der „Integration“ im Feld 

der Asylverhandlungen gefasst ist. 

Die „Überprüfung der Integration in Österreich“ beschränkt sich auf einige wenige 

Fragen, die bisherige Aktivitäten in Österreich ansprechen. Aber auch in diesem Bereich 

gibt es in einem u.a. gesetzlich bestimmtem Handlungsfeld verschiedene Zugänge und 

Praktiken. Meist beziehen sich diese Befragungen zum Thema Integration hauptsächlich 

auf Fälle, die zum sogenannten „Rucksack“ von Altfällen des Asylgerichtshofs bzw. noch 

der Vorgängerbehörde, des UBAS, gezählt werden. In diesen Fällen gibt es die 

Möglichkeit, bei „guter Integration“ die Ausweisung von Asylwerbenden als dauerhaft 

unzulässig zu erklären.
36

 

„(…) ich arbeite jetzt einmal meinen Rucksack [an Altfällen, Anm. K.B.] ab, nämlich 

beginnend von 2002 bis jetzt bin ich ungefähr bei 2005, sagen wir so, dass wir noch 

immer (…) sagen, es [diese Menschen abzuschieben, Anm. K.B.] ist auf Dauer 

unzulässig, die Leut‘ sind schon so lange da (…) Das wär auch unangenehm, wenn 

die wieder zurück müssten dann. Und grad im Länderbereich gibt es so viele 

Familien irgendwie (…), wo man dann immer sagen kann, die Kinder sind gut 

integriert, die gehen in die Schule, sind in den Vereinen und so. Wo man dann 

immer ein bisschen nachfragt und dann kann man das auch machen.“ 

(Int02:14:652-665) 

Aus Fragen bezüglich der Integration kann sich aber auch eine bestimmte Ironie ergeben. 

So zeigt das folgende Beispiel, wie strukturelle Ausgrenzungen (beispielsweise vom 

Arbeitsmarkt) Hierarchien und Interaktionen beeinflussen. Diese beinhalten auch eine 

geschlechtsspezifische Ebene. Gerade in Bezug auf den oben erwähnten Ansatz von 

Connell, dass Gender
37

  auch durch ökonomische Strukturen organisiert ist (Connell 

2005:29), zeigt der folgende kurze Ausschnitt aus einer Verhandlung eine solche Ironie.  

Olga
38

 ist seit 2004 mit ihrer Familie in Österreich und wurde im Zuge der „Überprüfung 

der Integration“  gefragt:  

„R1
39

: Arbeiten Sie? 
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 AsylG 2005: §10.(2). 
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 Connell bezieht sich hier auf Männlichkeiten. 
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 Der Name ist ein Pseudonym. 
39

 Für Verhandlungsausschnitte wurden folgende Abkürzungen gwählt:R1 für VorsitzendeR RichterIn, R2 

für BeisitzendeR RichterIn, D für DolmetscherIn. 
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Olga: Nein, ich arbeite nicht. 

R1: Warum nicht? Warum arbeiten Sie nicht? 

Olga: Ich habe keine Arbeitserlaubnis. Und ich wollte nicht schwarz arbeiten. 

R1: Gut, dass Sie das nicht gemacht haben.“ (Beobachtung, Juli 2011) 

Ein wesentlicher Teil dieser Integrationsprüfung orientiert sich an den Sprachkenntnissen 

der Asylwerbenden. Aus diesem Grund werden in vielen Verhandlungen die 

Deutschkenntnisse der Asylwerbenden von RichterInnen überprüft. 

„Wenn ich jetzt z.B. die deutschen Sprachkenntnisse überprüfe, ja, weil diese 

Diploma allein, die nutzen ja nichts. Und dann versuch‘ ich, mit dem ohne 

Dolmetscher zu sprechen, zumindest einmal. Da versucht man offene Fragen zu 

stellen, weil wenn Sie da Ja/Nein- Fragen stellen, ist es ja kein Problem. Und die 

offene Frage, die ich jedem stell´, ist, was machen Sie den ganzen Tag? Ja, und 

dann kommt meisten eh nix. (lacht).“ (Int06:10p:474-479) 

Die Befragung von Olgas Mann, hier Alexander
40

 genannt, zeigt, wie eine mögliche 

Überprüfung der deutschen Sprachkenntnisse ablaufen kann
41

: 

„R1 zu D: Bitte jetzt nicht übersetzen, ich will mich auf Deutsch unterhalten. 

R1: Konnten Sie bis zu Ihrer Ausreise aus der Russischen Föderation den 

Lebensunterhalt für sich und Ihre Familie bestreiten? 

Alexander: Ich verstehe nicht. 

R1: Konnten Sie bis zu Ihrer Ausreise aus der Russischen Föderation den 

Lebensunterhalt für sich und Ihre Familie bestreiten? 

Alexander versteht die Frage nicht und ist sich nicht sicher, was er antworten soll. 

R1: Haben Sie die Frage verstanden? 

Alexander: Ein bisschen. 

(…) 

R1 an D: Bitte ab sofort wieder übersetzen.“ (Beobachtung, Juli 2011) 

Es kann nun argumentiert werden, dass die Redewendung „den Lebensunterhalt 

bestreiten“ keine gängige Redewendung ist, die man von jemandem mit einer anderen 

Muttersprache zu verstehen verlangen kann. Es handelt sich um eine deutsche Phrase 

gehobenen Sprachstils, die für Menschen mit einer anderen Muttersprache nur schwer 

verständlich ist. Aus der Art der Fragestellung ist zudem ein Stil erkennbar, den man als 

„amtliches Deutsch“ bezeichnen könnte. Dieser Stil zeichnet sich gewöhnlich dadurch 

aus, dass er durch eine Vielzahl von Nomina und Präpositionen einen möglichst großen 

Umfang an Informationen zu geben oder zu erfragen versucht. Dadurch werden 

erklärende Verben und Gliedsätze vermieden, was die Fragestellung in ihrer Kompaktheit 
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(an Vokabeln) schwerer verständlich macht. Abgesehen davon, dass bezweifelt werden 

kann, dass Integration so einfach überprüfbar ist, muss festgestellt werden, dass solche 

Formulierungen das eigentliche Ziel einer Überprüfung der Sprachkenntnisse verfehlen.  

Ein anderer Richter äußerte sich über die Integrationskriterien, die im Zuge von 

unzulässig erklärten Ausweisungen geprüft werden, folgendermaßen: 

 „Das ist in unserem Bereich, vor allem dem Kosovo, wirklich ein sehr großes 

Problem, weil wir wirklich Akten haben, die sehr, sehr alt sind. Ich bin mit meinem 

Partner nach längerer Diskussion übereingekommen, dass wir das sehr großzügig 

sehen. Also, wir sind an die unterste Grenze gegangen, fünf Jahre, 

Deutschkenntnisse, je länger die Leute da sind, erwarten wir uns eigentlich immer 

bessere Deutschkenntnisse. Bei den alleinstehenden Männern haben wir die Latte 

höher gelegt als bei Familien mit Kindern, die da in die Schule gehen. (…) Ah, 

nicht vorbestraft, ein Asylantrag, also nicht Verlängerung durch zehn Asylanträge 

hintereinander. Und sonstige Fußabdrücke, ist mir völlig egal, vom Blutspenden 

über Mitarbeit bei der freiwilligen Feuerwehr, Kartenspielen mit Österreichern, 

Einladungen bei Nachbarn, also irgendwas, wodurch ich erkennen kann, dass sich 

der Mensch da eingepflanzt hat in Österreich, dass er mit dieser Kultur zu fahren 

kommt. Ah, dass er sich halbwegs wohlfühlt da, dass seine Kinder sich halbwegs 

wohlfühlen. Das sind so die Voraussetzungen, da sind wir am Anfang sehr 

angefeindet worden, auch von Kollegen, durch unsere sehr liberale Sichtweise, 

nicht von allen. Mittlerweile stell´ ich fest, dass der Großteil auf unsere Linie 

einzuschwenken beginnt, weil`s keinen Sinn macht, Leute die sieben Jahre da sind, 

wo die Kinder in die Schule gehen, wo sie Deutsch können, solche Leute wieder 

wegzuschicken, das macht keinen Sinn.“ (Int09:8:354-372).  

Wie dieses Zitat zeigt, entwickelt sich in manchen Bereichen eine Art Konsens (common 

sense) oder zumindest gibt es gemeinsame Tendenzen, wie mit bestimmten Aspekten 

umzugehen sei. Ob diesbezüglich von einer bestimmten Kultur am Asylgerichtshof, einer 

„Gerichtskultur“, gesprochen werden kann, wird im Verlauf dieser Arbeit ersichtlich. Im 

folgenden Unterkapitel werden asylrichterliche Wahrnehmungen von Geschlecht und 

Kultur zuerst genauer analysiert. 

5.2 „Ich bin Wahrnehmungsfachmann!”42 – Glaubwürdigkeit, Geschlecht 

und Kultur in der Wahrnehmung der RichterInnen  

Nachdem in diesem Unterkapitel gezeigt wird, welche Kriterien RichterInnen 

heranziehen, um Glaubwürdigkeit festzustellen, werden Bereiche beschrieben, in denen 
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diese Kriterien nicht mehr anwendbar sind. Schließlich beschäftige ich mich damit, wie 

diese Kriterien hergestellt werden und worauf sie beruhen. 

„Ja, wenn die Sache so klar ist aufgrund dieser Tatsachenwidrigkeit in sich, ja, dann 

brauch´ ich nicht mehr diesen persönlichen Eindruck. Den brauch ich nur dann, wenn ich 

beurteilen muss, die Person an sich, die Glaubwürdigkeit der Person an sich und nicht 

das Vorbringen jetzt, ja. Die persönliche Glaubwürdigkeit ist was anderes wie die 

Glaubwürdigkeit des Vorbringens, ja, so seh´ ich das.“ (Int06:8:351-376) 

 

Eine wesentliche Grundlage asylrechtlicher Entscheidungen am Asylgerichtshof, wie man 

auch aus den Interviews entnehmen kann, ist die Glaubwürdigkeit von Vorbringen 

Asylwerbender. Wie auch Sara McKinnon (2009) durch ihre Beispiele vor einem US-

amerikanischen Asylgericht zeigt, gibt es verschiedene Indikatoren für die Feststellung 

von Glaubwürdigkeit(en), die in verschiedenen Diskursen zu kontextualisieren sind:  

„In the courtroom, asylum seekers must negotiate the discursivity of the space, including 

the historical, geopolitical, and cultural connotations of the experiences she/he speaks of 

before the court.“ (McKinnon 2009:209) 

Es geht an dieser Stelle um Kriterien und (Vor-)Annahmen, was die „Überprüfung von 

Glaubwürdigkeit“ betrifft. Dazu werden im ersten Teil des Kapitels zuerst 

„Glaubwürdigkeitskriterien“ besprochen, die von RichterInnen als „logisch“ oder klar 

ersichtlich beschrieben wurden. Daraufhin werden im zweiten Teil Bereiche 

besprochen, in denen diese Kriterien für RichterInnen nicht mehr so „eindeutig“ 

anwendbar sind. Auf diese Weise beschreiben der erste und der zweite Teil des 

Unterkapitels verschiedene Kriterien, besonders das Erzähl- und Antwortverhalten 

Asylwerbender betreffend, während der dritte Teil zeigt, wie das eigene 

Vorstellungsvermögen der RichterInnen zum Ausgangspunkt von 

Glaubwürdigkeitskriterien wird. 

Wie das einleitende Zitat zeigt, kann ein Unterschied zwischen der Glaubwürdigkeit des 

Vorbringens an sich und der Glaubwürdigkeit des Vorbringens aufgrund seiner Erzählung 

und Darstellung gemacht werden. Aus Gründen der gewählten Methode der Erhebung 

wird in diesem Kapitel besonders der zweite Aspekt behandelt, wobei nicht immer eine 

klare Trennlinie zwischen beiden Aspekten gezogen werden kann. 
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5.2.1  Kriterien der Glaubwürdigkeitsfeststellung 

„(…) zu uns kommen klarerweise auch nur negative Fälle [schon in erster Instanz 

abgewiesene Asylanträge, Anm. K.B.]. (…)Dessen bin ich mir bewusst und ich bin mir auch 

bewusst, dass ein glaubwürdiger Asylwerber hoffentlich in der ersten Instanz schon Asyl 

bekommt, aber die Zahl der Positiven ist in den letzten zweieinhalb Jahren halt so 

überschaubar geblieben, das bedrückt mich fast selber. (...) [Das] hat sich schon in eine 

Richtung entwickelt in den letzten zweieinhalb Jahren, wo man leider, muss ich fast 

sagen, hier von der Unglaubwürdigkeit fast eher ausgeht als von der Glaubwürdigkeit 

eines Vorbringens.“ (Int05:05:207-217) 

Welche Fragen gestellt werden, hängt zum Teil davon ab, über welche Kriterien 

Glaubwürdigkeit definiert wird. In diesem Punkt unterscheiden sich die Aussagen 

verschiedener InterviewpartnerInnen in ihren Zugängen. Grundsätzlich scheint es jedoch 

so zu sein, dass von bestimmten Kriterien in Bezug auf den Erzählstil Asylwerbender 

ausgegangen wird:  

„Stimmige Geschichten“
43

 und sprachliche Aspekte 

 „…aber es ist z.B. auch ein Teil der Glaubwürdigkeitsprüfung, was man auch in 

Seminaren lernt, dass z.B., wenn Sie heute was erlebt haben, können Sie das der 

Reihe nach erzählen. Nehmen wir an ein Urlaubserlebnis, da können Sie erzählen, 

der Flug war angenehm, dann kam ich an, aber dann, das Hotel hat nicht gepasst 

und dann werden Sie weiter erzählen. Und dann kann ich zu Ihnen sagen, ich will 

jetzt bitte wissen, die Stelle, als Sie im Hotel ankamen, wie war’s an der Rezeption, 

erzählen Sie mir das noch einmal. Wenn jemand eine Geschichte auswendig gelernt 

hat und nicht überdurchschnittlich intelligent ist, kann’s passieren, dass er anfängt: 

»ich wollte in den Urlaub fahren und wir sind in den Flieger gestiegen...« und Sie 

sagen dann wieder: »Nein, nein.«. Auswendig gelernte Geschichten, das ist ein 

typisches Szenario, man muss immer vom Anfang anfangen, man kann nicht in der 

Mitte anfangen. Wenn Sie was erlebt haben, können Sie mir jederzeit bei einem 

bestimmten Thema anfangen.“ (Int03:6:250-260)  

Diese Kriterien für die Beurteilungen von Erzählungen als „glaubwürdig“ oder 

„erfunden“ betreffen nicht nur das Vorbringen vor Gericht, sondern können auch für 

Einschätzungen der im Akt vorliegenden früheren Befragungen herangezogen werden: 

„… wenn man den erstinstanzlichen Akt hereinbekommt, da hat man ja meistens 

drei Einvernahmen drinnen. (…) Wenn man sich diese Einvernahmen einigermaßen 

aufmerksam durchliest, dann bekommt man schon eine Vorahnung, ob das 

Vorbringen einigermaßen glaubwürdig ist, ohne den persönlichen Eindruck jetzt 

mitbekommen zu haben. Wenn es jetzt  beispielsweise von Widersprüchen nur so 

wimmelt, dann wird wahrscheinlich kein glaubwürdiges Vorbringen vorliegen und 

umgekehrt, wenn jetzt jemand über fünf Einvernahmen sein Vorbringen plausibel, 

                                                 
43

 (informelles Gespräch, Jänner 2011).  
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kohärent und ohne markante Widersprüche schildert, jedes Mal in eigenen Worten. 

Also nicht jedes Mal dasselbe Auswendiggelernte „herunterbetet“, unter 

Anführungszeichen, dann bekommt man schon auf Grund des Aktes ein Gefühl, ob 

das Vorbringen den Tatsachen entsprechen kann oder nicht …“ (Int01:8:250-264) 

Zugleich wird dieses Argument vom selben Asylrichter relativiert: 

„… aber es ist natürlich der persönliche Eindruck auf Grund der Verhandlung. Der 

spricht dann schon Bände. Weil man da kaum sagen kann, ein bestimmter Erzählstil 

indiziert, dass ein Vorbringen nicht stimmt oder umgekehrt, sondern da muss man 

sich wirklich die Leute individuell anschauen, es gibt einfach wortkargere Typen 

und da kann man nicht sagen, weil er so wenig erzählt, lügt er. Da muss man 

einfach wirklich schauen, ob das immer der Fall ist, bei was anderem, wenn man 

Fragen zu etwas ganz anderem stellt. Aber es ist natürlich schon, eine gewisse 

Lebensnähe ist grundsätzlich schon zuzumuten.“ (Interview 01:8:264-270)  

Wie das Zitat zeigt, lässt der Richter auch seine Relativierung nicht so stehen und weist 

auf sozusagen unumgängliche Glaubwürdigkeitskriterien hin, wie zum Beispiel die von 

ihm thematisierte „Lebensnähe“. 

Auch gewisse Vorannahmen, was den Ausgang von Verhandlungen betrifft, wurden in 

verschiedenen Interviews thematisiert, wie zum Beispiel folgender Ausschnitt zeigt: 

„Es gibt keinen Richter, der mit einem weißen Kopf, mit einem leeren Kopf in eine 

Verhandlung geht. Wenn ich den Akt gelesen hab und 12 Jahre ein bestimmtes Land 

judizier´, dann weiß ich mit einiger Wahrscheinlichkeit, wie der Fall ausgehen 

wird.“ (Int09:2:63-65) 

Wobei derselbe Richter betont, dass sich solche Vorannahmen nicht immer bestätigen 

müssten und es bei verschiedenen Fällen von RichterInnen als positiv gewertet wurde, 

wenn dies nicht so war: 

„…ich hab´ mir für mich selber eine Grenze eingezogen, wenn´s mühsam wird, 

dass ich mich umdrehen lass´ in einer Verhandlung, dann hör´ ich auf hier zu 

arbeiten. (…) weil dann bin ich nicht mehr offen genug. Das passiert nie eigentlich, 

weil ich immer große Freude hab´, wenn eine Geschichte anders rennt, als wie ich 

mir gedacht hab, dass es geht. Das sind die spannenden Sachen.“ (Int09:2:65-71) 

Glaubwürdigkeit bezieht sich also auf die Art von Asylvorbringen bzw. 

Fluchterzählungen sowie auf das Antwortverhalten Asylwerbender. Dabei wird oft ein 

bestimmtes Detailwissen abgefragt, um die Glaubwürdigkeit zu überprüfen: 

„… was ganz typisch ist, sind aufgebrochene Türen. Der Geheimdienst hat unsere 

Tür aufgebrochen. Er hat meinen Mann aus dem Bett gezogen und uns Gefängnis 

gebracht. Ich hab ihn erst nach einer Woche wieder gesehen. Und da kommt ganz 
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gern von mir dann die Frage: Ja, wer hat dann die Tür repariert?“ (Int05:9:422-

425) 

Doch auch zum Thema „Detailwissen“ gibt es durchaus Relativierungen und 

unterschiedliche Auffassungen: 

„Ich glaub’, wenn eine Geschichte echt ist, wird der Grundstock immer gleich 

bleiben. Ich glaub’, manchmal passiert’s, dass man mehr Details erzählen kann. Es 

fällt einem was ein, wenn man’s zum fünften Mal erzählt, oder man vergisst Sachen, 

weil man’s schon vier Mal erzählt hat, beim fünften Mal. Ich glaub´ die Sachen 

verändern sich, das ist aber für uns kein Problem, weil ja das von Anfang an, von 

der Erstaufnahme protokolliert wird (…)“ (Int03:7:292-296) 

Trotzdem wird ein gewisser Konsens deutlich: 

„Ja, es heißt immer möglichst detailreich die Fluchtgründe zu schildern. Also 

wenn, meistens sind's ja ganz konkrete Ereignisse, die eben fluchtauslösend waren. 

Also, eine Verhaftung oder eine politische Demonstration, oder was auch immer 

und da muss jedes Detail passen, weil das ist eigentlich unser Grundsatz, wenn 

etwas so ah stark mich beeinflusst hat und so gefährlich war für mich, ah dann 

muss ich jedes Detail wissen.“ (Int08:13:613-617). 

Die Annahme, dass Einvernahmen/Vorbringen keine Widersprüche enthalten dürften und 

„in sich stimmig“ (Informelles Gespräch, Jänner 2011) sein müssten, „Hand und Fuß 

haben” (Int05:10:447) sollten und „eine gewisse Lebensnähe grundsätzlich schon 

zuzumuten“ (Int01:8:270) sei, scheint für viele AsylrichterInnen gültig zu sein. Zu 

ähnlichen Ergebnissen sind auch Herlihy, Gleeson und Turner in ihrer Studie in 

Großbritannien gekommen:  

„…a prevalent assumption was that a true story should remain internally consistent, with 

one assumption suggesting that the „widely assumed premise that liars eventually slip up 

when carefully questioned‟ may underlie decision making in the appeal process…” 

(Herlihy et.al. 2010:361p.) 

Problematisch erscheint dabei, dass auch bei diesem Aspekt von 

Glaubwürdigkeitsfeststellungen die Definition eines „in sich stimmigen“ und 

„lebensnahen“ Vorbringens von stark subjektiven Sichtweisen ausgeht. Zum einen 

werden Asylwerbende in Verhandlungen oft in ihren Erzählungen unterbrochen: „Noch 

einmal, darum geht es heute nicht, ich will das alles gar nicht wissen, antworten Sie bitte 

konkret!“ (Beobachtung, Juli 2011) und zum anderen ist eine zu „glatte“ Geschichte ein 

Indiz für die Unwahrheit:  
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„[Unglaubwürdig ist ein Vorbringen, Anm. K.B.], wenn das so eine glatte Geschichte 

ist, die chronologisch herunter erzählt wird, eher auswendig gelernt wirkt, eben 

diese Details, Emotionen, Nebensächlichkeiten fehlen und dann auch nicht 

kommen, wenn man nachfragt.“ (Interview 01:9:274-276) 

So sieht man anhand verschiedener Interviewausschnitte, welche Diskrepanzen und 

Problemfelder sich durch Unterschiede innerhalb und zwischen verschiedenen Interviews 

ergeben und wie dünn der Boden mancher Definitionen und Kriterien in puncto 

Glaubwürdigkeitsannahmen werden kann. 

Körpersprache 

Als ein weiteres Glaubwürdigkeitskriterium wurde von verschiedenen RichterInnen die 

Körpersprache Asylwerbender thematisiert. Dieses Kriterium wird in Verbindung mit 

dem oben besprochenen Antwortverhalten gebracht. 

„Intersubjectivity and dialogue involve situations where bodies marked through by social, 

that is, by difference (race, gender, ethnicity and so on), are presented as part of identities.“  

(Moore 1994:3) 

 

Durch die zentrale anthropologische Methode der teilnehmenden Beobachtung werden 

Unterschiede zwischen Körperhaltungen, Körpersprachen und Verkörperungen sichtbar. 

Dadurch werden hierarchische und soziale Positionen erkennbar. 

Eingangs wird von RichterInnen in vielen Verhandlungen die Frage nach dem (Wohl-) 

Befinden des oder der Asylwerbenden gestellt. Als häufige Antwort wird von Seite der 

asylwerbenden Personen eine große physische und/oder psychische Belastung angegeben, 

die meist nicht weiter angesprochen wird, sofern die Person als „verhandlungsfähig“ 

eingestuft wird. Den RichterInnen, manchmal etwas höher sitzend, eventuell im Talar, 

sitzen räumlich getrennt Asylwerbende gegenüber, die oft krank, nervös und häufig 

eingeschüchtert sind. Anhand dieser Beobachtungen sind Verkörperungen in ihren 

gegenseitigen Wirkungsweisen und eine klare Hierarchie ersichtlich, in der eine 

schwächere Position nur dann explizit von RichterInnen wahrgenommen wird, wenn dies 

die Verhandlungsfähigkeit betrifft. Auch in diesem Bereich konnten verschiedene Wege 

beobachtet werden, wie mit diesem Aspekt umgegangen wird. So wurde in einer 

Verhandlung nach dem Gesundheitszustand eines Asylwerbers gefragt, worauf dieser 

antwortete, er könne nicht schlafen und sei daher nicht ausgeschlafen. Der Beisitzende 
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Richter reagierte darauf: „Das ist schlecht bei so einer Verhandlung!“ (Beobachtung, 

März 2011).  

Ein wesentlicher Punkt ist die Interpretation(sleistung) von Körperhaltungen und 

Körpersprachen seitens der RichterInnen. Es wurde von verschiedenen 

InterviewpartnerInnen angegeben, dass sie Glaubwürdigkeit an der Körpersprache der 

Asylwerbenden erkennen könnten:  

„Wenn ausweichende Fragen kommen. Man bekommt ein wahnsinniges Gespür für 

Körpersprache, für Antworten, wenn ein Beschwerdeführer versucht abzublocken, 

dass man hier doch nachbohrt. Und hier kriegt man natürlich doch ein Sensorium 

dafür und das ist natürlich ein positiver Punkt.“ (Int05:5:193-196)   

Dieses Erkennen von Widersprüchen und unglaubwürdigen Asylvorbringen auf 

körpersprachlicher Ebene wurde beispielsweise auch in einer beobachteten Verhandlung 

thematisiert: 

„ Es ist vorbei, allein Ihre Körpersprache verrät mir schon, dass die Geschichte 

nicht stimmt.“ (Beobachtung, März 2011) 

So wird „Performance“ und Körpersprache als zusätzliches Glaubwürdigkeitskriterium 

herangezogen. Das soll auch an den folgenden beiden Beispielen gezeigt werden. 

So meinte ein Richter: 

 „Ja, man sieht an der Körpersprache, wenn man eine Frage stellt, dass man 

nachdenkt, ist ja ganz klar, aber wenn man übermäßig nachdenkt, (…) Und man 

merkt dann sofort an der Körpersprache: Ah, uh (nimmt die Hände etwas nach 

oben, Handflächen nach oben schauend), äh, was war da, oder was könnt ich jetzt 

sagen…“ (Interview05:9:420-427)  

Oder wie ein anderer Richter meinte: 

„Das war z.B. ganz witzig, da hab´ ich unlängst einen Armenier gehabt, der hat 

jedes Mal, wenn er gelogen hat mit dem Fuß zu wippen begonnen. So etwas gibt’s 

auch, kann man in der Erkenntnis dann schwer in Worte fassen, aber es war sehr 

belustigend für meinen Beisitzer und mich, weil das war wirklich wie auf 

Knopfdruck. Also, er hat sehr viel Fantasie bewiesen bei seinem Vorbringen und 

jedes Mal, wenn er wieder abgeglitten ist in seine Fantasiewelt, hat der Fuß zu 

wippen begonnen. Also, das ist ein Einzelfall, aber es gibt es schon, auch am 

nonverbalen Verhalten ist oft sehr erkennbar, ob jemand von etwas tatsächlich 

Erlebtem spricht oder nicht (…)“ (Int01:9:282-289) 

Es werden Körpersprachen thematisiert, die auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche 

Funktionen erfüllen können. Beispielsweise werden Körper in ihren Reaktionen auf 
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verschiedene Fragen von manchen RichterInnen als Projektionsflächen von 

Glaubwürdigkeit und Unglaubwürdigkeit wahrgenommen. Körper und Verkörperungen 

im Forschungsfeld von (Gender-)Hierarchien in Asylverhandlungen stellen einen 

wesentlichen Punkt dar, der gerade durch die kultur- und sozialanthropologische Methode 

der teilnehmenden Beobachtung einer genaueren Betrachtung unterzogen werden kann. In 

Verbindung damit ist es nicht unwesentlich, sich die Prägnanz von verschiedenen 

„Performances“ (Good 2007:182pp.), die auch Körperhaltungen als wesentlichen 

Bestandteil beinhalten, vor Augen zu führen:  

„When witnesses testify in court their performances, including their general demeanour, 

may in practice be as important as the content of what they have to say when it comes to 

influencing the court‟s opinions as to their credibility.” (Good 2007:182)  

Das Zitat betont nicht nur körpersprachliche Ebenen in Asylverhandlungen, sondern 

beinhaltet auch den Hinweis auf den nicht unwesentlichen Punkt der Interpretationen von 

Körpersprachen im Zusammenhang mit Glaubwürdigkeitsannahmen. Körpersprache 

wird, wie folgendes Zitat beschreibt, in diesem Zusammenhang jedoch nicht nur als 

Spiegelung von (Un)Glaubwürdigkeiten gesehen. RichterInnen sehen die eigene 

Körpersprache auch als Möglichkeit, von ihnen wahrgenommene Widersprüche und ihre 

eigenen Argumente „zu bestärken“: 

„Und [ich, Anm. K.B.] versuche selber mit Körpersprache das noch zu bestärken, 

diese Formulierung. Und je nachdem, was dort rauskommt, und da kann man lesen. 

Klar gibt’s dann noch das, wo man sagt, aha, da haben Sie gesagt, das war ein 

schwarzes Auto und jetzt ist es auf einmal ein weißes Auto (…) wo man dann 

Punkte findet, die einfach nicht stimmen können, weil das einfach anders erzählt 

worden ist. (…) das ist gemacht ja, das ist klar, aber aufgrund der Körpersprache 

zu erkennen, wie der reagiert auf gewisse Dinge, das ist interessant.“ (Int06:6:248-

255) 

Dieses „Bestärken“ auf einer körperlichen bzw. körpersprachlichen Ebene verdeutlicht 

Zusammenhänge zwischen Körpern/Körperlichkeiten und Macht(ansprüchen). Die 

Verkörperlichung gewisser Machtstrukturen zeigt diesbezüglich auch klare, über 

Geschlecht geprägte Aspekte auf, die in den Beobachtungen verstärkt sichtbar wurden. 

Verhandelten männliche Richter mit männlichen Asylwerbenden, war in vielen Fällen 

eine starke Verteidigung der übergeordneten Position der Richter zu beobachten, die den 

Verhandlungsstil maßgeblich veränderte und verschärfte. Hier geht es um ein 

Sichtbarwerden hierarchischer Strukturen und der Absicherung dieser durch gewisse 
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körperliche/verkörperte Praxen. Das Lautwerden und Schreien der RichterInnen in 

Verhandlungen kann beispielsweise als solche Praxis und „Verteidigung“ der eigenen 

Position gesehen werden. Diese geschieht nicht nur über eine Veränderung der Sprache, 

sondern im Zuge dessen auch über eine Veränderung der Körpersprache. Ein konkretes 

Beispiel aus einer Verhandlung ist ein Beisitzender Richter, der über fast fünf Stunden die 

Strategie verfolgte, sich selbst mit seinem Laptop oder mit dem Innenleben seiner Nase 

zu beschäftigen. Zwischendurch löste er sein körpersprachliches Desinteresse auf und 

warf ironische oder verärgert formulierte Bemerkungen ein:  

„Schwören Sie lieber nicht vor Gott, da haben wir schon einige gehabt, die auch 

auf das Leben ihrer Kinder geschworen haben, was nach hinten losgegangen 

wäre.“ (Beobachtung, März 2011)  

RichterInnen machen sich über ihre Entscheidungssituation ein persönliches Bild. 

Relevant ist aber die (Art der) Reflexion darüber und die Verdeutlichung der eigenen 

(kulturellen) Positioniertheit als Basis dieser persönlichen Eindrücke im Kontext der 

Konsequenzen der darauf beruhenden Entscheidung. Dieses Kapitel soll daher zeigen, 

dass vor allem in den durchgeführten Interviews verschiedenen Körpersprachen eine 

enorme Bedeutung zugemessen wurde. Dadurch ergibt sich die Gefahr, den Inhalt einer 

Aussage über deren Form vorwegzunehmen. In weiterer Konsequenz kann sich das 

ergeben, was McKinnon am Beispiel der U.S. Immigration Courts beschreibt:  

„… the consequence [of the emphasis of style over content, Anm. K.B.], however, is that 

the possibility of asylum, of legal protection, increasingly depends on asylum seekers‟ 

ability to cite repetitively the conventions of cultural/linguistic fluency, rationality, and 

embodied affect that (…) serve as judges standards of proper performance of credibility in 

the asylum context.” (Mc Kinnon 2009:206) 

So wie körpersprachliche Aspekte aus Sicht verschiedener RichterInnen für eine 

Glaubwürdigkeitsprüfung relevant sind, wird auch den verschiedenen Emotionen eine 

Bedeutung zugemessen. 

Emotionen 

Grundsätzlich wurde von verschiedenen RichterInnen angegeben, dass ein gewisser 

„Level an Emotionen“ Glaubwürdigkeiten bestärken kann. Auch das Gegenteil wurde 

beschrieben. So gehen manche RichterInnen von der Annahme aus, dass zu wenig 

gezeigte Emotionen bei der Schilderung von Fluchtgründen ein Indiz für erfundene oder 
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unwahre Geschichten sind. Ein Richter erklärte im Gespräch über eine Verhandlung, an 

der ich beobachtend teilgenommen habe: 

„Auch mit den Emotionen, wenn Sie sich an die Kurdin erinnern, die hat Emotionen 

gezeigt, wie man sie nach der Rückkehrperspektive gefragt hat. Vorher bei Sachen, 

die mindestens genauso aufwühlend sein müssten, wenn sie sie tatsächlich erlebt 

hat, die hat sie völlig emotionslos geschildert. Da fragt man sich natürlich schon, 

warum zeigt sie beim Sachverhalt A Emotionen und beim Sachverhalt B keine 

Emotionen, das indiziert natürlich, dass der Sachverhalt B nicht stattgefunden hat. 

Das ist dann eine Vielzahl von Indizien, die man sich dann „zusammenklaubt“, 

unter Anführungszeichen, und sich ein Bild macht, ob der Ausreisegrund glaubhaft 

vorgebracht wird, oder nicht (…)“ (Int01:9:295-302) 

Solche Vergleiche werden teilweise bewusst herangezogen, wie auch folgendes Zitat 

zeigt:  

„Was noch ist, was ich noch mache und wo, was sehr viel, also meiner Ansicht 

nach, was mir sehr viel bringt, ist, dass ich einen Einstieg immer dahingehend 

mache, dass ich diesen Menschen kennenlernen will. Ja, das heißt, ich beginn´ 

immer das soziale Umfeld, wie geht’s ihm jetzt in Österreich, wo lebt er, wie, 

welche Verwandten hat er daheim? Und da bekommt man aufgrund dieser 

Körpersprache mit, dass der irgendwelche Emotionen zeigt, ja. Und diese 

Emotionen kann ich dann im Falle, wenn’s um die Sache geht, vergleichen mit dem, 

wie er vorher war.“ (Int06:6:259-265) 

Auch zu viele Emotionen werden jedoch nicht unbedingt als Indiz dafür gesehen, dass 

etwas „wirklich passiert“ ist. Im Zusammenhang mit sehr starken Emotionen greifen 

manche RichterInnen auf andere Erklärungsmodelle zurück, die es ihnen erlauben, die 

Situation „zu verstehen“ und einzuordnen.  

In Verhandlungen wurden aufkommende Emotionen von Asylwerbenden immer wieder 

im Zusammenhang mit Glaubwürdigkeitsfeststellungen (Glaubwürdigkeitsannahmen) 

beschrieben. Sowie es Situationen gibt, in denen verschiedene Emotionen aufkommen 

können, gibt es auch von Seiten der RichterInnen verschiedene Reaktionsmöglichkeiten 

auf solche Situationen. Diese Reaktionen hängen damit zusammen, wie die jeweiligen 

Situationen (Emotionen) von RichterInnen interpretiert werden. An dieser Stelle sollen 

zwei dieser Interpretationsmöglichkeiten aufgezeigt werden, wobei diese häufig  

Überschneidungen aufweisen.  

Die erste Interpretationsmöglichkeit verbindet bestimmte Emotionen mit bestimmten 

Vorstellungen von Gender. So werden manchmal weinende Frauen oder wütende Männer 
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nicht als besonders traurige oder wütende Menschen erklärt, sondern diese Emotionen 

werden auf das Geschlecht der Personen reduziert und für Frauen oder Männer als 

„typisch“ gesehen. Dementsprechend erklärten RichterInnen als Teil der Antwort auf die 

Frage, was ihnen der Erzählstil Asylwerbender sage: 

„(…) Ah, vielleicht, dass einfach Frauen wirklich eben emotionaler sind noch.“ 

(Int08:11:487-488) 

Doch auch hier beschreiben unterschiedliche Auslegungen und Zugänge das 

Spannungsfeld zwischen Glaubwürdigkeit und Unglaubwürdigkeit:  

„Also rein von ihrer Art zu erzählen würde ich sagen, nein. Das kann man 

eigentlich nicht sagen, es gibt Männer wie Frauen, die entweder sozusagen sich 

völlig verschließen, aber auch sowohl Männer als auch Frauen, aus denen’s 

sozusagen rausblubbert, sag´ ich jetzt mal. Aber das würd´ ich jetzt nicht sagen 

frauen- oder männerspezifisch…“ (Int04:7:312-314)  

 

Dieses Spannungsfeld zeigt auch folgendes Zitat: 

 „Sie [die Frauen] sind irgendwie zugänglicher und ich will jetzt nicht sagen 

gscheiter, sondern, sie nehmen, also körpersprachenmäßig, nehmen sie 

irgendwelche Vorhalte, die man ihnen macht, eher auf und geben dann nicht auf, 

sondern, es kommt dann irgendwie die Wahrheit ans Licht und das kommt bei 

Frauen eher ans Licht als bei Männern, das muss ich schon sagen.“ (Int06:4:147-

150) 

Diese drei Zitate verschiedener RichterInnen zeigen, wie unterschiedlich Interpretationen 

und Wahrnehmungen von Emotionen verschiedener Asylwerbender sein können. Auf 

diese Weise zeigen sich erste Diskrepanzen zwischen Wahrnehmungen von 

Glaubwürdigkeit und Unglaubwürdigkeit. 

Durch unterschiedliche Aussagen ist weiters ersichtlich, dass es Interpretations- und 

Erklärungsstrategien gibt, die verschiedene Emotionen mit bestimmten 

kulturellen/ethnischen Hintergründen verbinden. In diese Schemata werden, wie 

folgendes Zitat zeigt, auch verschiedene Erzählstile eingeordnet. Glaubwürdigkeit wird 

mit detaillierten, aber nicht zu ausführlichen Erzählungen in Verbindung gebracht. Diese 

Einordnungen von Glaubwürdigkeit werden manchmal außer Kraft gesetzt und durch 

kulturelle Konnotationen neu definiert:. 

„[Den] Kulturkreis, natürlich, die Volksgruppe dürfen Sie auch nicht 

unterschätzen. Also, wenn Sie jetzt von einem Perser was erzählt bekommen, dann 

ist das völlig anderes, als wenn Ihnen das jetzt ein Türke oder ein Armenier erzählt. 
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Der Perser, der wird eine blumige Sprache verwenden, das ist einfach ein anderes 

Sprachniveau wie bei einem türkischen Staatsbürger. Also ein Türke, der erzählt 

das eher kurz, und ein Armenier, der gibt einen Tatsachenbericht mit allen 

möglichen Details, verkürzt gesagt. (…)Also da gibt es schon 

volksgruppenspezifische Merkmale, wo sich die Erzählstile völlig unterscheiden.“ 

(Int01:10p:327-339) 

Aus anthropologischer Sicht ist dieses Argument nicht völlig zu verneinen, wobei auch 

hinzugefügt werden muss:  “…different cultures have varying codes regarding the 

contextual appropriateness and expression of emotion.” (Rousseau et al.2002:63). 

Wesentlich ist es aber, nicht nur das Argument an sich zu betrachten, sondern es in seiner 

Formulierung und seiner Verwendung zu analysieren. Durch diese Beschreibung 

verschiedener kulturalisierter Erzählstile wird nicht nur ein sehr rigides 

Einordnungsschema geschaffen, sondern es entstehen gleichzeitig auch Vorannahmen 

und vereinfachte Erklärungsmuster für später folgende Verhandlungen. Zusätzlich 

suggeriert der verwendete Begriff des „Kulturkreises“ die Unverträglichkeit 

verschiedener, in Regionen eingeteilter Kulturen, die, als geschlossene Systeme 

verstanden, bei ihrem Zusammentreffen zu einem „clash of civilizations“ führen würden 

(vgl. Huntington 1996). Der Begriff entstammt daher einer Theorie, die einem friedlichen 

Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen keine 

guten Aussichten zugesteht. 

Annahmen, denen vereinfachte Erklärungsmuster bezüglich kulturell vorgegebener 

Erzählstile und Emotionen zu Grunde liegen, können zusätzlich zu vorschnellen oder 

falschen Einschätzungen und Missverständnissen führen, die Asylentscheidungen in 

ihrem Prozess beeinflussen.  

„Cultural misunderstandings may also affect the ability to appreciate styles of narration, 

expression and emotion by cultural 'others', which in turn leads to erroneous interpretations 

of crucial elements of the claimant´s testimony.” (Rousseau et.al.2002:63) 

Nun gibt es Überschneidungen zwischen unterschiedlichen Erklärungsmodellen. Das 

Zurückgreifen auf Kultur als begründende Ursache bestimmten Verhaltens oder 

Benehmens beschreibt oft auch Gender(rollen) in einem bestimmten kulturellen Kontext. 

Diese Festschreibungen von über Geschlecht beschriebener Kultur oder von 

kulturalisierten Gender(rollen) führen in vielen Fällen zu klischeehaften, gegensätzlichen 

Beschreibungen von „Übermachos“ und „unterdrückten Frauen“, von „starken, rationalen 

Männern“ und „eingeschüchterten, emotionalen Frauen“. Ein Richter meinte: 
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„Was ich dafür bei Frauen eher erlebe, ist das, dass irgendwann einmal, wenn 

diese Schranken fallen und es aussichtslos ist, eigentlich die ganze Geschichte, dass 

dann auf einen Knopf gedrückt wird und es wird geweint. Ja, es gibt also Länder, 

da kann ich Ihnen sagen, in fünf Minuten passiert das. Nach dem vierten Vorhalt 

von Widersprüchen drückt die auf den Knopf und fängt an zu weinen, Ukraine, 

Kasachstan.“ (Int06:9:403-407) 

Oder wie eine andere Richterin ausführt: 

„… und dann ist es so, (…), dass Kurdinnen, Tschetschenen z.B., wahnsinnig 

emotionell werden. Also die legen sich manchmal auf den Boden, oder sie stehen 

nicht mehr auf, oder sie kriegen extreme Weinkrämpfe. Also, das ist wirklich dann 

sehr, puh. Oder die Pause, dann sind sie im Warteraum, sitzen unten irgendwie, 

dann muss man lang auf sie zureden, dass sie wieder aufstehen und so weiter. Das 

ist, glaub ich, etwas sehr, was jetzt speziell im Kosovo nicht passiert, also Kosovo, 

Serbien.“ (Int02:6p:285-291)  

Diese Beschreibungen von kulturalisierten Gender(rollen) über ihre Gegensätze 

begründen auch eine als „(noch) nicht emanzipiert“ und „patriarchalisch“ beschriebene 

Hierarchie von Gender(rollen) in anderen „Kulturen“. Einerseits können gewisse 

patriarchale Strukturen in verschiedenen Kulturen nicht abgestritten werden, auf der 

anderen Seite bestärkt das Bild von unterdrückten Frauen diese Unterdrückungen, indem 

ihnen zugleich mit der Annahme einer kulturellen Verankerung ihrer Rolle und ihres 

Verhaltens weitere Handlungsmöglichkeiten abgesprochen werden. Spijkerboer (1999) 

argumentiert zusätzlich, dass solche Zu- und Festschreibungen als Teil größerer 

politischer Diskurse gesehen werden müssen:  

„… the image of defenceless women at the clutches of brutal Oriental males (…) is a 

standard part of colonial discourse and legitimates Western domination of the Third 

World.” (Spijkerboer 1999:6) 

Doch gibt es auch angenommene Zusammenhänge von Kultur und Gender, die diese 

bipolar getrennten Eigenschaften aufbrechen und somit verschiedene über Geschlecht 

geprägte Handlungsfelder sichtbar machen. Diese werden von manchen RichterInnen in 

diesem Diskurs ganz klar kulturell konnotiert. Ein Beispiel dafür ist das auch später noch 

einmal angesprochene Zitat: 

„Die Orientalischen sind da ganz anders, da ist es für einen Mann durchaus auch 

normal zu weinen.“ (Beobachtung, Jänner 2011) 
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Das Zitat zeigt die Überschneidungen von Gender und Kultur
44

 in ihrer Anwendung als 

Erklärungsmodelle bestimmter Emotionen oder bestimmten Verhaltens. Diese 

Überschneidungen werden jedoch nur bei als „fremd“ wahrgenommenen 

Verhaltensweisen thematisiert, die durch ein solches Erklärungsmodell einfacher 

eingeordnet werden können.  

Zudem ist zu betonen, dass solche Zuordnungen bestimmter Antwort- und 

Verhaltensweisen auf Erfahrungswissen aufbauen und auch auf diese Weise begründet 

werden. Das nächste Unterkapitel schließt thematisch an diesen Bereich des 

Erfahrungswissens an und bespricht Situationen, in denen die besprochenen 

Glaubwürdigkeitskriterien außer Kraft treten.  

5.2.2 Bereiche, in denen bisherige Glaubwürdigkeitskriterien keine 

Anwendung finden 

Besonders von einem Interviewpartner wurden auch andere Faktoren eingeräumt, die 

hinsichtlich der Glaubwürdigkeitsprüfungen berücksichtigt werden sollten. So widmet 

sich dieses Kapitel Faktoren und Beispielen, durch die oben beschriebene 

Glaubwürdigkeitskriterien von AsylrichterInnen als nicht mehr brauchbar beschrieben 

wurden. Zum einen wird die sich mit der Zeit veränderte Wahrnehmung von 

Asylwerbenden angesprochen, zum anderen geht es um Vorbringen, in denen sehr intime 

Asylgründe angeführt werden, und drittens werden mögliche Traumatisierungen 

Asylwerbender angesprochen. 

Veränderte Wahrnehmung Asylwerbender 

Bei der Erklärung von Glaubwürdigkeitskriterien beschrieb ein Richter diesbezügliche 

Ausnahmen: 

„Da dürfen Sie die Vergessenskurve nicht vergessen, und je weiter die Sache 

zeitlich entfernt ist, umso weniger Details kann sie [die asylsuchende Person, Anm. 

K.B.] benennen. (…) Wenn ich da einen Altakt habe, den ich aufarbeite, der schon 

vier/fünf Jahre im Beschwerdeverfahren liegt, dann kann ich natürlich nicht 

erwarten, dass die Person noch immer dieselben Details so erzählen kann, wie es 

beim Bundesasylamt der Fall war, wo vielleicht der Vorfall ein paar Monate her 

war und noch viel lebendiger im Gedächtnis war. Da darf man nicht den 
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Rückschluss ziehen, die Person lügt, weil sie es nicht mehr weiß.“ (Int01:11:343-

351)  

Dieses Zitat zeigt, dass die Feststellung von Glaubwürdigkeit doch nicht so einfach 

geschehen kann, wie andere Zitate den Anschein erwecken. Zusätzlich ergibt sich aus 

dem Zitat die Frage, wie differenziert und entschieden werden kann. Interessanterweise 

hat dieser Interviewpartner einen Aspekt erwähnt, der sonst von niemandem 

angesprochen wurde. Er thematisiert die Unterschiede in der Wahrnehmung 

Asylwerbender und räumt die Möglichkeit ein, dass sich die Interpretation des 

Geschehenen und dadurch dessen Wahrnehmung und Schilderung mit der Zeit verändern 

kann. Dabei weist er auf die Möglichkeit hin, dass sich das persönlich Erlebte mit der Zeit 

mit Informationen aus anderen Quellen vermischt. In diesem Zusammenhang bringt er 

folgendes Beispiel:  

„Das ist gerade bei in den Herkunftsstaaten öffentlichkeitswirksamen Vorfällen der 

Fall. Wenn ich hernehme als Beispiel, 98 hat es einen Überfall auf das armenische 

Parlament gegeben, wo der Ministerpräsident und etliche andere getötet wurden, 

hat es dann etliche Vorbringen gegeben, teilweise glaubwürdig, teilweise nicht, die 

dann vorgebracht haben, sie waren da am Rande involviert im Zuge der 

Ermittlungen. Und wenn so eine Person die Berichterstattung im Fernsehen 

dauernd sieht, dann kann es natürlich vorkommen, dass sie im Laufe der Jahre 

diese Berichterstattung mit den eigenen Erfahrungen vermischt, unbewusst.“ 

(Int01:11:353-360)  

Aus dem Zitat ergibt sich, dass der Aspekt des Vermischens von Wahrnehmungen 

Erinnerungen beeinflusst. Das ist ein weiterer Punkt, der die Anwendung starrer 

Glaubwürdigkeitskriterien hinterfragt:  

„… wenn eine ganze Familie einen Vorfall miterlebt hat. Das wird dann in der 

Erstaufnahme geschildert und natürlich spricht man im Familienkreis bis zum 

Beschwerdeverfahren noch über den Vorfall gelegentlich. Da ist es durchaus 

normal und nachvollziehbar, dass die Person nach einigen Jahren nicht mehr sagen 

kann, ob sie eine Szene erlebt hat, oder von der Erzählung der Frau, oder vom 

Fernsehen kennt. Dieses Faktum darf man nicht unterschätzen. Woher? Ist der 

Vorfall, die unmittelbare Wahrnehmung, die einzige Quelle, oder kommen noch 

Quellen dazu.“ (Interview 01:11:260-265)  

Dieser Punkt ist auch aus kultur- und sozialanthropologischer Sicht nicht unwesentlich. 

Rousseau et al. (2002) führen dazu Folgendes an:  

“In many cultures, a strong identification with a collective identity - whether based on 

family, lineage, clan, language group or broader sense of ethnicity - often blurs the 

boundaries between individual and community. Descriptions of traumatic events are then 
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narrated in the context of one´s broader community or ethnic loyalties. This blurring of the 

'I' and the 'we'-absent in Western style of discourse which stresses the boundaries of 

individualism-reflects not only a cultural narrative style but also the manner in which many 

persecuted people experience and interpret the violence against them.” (Rousseau 

et.al.2002:63)  

Natale Losi weist hier besonders bei internationalen Konflikten auf „co-producers and co-

narrators of conflict situation stories“ (Losi 2001:6pp.) hin, die Konflikte oft nach einem 

bestimmten Muster erklären und so auch die Interpretationen und Erzählungen über diese 

Konfliktsituation beeinflussen. Dadurch können auch Erinnerungen in ihrer Interpretation 

verändert werden und Asylvorbringen anders artikuliert werden.  

„Aside from these co-producers and co-narrators of conflict situation stories, the 

constellation, the set, the essenzial typology available and necessary to actually give  

meaning to the conflict, is made up of three principal players: the aggressors, the victims 

and the authorities“ (Losi 2001:6) 

Diese vereinfachte Struktur, die auch in medialen „Erzählungen“ zu finden ist, liefert eine 

nachvollziehbare und vertraute Möglichkeit, Konflikte zu interpretieren (vgl. Losi 

2001:7). In der Frage nach Fluchterzählungen und deren Interpretationen von Seite der 

Behörden müssen daher auch globale Diskurse und transnationale mediale 

Interpretationen von Konflikten mitgedacht werden. Weiters sind internationale 

Interventionen in bestimmten Konfliktsituationen zu beachten. Dies kann daher ein 

(unbewusstes) Zurückgreifen auf diese „vorgefertigten“, oft simplifizierten 

Interpretationsmuster bedeuten, die bis zu einem gewissen Teil sowohl die Erinnerungen 

Asylwerbender als auch die Interpretationen von RichterInnen beeinflussen und 

verändern können. Wie weiter unten angeführt, spielen hinsichtlich der Vorbringen 

Asylwerbender auch kollektive Erinnerungen ganzer Gruppen eine Rolle, die individuelle 

Erzählungen prägen und verschiedene Aspekte jeweils als wichtig oder weniger wichtig 

erscheinen lassen. Genauso sind jedoch auch Diskurse unter RichterInnen bzw. mediale 

und gesellschaftliche Diskurse, an denen RichterInnen aktiv oder passiv teilnehmen, zu 

beachten, da sie eine ähnliche beeinflussende Rolle spielen können. 

Als für Glaubwürdigkeitsfeststellungen besonders schwierig wurden weiters sehr intime 

oder traumatisierende Fluchtgründe thematisiert, Beispiele dafür werden im folgenden 

Abschnitt besprochen. 
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Die Glaubwürdigkeit sexueller Übergriffe 

„… sehr oft, wenn es in den Bereich persönliche Sphäre und sexuelles 

Selbstbestimmungsrecht geht, oder kulturelle Tabus, da werden diese Sachen sehr oft 

verschwiegen.“ (Int01:13:414-416) 

Bei eher offen gestellten Fragen zum Thema Gender in Asylverhandlungen bezogen 

einige InterviewpartnerInnen diese von sich aus auf Fragen sexueller Orientierung oder 

sexueller Übergriffe und Vergewaltigungen. Dadurch beschrieben sie ein schwieriges 

Feld und die Probleme von „Glaubwürdigkeitsüberprüfungen“ in solchen Fragen. 

Grundsätzlich ist an dieser Stelle anzumerken, dass Vergewaltigung dann asylrelevant ist, 

wenn sie beispielsweise aus Gründen politischer Verfolgung geschehen ist:  

„…da sag´ ich dann immer, das ist vergleichbar mit Folter, nur dann halt anders 

(…), wenn das aus Gründen der politischen Gesinnung geschehen ist und damit 

gegen sie oder gegen ihren Mann geht…“ (Informelles Gespräch, Juli 2011) 

Dieser Aspekt eröffnet eine weitere heikle Ebene der Entscheidungsfindung:  

„Das ist dann auch immer das Schwierige, in der Verhandlung zu fragen: Warum 

glauben Sie, ist Ihnen das passiert?“ (Informelles Gespräch, Juli 2011)  

Auch für diese Themen gibt es verschiedene Zugänge und Lösungsansätze.  

Diesbezüglich ist zu beachten:  

„In common with all refugee claims, sexuality claims rest largely upon personal testimony, 

involve a major cultural gulf between applicant and decision-maker, difficulties and errors 

in communication (including but not limited to translation) and the challenge of speaking 

about painful and intensely personal experiences.” (Millbank 2009:5)  

Unter dem Begriff “sexuality claims” (Millbank 2009) kann grob zwischen zwei Themen 

unterschieden werden. Zum einen geht es um „sexuelle Orientierung“ im Zusammenhang 

mit möglichen Verfolgungshandlungen im Herkunftsland, zum anderen geht es um 

Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe und deren Subsumierbarkeit unter einem 

bestimmten Flüchtlingsbegriff. Aus den Interviews ist abzuleiten, dass Zweiteres öfter 

Thema einer Verhandlung ist als Ersteres, und darum wird auf Basis des erhobenen 

Materials in diesem Teil der Arbeit auf sexuelle Übergriffe und nicht auf Feststellungen 

sexueller Orientierungen eingegangen. Jedoch ist anzumerken, dass gerade zum Punkt 

„Glaubwürdigkeitsprüfungen“ im Hinblick auf sexuelle Orientierungen weitere 
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Forschungen ein breites und nicht unwesentliches Feld an Genderhierarchien in ihren 

Herstellungen eröffnen würden.  

Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe wurden in vielen Interviews von den 

RichterInnen zumindest kurz angesprochen, dabei lag der Fokus oft auf dem Problem, 

wie man mit solchen Vorbringen in einer Verhandlung umgeht. Grundsätzlich, so wurde 

erklärt, ist es so, dass:  

„… wenn jetzt eine Frau in der ersten Instanz sagt, ich bin vergewaltigt worden, 

muss der Mann [männlicher Referent, der die Asylweberin befragt, Anm. K.B.] 

aufstehen und es kommt eine weibliche Referentin, die das Ganze eben betreut. Ah, 

es sei denn, dass er [der Asylwerber, Anm. K.B.] anders verlangt, hab´ ich, ehrlich 

gesagt, noch nie erlebt.“ (Int05:35p:1669-1672) 

Besonders hart ist die von dem Asylrichter verwendete männliche Formulierung „dass er 

es anders verlangt“, die aus dem Gesetzestext entnommen ist und unbewusst so 

verwendet wird, auch wenn es um die Vergewaltigung einer Frau geht. 

Bezüglich der gesetzlichen Regelung gibt es jedoch eine Einschränkung, die auch im 

angeführten Zitat durch den Hinweis auf die erste Instanz erwähnt ist. Nach § 20 

Asylgesetz 2005 ist geregelt, dass Asylwerbende bei Vorbringen über Eingriffe in eine 

sexuelle Selbstbestimmung das Recht haben, von „einem Organwalter“ desselben 

Geschlechts einvernommen zu werden. In Absatz zwei desselben Paragraphen wird 

jedoch klargemacht, dass dies am Asylgerichtshof nur gilt, wenn der Eingriff in die 

sexuelle Selbstbestimmung bereits vor dem Bundesasylamt oder in der schriftlichen 

Beschwerde vorgebracht wurde. Bringen Asylwerbende sexuelle Übergriffe also erstmals 

in einer Verhandlung am Asylgerichtshof vor, so haben sie kein Recht, von einer/einem 

RichterIn desselben Geschlechts einvernommen zu werden: 

„§ 20. (1) Gründet ein Asylwerber seine Furcht vor Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 

2 der Genfer Flüchtlingskonvention) auf Eingriffe in seine sexuelle Selbstbestimmung, ist 

er von einem Organwalter desselben Geschlechts einzuvernehmen, es sei denn, dass er 

anderes verlangt. Von dem Bestehen dieser Möglichkeit ist der Asylwerber nachweislich in 

Kenntnis zu setzen.  

(2) Für Verfahren vor dem Asylgerichtshof gilt Abs. 1 nur, wenn der Asylwerber den 

Eingriff in seine sexuelle Selbstbestimmung bereits vor dem Bundesasylamt oder in der 

Beschwerde behauptet hat. Diesfalls ist eine Verhandlung von einem Einzelrichter 

desselben Geschlechts oder einem aus Richtern desselben Geschlechts bestehenden Senat 

durchzuführen. Ein Verlangen nach Abs. 1 ist spätestens gleichzeitig mit der Beschwerde 

zu stellen.“ (AsylG 2005: §20.(1),(2)) 
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Dieser Punkt ist aus verschiedenen Gründen kritisch zu betrachten. Zum einen fallen 

geschlechtsspezifisch männliche Formulierungen auf, die gerade in diesem Bereich wenig 

Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Thema suggerieren. Zudem ist zu bedenken, 

dass es nicht einfach ist, sexuelle Übergriffe in sehr hierarchischen Situationen vor völlig 

fremden und oft sehr misstrauischen Menschen vorzubringen. Auch Millbank (2009) 

nennt verschiedene Ursachen, die Asylwerbende davon abhalten können, ihre 

Fluchtgründe darzulegen, oder die das zumindest für Asylwerbende äußerst schwierig 

gestalten. Beispiele dafür, die auch in den Interviews genannt wurden, wären mögliche 

Traumatisierungen sowie die Nervosität vor Gericht, oder wie ein Interviewpartner 

anführte, die nicht vorhandene „Versiertheit im Umgang mit Behörden“ (vgl. 

Int01:10:324). In Millbanks Ergebnissen haben die untersuchten 

EntscheidungsträgerInnen
45

  diese Aspekte nicht immer entsprechend in Betracht gezogen 

(vgl. Millbank 2009:8). Bei den InterviewpartnerInnen, die sich für diese Arbeit zur 

Verfügung gestellt haben, war das meist doch der Fall. Wesentlich ist aber, dass sich 

durch ein alleiniges Erkennen der Problematik diese nicht von selbst löst. Interessant ist 

daher, welche Strategien die befragten RichterInnen entwickelt haben, um solch 

schwierige Situationen zu lösen und zu einer für sie rechtfertigbaren Entscheidung zu 

kommen.  

Folgendes Zitat kann eine mögliche Herangehensweise verdeutlichen. Es zeigt den 

Versuch, sich der jeweiligen Person anzunähern und so über ein gewisses Verhalten und 

eine bestimmte Sprache, über einen bestimmten Verhandlungsstil, einen Zugang zu der 

jeweiligen Person und ihren Erzählungen zu finden. Eine Interviewpartnerin antwortete 

auf die Frage, wodurch sie glaube, dass Erzählstile von Asylwerbenden  beeinflusst 

werden:  

„Bestimmt durch die Atmosphäre bei der Einvernahme oder in der Verhandlung. 

Das kann man ganz stark beeinflussen. Also, je netter man ist, desto mehr kriegt 

man auch raus und je lockerer das Ganze ist, und je freundlicher man ist, glaub´ 

ich, desto besser ist es.“ (Int.02:5:214-216)  

Selbige Interviewpartnerin beschreibt ihre Reaktion auf schwierige oder emotionale 

Verhandlungssituationen, wie folgt:  

„Ja, wahnsinnig unangenehm. Man versucht dann so wahnsinnig nett zu sein, 
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irgendwie. Und eigentlich gelingt es mir, also, ich glaub´, zu 90% der Frauen find´ 

ich Zugang irgendwie.“ (Int.02:7:299-230)  

Andere RichterInnen haben wesentlich andere Zugänge und Verhandlungsstile gewählt, 

arbeiten weitaus stärker über Widersprüche, oder gehen anders auf intime Erzählungen 

ein: 

 „Ja, Vergewaltigungen, wie gesagt, das ist, man darf nicht, im Endeffekt ist es ein 

Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, aber das ist ein Schuss auch. Man darf 

jetzt nicht rangehen und mit der Vergewaltigung was anderes, es ist für uns 

moralisch was anderes, ja, aber jeder, alle, jeder Eingriff in die körperliche 

Unversehrtheit ist genauso schlimm.“ (Int06:12:560-563)  

Andere wiederum sprechen intime Aspekte nicht an, wenn durch andere Teile der 

Erzählung bereits eine Entscheidung getroffen werden kann. Grundsätzlich ist jedoch 

anzumerken, dass es in vielen Fällen Bemühungen gibt, auch sensibel und rücksichtsvoll 

mit betroffenen Asylwerberinnen umzugehen: 

„… das ist extrem wichtig, dass auch die Männer nicht dabei sind, wenn die Frauen 

einvernommen werden.(…) Alle raus schicken die Männer, weil sobald ein Mann 

dabei ist, ist die Frau gehemmt. Also zum Beispiel über sexuelle Übergriffe wird 

dann auch nicht gesprochen, also das ist ja auch klar. Und in vielen Fällen darf es 

ja auch der Mann gar nicht wissen, weil das wäre dann auch wirklich peinlich, also 

sehr peinlich und irgendwie haben sie dann Angst, von den Männern verlassen zu 

werden und so (…).“ (Int02:6:258-268) 

Unterschiedliche Zugänge und Verhandlungsstile beispielhaft aufzuzeigen ist relevant, 

weil unterschiedliche Verhandlungsstile unterschiedliche Verhandlungssituationen 

schaffen und damit Asylvorbringen wesentlich beeinflussen. Hinzu kommt weiters die 

Interpretation dieser Vorbringen und Erzählstile im Bereich sexueller Übergriffe. Eine 

Verbindung zwischen (Beeinflussungen von) Verhandlungsstilen und darauffolgenden 

Interpretationen von Erzählstilen zeigt folgender Interviewausschnitt:  

„Ja, wie gesagt, wir versuchen eben, halt auch speziell jetzt, wenn's um Frauen hier 

auch geht, die vergewaltigt wurden etc., versuchen wir eben auch im Vorfeld schon 

ein bisschen das aufzubauen und zu sagen: ‚Ja, wir müssen das jetzt fragen, es ist 

halt notwendig, um hier auch den Sachverhalt zu klären.‘  Da ist es eigentlich 

unterschiedlich, also, wie gesagt, grade die, denen auch wirklich Schlimmes 

widerfahren is, die sind dann sogar eher auch bereit, weil sie ja auch erkennen, 

dass es darum geht, dass sie hier eine Hilfestellung bekommen können. Ja, die sind 

dann auch bereit durchaus darüber zu sprechen. Und auch da, solche, die das 

vielleicht nur behaupten, weil man ihnen gesagt hat: Sagt´s das halt im Verfahren‘, 

die werden dann eher plötzlich sehr verschlossen und es ist natürlich dann auch 
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immer eine Frage der Abwägung. Sind sie jetzt verschlossen, weil es um eine 

unangenehme Fragestellung geht, oder sind sie verschlossen, weil sie nix sagen 

können.“ (Int04:9:388-397)  

Gerade wenn es ein wesentlicher Bestandteil ist, sich „auch in einer mündlichen 

Verhandlung ein persönliches Bild des Betroffenen zu machen und sein Antwortverhalten 

auch entsprechend einzuordnen und einzustufen“ (Int04:5:201-203), ist eine Reflexion 

des eigenen Einflusses auf dieses Antwortverhalten wesentlich. Auch eine Reflexion der 

eigenen Wahrnehmungskategorien ist unverzichtbar.  

Obwohl eine gewisse Sensibilität in Bezug auf kulturelle Unterschiede durchaus 

wünschenswert und teilweise vorhanden ist, kann ein- und dasselbe Argument seine 

Berechtigung finden oder zu einer Festschreibung von Strukturen erneut beitragen. Dies 

zeigt beispielsweise das folgende Zitat:  

„Vor allem bei Vergewaltigungen, da muss man sich vorstellen, die Frau wird ja 

nicht in allen Kulturen als Opfer gesehen. Sie wird ja teilweise auch als 

beschädigte Sache gesehen und teilweise auch als Hure, die selbst schuld ist, dass 

sie da den Mann dazu gebracht hat, dass er ihr nicht widerstehen konnte. Dass eine 

solche Frau natürlich dann sehr viel Scheu zeigt, das im Verfahren vorzubringen, 

ist verständlich.“ (Int01:13:416-420)  

Es stellt sich in diesem Fall die Frage, ob dieses abwertende Frauenbild überhaupt, oder 

allein kulturell bedingt ist. Ohne ein solches Bild zu verteidigen, ist zu hinterfragen, 

welche Auffassung von „diesen Kulturen“ durch diese Zuschreibung nicht 

wertgeschätzter Frauen besteht. Wie hier zu sehen ist, hat das Argument also zwei Seiten, 

zum einen den Respekt vor kulturellen Unterschieden und die Rücksichtnahme auf sie. 

Dieser Respekt ist auch am Asylgerichtshof sicher angebracht und kann für beide Seiten 

erleichternd wirken. Andererseits kommt es zu einer statischen Festschreibung von dem, 

was unter Kultur verstanden wird. Das zuletzt angeführte Zitat zeigt damit genau die 

beiden besprochenen Seiten. Es wird die Rücksichtnahme auf kulturelle Tabus formuliert, 

es ist aber gleichzeitig auch zu bedenken, dass vielleicht nicht nur eine „solche Frau 

natürlich dann sehr viel Scheu“  zeigt
46

, also diese besondere „Scheu“ nicht unbedingt 

kulturell bedingt ist. 

                                                 
46

 Dies zeigt auch genau, welche Probleme bei der Analyse der Interviews entstanden sind. Auch wenn 

manche Aussagen zumindest von der Position einer RichterIn in diesem Amt nachvollziehbar sind, sind 

diese Aussagen [von kultur- und sozialanthropologischer Sicht] problematisch. 
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Wie Strasser und Holzleithner (2010) in Bezug auf türkische und kurdische Frauen 

beschreiben, kann eine Verbindung zwischen Gewalt an Frauen und einer bestimmten 

Gruppe von MigrantInnen als weitere Abwertung dieser fungieren, indem bestimmte 

„Gruppen“ als geschlossen und einheitlich angenommen werden. 

 „Der Kampf gegen Gewalt an Frauen läuft damit Gefahr, zu einer zusätzlichen Abwertung 

von ohnedies ökonomisch marginalisierten, kulturell wenig anerkannten und politisch 

unterrepräsentierten oder als integrationsunwillig beschriebenen Gruppen beizutragen. 

Differenzen, Gegensätze und Konflikte innerhalb dieser Gruppen werden dabei 

ausgeblendet.“ (Strasser/Holzleithner  2010:10) 

Auf vergleichbare Weise kann dieses Problem auch im Prozess der Entscheidungsfindung 

in Asylverhandlungen entstehen, wenn z.B. die Gewalt an einer Frau automatisch mit 

ihrer Herkunft verknüpft wird und damit für diese Gruppe als „typisch“ wahrgenommen 

wird, indem ihr Verhalten allein „durch das Patriarch [sic]da unten“ (Int06:9:427) 

erklärt wird. Ähnliche Effekte können auch bei verallgemeinernden Annahmen erkannt 

werden, die durch die Feststellung der Unterdrückung von Frauen in bestimmten 

Länderkontexten diesen Frauen zugleich jegliche Handlungsmöglichkeit absprechen und 

dadurch eine weitere Abwertung bewirken. Auch wenn dies nicht unbedingt die 

ursprüngliche Intention ist, zeigt das folgende Zitat, wie schnell das dennoch passieren 

kann. Die Interviewpartnerin antwortet in diesem Teilausschnitt auf die Frage, womit sie 

glaube, dass es zusammenhänge, dass von manchen Ländern mehr Familien und von 

anderen Ländern mehr Männer ohne ihre Familie kommen (dies hat sie zuvor 

angegeben): 

„[Weil die Männer, Anm. K.B.] einfach zu Hause keine Perspektive haben, die 

einfach was Neues suchen und vielleicht durch einen westlichen Lebensstil (…) 

glauben, dass das das auf jeden Fall Erstrebenswerte ist. Und die Frauen in diesen 

Ländern aber viel mehr in der Familie gebunden sind, auch nicht selbstständig 

handeln können, also vom Vater bestimmt werden, von der Mutter, also diese 

Selbstständigkeit nicht entwickelt haben, sich irgendwohin zu begeben…“ 

(Int08:8:361-365)  

Auch wenn es durchaus wichtig ist, Diskriminierungen von Frauen in verschiedenen 

Kontexten aufzuzeigen und mitzudenken, so sind solche Argumente dennoch vorsichtig 

zu formulieren, um nicht eine weitere potenzielle Ebene der Diskriminierung entstehen zu 

lassen, indem man „diesen Frauen“ jegliche Handlungsmöglichkeiten aberkennt. 

Ein weiterer Punkt, der in Bezug auf Glaubwürdigkeitskriterien als „Ausnahme“ erwähnt 
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wurde, bezieht sich auf mögliche Traumatisierungen Asylwerbender. 

Trauma und Glaubwürdigkeit 

Ein zusätzlich wichtiger Punkt ist die (mögliche) Traumatisierung Asylwerbender. Im 

Zweifelsfall obliegt es den RichterInnen, diesbezüglich die Situation einzuschätzen und 

zusätzliche Gutachten einzuholen. Auch hier finden sich Unterschiede in der praktischen 

Umsetzung und dem Zugang zu diesem Thema. Eine Interviewpartnerin betont ihre 

vorsichtige und absichernde Vorgehensweise, meint aber zuerst, dass eine 

Traumatisierung, sofern sie vorliege, aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung nicht 

schwierig festzustellen sei. Die Richterin betont jedoch nachdrücklich:  

„Aber immer, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, hol´ ich Gutachten ein. Ich hol´, 

wenn ich sag´, zehn Gutachten ein, psychologisch, psychiatrische Gutachten hol ich 

ein, ich sage, wenn ich zehn Gutachten in Auftrag geben würde, (…) bin ich mir bei 

9 ziemlich sicher, was drinnen steht.“ (Int03:7:314-317)  

Einen anderen Zugang zu diesem Thema zeigt das folgende Interviewzitat auf:  

„Was nämlich ist beim Trauma, da ist alles, was ich bis jetzt gesagt habe zur 

Glaubwürdigkeit genau umgekehrt. (…) Weil normal sage ich, wenn einer die 

Details beim Bundesasylamt nicht nennen hat können und bei mir weiß´ er es auf 

einmal, dann ist irgendetwas faul an der Sache. (…) Beim Trauma ist es nämlich 

genau umgekehrt. Da gibt es nämlich den Verdrängungsprozess und die Person will 

sich genau an das traumatische Ereignis nicht erinnern, weil sie ja genau diese 

außergewöhnliche Bedrohung hatte, diese Hilflosigkeit und diese Überschreitung 

der psychischen Belastbarkeit. Und die haben wirklich, genau das, wo das passiert 

ist und ein bisschen was links und rechts, das wissen sie nachher nicht mehr, das 

wissen sie echt nicht mehr. Und, also bei Trauma reden wir vom posttraumatischen 

Belastungssyndrom. Und je weiter das Ereignis weg ist, umso kleiner wird das 

Wissensloch, umso eher können sie über das wieder sprechen. Das heißt, da ist es 

umgekehrt, bzw. muss ich auch aufpassen, wenn einer traumatisiert ist, der weiß es 

wirklich nicht. Dem ist das passiert und er weiß es nicht. Der spricht auch 

emotionslos darüber.“ (Int01:15p:497-513) 

Hier geht es um das Erkennen von Traumatisierungen und den Umgang damit in einer 

Berufspraxis, die sich durch langjährige Erfahrungen und ihren Interpretationen 

verändert. Dazu erklärt selbiger Interviewpartner:   

„…  also das Erkennen hat sich eigentlich relativiert, weil jeder Asylwerber in der 

Erstaufnahmestelle die medizinische Straße durchläuft und dort von einem 

Psychologen angeschaut wird. Und der, wenn es da wirklich Hinweise gibt, 

kommen die schon drauf, bzw. (…) es ist jetzt neben der Integration so ein gewisses 
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Lieblingsthema der NGOs. Dass ein Traumatisierter übersehen wird, das gibt es 

fast nicht, das ist eher umgekehrt, dass einer traumatisiert gemacht wird, obwohl er 

nicht wirklich so weit ist.“ (Int.01:523-529) 

Wie Rousseau et al. (2002), die sich mit kanadischen Asylverhandlungen beschäftigen,  

feststellen, gibt es zum Thema Trauma zwei unterschiedliche Phänomene als analytische 

Ebenen: „…the influence of traumatic experience on claimants„ testimony and the impact 

of their stories on the various professionals involved in the legal process.“ (Rousseau et 

al.:2002:48). Diese analytische Herangehensweise eröffnet in weiterer Folge einen 

theoretischen Rahmen, um die Annahmen und das Verhalten von RichterInnen genauer 

fassen zu können.  

Bevor die beschriebenen Glaubwürdigkeitskriterien zusammenfassend thematisiert 

werden, ist es noch wichtig, eine Situation der Glaubwürdigkeitsfeststellung, wie sie in 

einer Verhandlung beobachtet wurde, zu beschreiben. Aus dem folgenden Beispiel 

entwickelt sich so eine zusammenfassende Besprechung verschiedener Kriterien. 

Nachdem ich nun gezeigt habe auf welche Kriterien RichterInnen bei 

Glaubwürdigkeitsfeststellungen zurück greifen und in welchen Bereichen diese Kriterien 

nicht mehr anwendbar sind, beantworte ich im folgenden Unterkapitel die Frage, worauf 

manche dieser Kriterien beruhen. 

5.2.3 „Ich leg´ mein Leben auf ihr Leben drauf “47 – Ego- und 

ethnozentrische Ausgangspunkte  von Glaubwürdigkeitsfeststellungen 

Um die in den beiden vorhergehenden Unterkapiteln beschriebenen 

Glaubwürdigkeitskriterien besser durch empirisches Material sichtbar zu machen, wird an 

dieser Stelle eine Möglichkeit aus der Praxis exemplarisch genauer beschrieben und 

hinterfragt: 

2006 ist Samira
48

, afghanische Staatsbürgerin, in Österreich eingereist und hat einen 

Asylantrag gestellt und daraufhin (nach einiger Zeit) in Österreich Asyl gewährt 

bekommen. Ihr Mann Amin
49

 ist hingegen schon 2001 in Österreich eingereist, hat auch 

einen Asylantrag gestellt, der jedoch in erster Instanz abgelehnt wurde. So kam es 2010 

                                                 
47

 (Beobachtung, Jänner 2011). 
48

 Der Name ist ein Pseudonym. 
49

 Der Name ist ein Pseudonym. 
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und 2011 zu Verhandlungen am Asylgerichtshof, wobei die zweite dieser Verhandlungen 

für diese Arbeit beobachtend dokumentiert wurde.  In dieser zweiten Verhandlung wurde 

Samira als wichtige Zeugin deklariert und daraufhin ausführlich zu ihren gemeinsamen 

Fluchtgründen befragt. Da Samira und Amin ihren kleinen Sohn (nicht viel älter als ein 

halbes Jahr) mitgenommen hatten, verbrachte Amin den Großteil der Befragung seiner 

Frau mit dem Kind im Warteraum. Bei den in die Verhandlung einführenden Fragen 

wurde u.a. auch die Schulbildung von Samira thematisiert, wobei sie angab, nie in der 

Schule gewesen zu sein und weder lesen, schreiben noch rechnen zu können. In der 

folgenden Befragung, genauere Details werden ausgelassen, um die Anonymität von 

Samira und Amin zu wahren, lag der Schwerpunkt auf bereits gemachten Zeitangaben 

und spezifischen Daten. Wurde Samira vom Vorsitzenden Richter  zu solchen zeitlichen 

Einschätzungen und präzisen Daten befragt, so gab sie ungefähre Werte an und betonte 

oftmals, dass sie sich mit Daten und Zahlen nicht auskenne und nicht so gut rechnen 

könne. Dies wurde später auch durch Amin bestätigt. Der Richter pochte jedoch auf 

genaue Daten, wie z.B. auf das Datum der gemeinsamen Hochzeit, das man doch wissen 

müsse, und wies Samira auf Widersprüche zwischen ihren jetzigen und früheren Angaben 

hin: „… das geht sich nicht aus.“ (Beobachtung, Jänner 2011). Mehre Passagen der 

Verhandlung
50

 zeigen ein erneutes Nachfragen nach verschiedenen Daten und 

Zeitspannen: 

„R1
51

 zählt wieder die Angaben aus dem Protokoll der Erstvernahme zur 

Verlobung und Eheschließung auf und rechnet nach… 

S: Ich kenne mich mit Daten nicht aus. 

R1: Ja, das ist immer noch dasselbe, das geht sich mit den Daten nicht aus –  liest 

Aussage aus einem früheren Protokoll des Asylgerichtshofs…. 

S: Die Verhandlung war vor eineinhalb Jahren, weil wir sind jetzt eineinhalb Jahre 

in Oberösterreich. 

R1: Nein, das war vor ziemlich genau einem Jahr  

– liest weiter aus dem Protokoll der ersten Verhandlung  –  

D: Das war mir jetzt zu schnell. 

R1 wiederholt; D übersetzt 

R1: Soll ich wieder schreiben „Ich kenne mich mit den Daten nicht aus.“? 

S: Ja.  

R1 diktiert.“ (Beobachtung, Jänner 2011)
52

 

 

                                                 
50

 Bei allen zitierten Verhandlungsausschnitten wurden die Aussagen Asylwerbender, wenn nicht anders 

gekennzeichnet, von einer/einem DolmetscherIn zuvor ins Deutsche übersetzt.  
51

 In den folgenden Verhandlungsausschnitten gelten die oben angeführten Abkürzungen. Amin und Samira 

werden mit A und S abgekürzt. Die Abkürzung BV steht für die BeamtenvertreterIn des Bundesasylamts. 
52

 Ortsangaben wurden aus Gründen der Anonymisierung nicht angeführt. 
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Ca. 15 min. später geht es um ein persönliches Thema, zu dem Samira nicht befragt 

werden will, der Richter zeigt sich daraufhin rücksichtsvoll und weicht gleichzeitig aber 

wieder auf eine Glaubwürdigkeitsfeststellung aus, die sich rein auf Daten bezieht: 

 

„S: Ist es möglich, dass Sie mich darüber nicht befragen? 

R1: Es wäre schon wichtig, ich bemühe mich, Fragen zu stellen, die Sie nicht zu 

sehr belasten, es geht wieder um Daten. 

S: Ok. 

R1: Sie haben in der Erstaufnahmestelle gesagt, Sie waren in zweiter Ehe vier 

Monate und fünf Wochen verheiratet. Vor dem Asylgerichtshof haben Sie dann 

sechs Monate gesagt. 

S: Ich weiß nicht… 

R1: Entweder sind‘s vier oder sechs Monate. 

S: Ich war neun Monate an diesem Ort, nach fünf Monaten habe ich geheiratet, 

nach drei bis vier Monaten wurde ich an den anderen Ort zurückgeschickt. 

R1 (zu D): Das war die Antwort? 

D: Ja. 

R1: Ok, da müssma jetzt nicht herumbohren.“ (Beobachtung, Jänner 2011) 

 

Dieses Zitat zeigt die Genauigkeit der Zeitspannen, die für die 

Glaubwürdigkeitsfeststellung verlangt werden, wobei durchaus argumentiert werden 

könnte, dass nach vier Monaten und fünf Wochen bereits das sechste Monat begonnen hat 

und es sich daher auch um ein Missverständnis handeln könnte. Obwohl der Richter an 

dieser Stelle meint, nicht „herumbohren“ zu müssen, war dies nicht die letzte Stelle, an 

der Daten und Zeitangaben in dieser Verhandlung zur Glaubwürdigkeitsprüfung 

herangezogen wurden. Dass Zeitangaben nicht immer eindeutig zu verstehen sind und zu 

Missverständnissen führen können, zeigt auch folgende Passage aus derselben 

Verhandlung, in der auch die Fragen der Vertreterin des Bundesasylamtes auf diese Art 

von Glaubwürdigkeitsprüfung abzielen: 

„BV
53

: Das wird jetzt etwas kompliziert, aber ich hoffe, es wird nicht zu 

kompliziert. 

(R1, R2, RV, BV lächeln) 

R1: Oje.  

BV: Sie sind am 1.12. dorthin geflogen, nach den Aussagen Ihrer Frau müssten Sie 

dann am 2.12. geheiratet haben. Die Heiratsurkunde wurde aber am 4.12. 

ausgestellt, Sie sagen aber, Sie haben am Vierten geheiratet. Ihr Frau sagt, Sie 

waren eine Woche vorher dort, wann war jetzt die Hochzeit? Das kann ich nicht 

nachvollziehen. 

D:… Hm, Ok, Ich hoffe ich hab es richtig. 

D übersetzt und hat zwischendurch eine Verständnisfrage 

                                                 
53

 Vertreterin des Bundesasylamts. 
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BV versucht zu erklären… 

R1: Das sind in Wirklichkeit zwei verschieden Aufenthalte. 

D fragt wieder nach… Daraufhin bricht eine kurze Diskussion aus  (zwischen R1, 

BV und D): was heißt nach zwei Tagen und/oder am dritten Tag… was hat Samira 

damit gemeint… 

R1 druckt Protokoll aus (in etwas verärgertem Ton), meint zu A: Ich weiß nicht, 

vielleicht rechnen Sie anders… 

D (ergreift fast etwas Partei): übersetzt wortwörtlich vom verwendeten Ausdruck, 

dass das auch anders gemeint gewesen sein könnte… 

A: Meine Frau kennt sich mit dem Datum nicht so gut aus. 

R1: Das hama schon gmerkt (lacht leise auf).“ (Beobachtung, Jänner 2011)
54

 

Bei dieser Asylverhandlung waren außer den beiden Richtern und der Schriftführerin 

auch eine Vertreterin des Bundesasylamtes, ein Dolmetscher und ein Rechtsvertreter 

anwesend. Zusätzlich gab es einen weiteren Zuschauer. Während die Vertreterin des 

Bundesasylamtes sichtlich vorbereitet war und mit den für sie wesentlichen Punkten der 

Glaubwürdigkeitsherstellung vertraut war, waren Amin und Samira im Gegensatz dazu 

mit der Situation nicht vertraut. Außer mir hatte sich niemand weder in der Wartezeit vor 

der Verhandlung noch zu deren Beginn vorgestellt. Nach über zwei Stunden wurde eine 

Verhandlungspause eingeschoben, bei einem kurzen Gespräch mit den Asylwerbenden 

fragten sie mich, wer „die Dame“ sei und ob sie „für oder gegen“ sie sei.   

Während der Rückübersetzung des offiziellen Verhandlungsprotokolls am Ende der 

Verhandlung, der zweite Richter und der Sachverständige waren zu diesem Zeitpunkt 

ohne Verabschiedung gegangen, erklärte mir die Dame des Bundesasylamtes
55

, worum es 

eigentlich ging: 

„Jetzt wird das Ganze mal drei bis sechs Monate vertagt. Es wird ein Gutachten 

erstellt, ob die Ehe der beiden überhaupt gültig ist. Wenn die Ehe gültig ist, dann ist 

das §8
56

 und sonst muss die Ausweisung als dauerhaft unzulässig erklärt werden. 

Das ist einfach eine rechtliche Frage.“ (Beobachtung, Jänner 2011)  

Über diese „rechtliche Frage“ schienen die Asylwerbenden nicht auf diese Weise 

aufgeklärt worden zu sein. Die übergeordneten, von der Vertreterin des Bundesasylamtes 

erklärten Möglichkeiten der Entscheidung wurden den Asylwerbenden vor und während 

der Verhandlung nicht erklärt und auch das Ende der Verhandlung war nicht klar 

ersichtlich. 

                                                 
54

 Die Daten wurden aus Gründen der Anonymisierung von der Autorin bewusst verändert. 
55

 Mit BV abgekürzt.  
56

 §8 beschreibt die Möglichkeit des subsidiären Schutzes, siehe dazu Kapitel 3. 
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„R1 (zu A): Wollen Sie das geheftet, oder nicht? 

BV: Wie kann sie das unterschreiben, wenn sie nicht schreiben kann. 

R1: Das sehen wir dann. Es gibt auch viele Analphabeten, die unterschreiben 

können. 

R1 (zu BV): Sie können dann gehen. 

A: Ich auch? 

R1: Ja die Verhandlung wurde vertagt…“ (Beobachtung, Jänner 2011) 

Diese und andere in diesem Kapitel angeführten Beispiele zeigen Konstruiertheiten von 

Glaubwürdigkeiten und beschreiben damit zugleich ein (politisches) Machtfeld, in dem 

Glaubwürdigkeit als Entscheidungsgrundlage konstruiert wird. RichterInnen beschreiben 

Glaubwürdigkeit und Wahrheit als objektive Kriterien, wobei dieses Kapitel aufzeigt, 

dass sie genau das nicht sind. Mit den Worten von Henrietta Moore: „The power to define 

reality is an economic and political power.“ (Moore 1994:5). 

Die Entscheidung dieses Falles ist nicht bekannt, ist aber auch nicht zwangsläufig das 

Hauptthema dieses Beispiels. Vielmehr geht es darum, welche Vorstellungen von 

Wahrheit und Glaubwürdigkeit es gibt und welche Glaubwürdigkeitskriterien daraus 

entstehen. Im oben genannten Beispiel bezieht sich der Richter immer wieder auf 

Widersprüche bei angegebenen Zeitangaben und Daten, da diese für ihn auf eine 

Unglaubwürdigkeit des Vorbringens hinweisen.
57

 Der Analphabetismus von Samira wird 

zwar zur Kenntnis genommen und auch protokolliert, ändert aber nichts an der Art der 

Glaubwürdigkeitsfeststellung über Daten und Zeitangaben. Wie McKinnon zum Thema 

der Glaubwürdigkeit hervorhebt, kommt gewissen Kriterien des Erzählstiles in manchen 

Fällen eine große Relevanz zu:  

„Much like in the rules of audiencing that regulate the reception of staged productions, in 

the courtroom speaking well serves as a convention, a basic assumption asylum judges hold 

about the people who enter their courtrooms: namely, that those with valid claims to 

political refuge have the capacity to speak as political subjects.” (McKinnon 2009:212)
58

 

Diese oben beschriebene Vorstellung von Glaubwürdigkeit wird u.a. als relativ genau 

zeitlich definierbar eingestuft. Ist dies nicht der Fall, erweckt das einen Zweifel an der 

Glaubwürdigkeit des Vorbringens und somit an einer glaubwürdigen und 

wahrheitsgemäßen Darstellung der Flucht- und Asylgründe. Es entsteht eine 

                                                 
57

 Walter Kälin argumentiert zu diesem Punkt zusätzlich: „Time related contradictions can result from a 

variety of causes and are, therefore, not necessarily a proof that the asylum-seeker has lied.“ (Kälin 

1986:236). 
58

 Für weitere Forschungen wäre interessant, wo die Grenzen von als politisch oder nicht politisch 

wahrgenommenen Vorbringen verlaufen. 
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ethnozentrische Hierarchie an Glaubwürdigkeitskriterien, orientiert an einem gebildeten, 

westlichen Ideal. Die aus dieser Sicht entstehenden Glaubwürdigkeitskriterien schaffen 

eine dementsprechende Hierarchie zwischen Asylvorbringen von Menschen, die 

schreiben und rechnen können, und von analphabetischen Menschen, die sich unter 

Umständen mit Zahlen oder Daten nicht gut zurechtfinden. 

Zudem zeigt das oben angeführte Beispiel von Samira den Einfluss des individuellen 

Verhandlungsstiles und der subjektiven Wahrnehmung von Glaubwürdigkeit in ihren 

verschiedenen Kriterien auf. Wie der (Gerichts-)Anthropologe Anthony Good 

(Good:2007) beschreibt, zeugen der Fokus und das mehrmalige Abfragen spezifischer 

Daten von der hohen Subjektivität der Einschätzung und Urteilsfindung. Good beschreibt 

zuerst, wie das Nicht-Wissen eines gewissen Datums der Gesamtglaubwürdigkeit des 

Vorbringens schaden kann, weist aber dann gleichzeitig auf eine zweite, das Urteil 

beeinflussende, Interpretationsmöglichkeit hin:  

„There is also a double bind element; too great a fluency with dates may well indicate 

memorisation rather than actual memory, suggesting that the applicant is telling a learned 

(though not necessarily untrue) story, rather than actively remembering events during the 

hearing itself.“ (Good 2007:171) 

Dieses Statement zeigt den hohen Grad an Abhängigkeit von subjektiver Einschätzung 

der RichterInnen und macht deutlich, wie viel Interpretationsarbeit bei der Umsetzung des 

Gesetzes angewandt wird. Es eröffnet sich ein Spannungsfeld zwischen Glaubwürdigkeit 

und Unglaubwürdigkeit, zwischen der Macht des Gerichts und der (Entscheidungs-) 

Macht einzelner RichterInnen. Dieses Argument ist auch aus folgender Interviewpassage 

zu erkennen. Durch die Ausführung einer Richterin, sie versuche „am Gesetzestext zu 

bleiben“, zeigt sich, dass eigene, auch kulturelle, Einflüsse bei der Herstellung von 

Glaubwürdigkeiten oft unreflektiert bleiben, mit der Annahme, „nur“ nach dem Gesetz zu 

entscheiden. Auf die Frage, worauf ihre Entscheidung beruhe, antwortete die Richterin: 

„Ich hoffe auf Fakten, aber mein Beruf, ich mein´, ich versuch´ den Sachverhalt 

festzustellen, also, wie er richtig ist. Ich hoffe, dass mir das auch immer gelingt und 

aufgrund dessen auch die dementsprechende Rechtsfolge zu treffen. Also, ich bleib´ 

am Gesetzestext und was anderes steht mir nicht zu.“ (Interview07:6p.:287-291) 

Herlihy und ihre KollegInnen ziehen mit Reg Graycar
59

 die Schlussfolgerung, “that much 

of the »experience« judges use, is personal experience and, at worst, amounts to the 
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question »what would I, or people I know, do in this situation?«.” (Herlihy et al. 2010: 

352). Dies zeigt sich auch aus den Interviews, wenn RichterInnen schildern, wie sie selbst 

in einer bestimmten Situation „logischerweise“ gehandelt hätten. 

Glaubwürdigkeitsmaßstäbe orientieren sich zu einem großen Teil an persönlicher 

Vorstellungskraft (dem Vermögen, etwas nachvollziehen zu können) und an eigenen 

Erfahrungen. Auf diese Weise werden „logische“ Handlungsstrategien erzeugt, die 

manche Vorbringen von Asylwerbenden aus dieser (eigenen) Perspektive als 

unglaubwürdig darstellen. So antwortete ein Interviewpartner auf die Frage, worauf seine 

Entscheidung beruhe, mit der geradlinigen Antwort: „Auf schlichtem 

Menschenverstand.“ (Int 06:16:726). Dies steht Antworten anderer RichterInnen 

entgegen, die angaben, allein das Asylgesetz sei als Entscheidungsgrundlage zu nennen. 

Dieser Handlungs- und Interpretationsspielraum der RichterInnen in ihren Auslegungen 

und Entscheidungen kann sich auf Asylentscheidungen positiv oder negativ auswirken. 

Grundsätzlich ist jedoch an dieser Stelle festzuhalten, dass „schlichter 

Menschenverstand“ von Person zu Person anders ausgelegt werden kann und auch eine 

kulturelle Verständnisebene beinhaltet: 

„Therefore, common sense may be useful for functioning and interpretation within a 

particular society but it is not an effective means for judging the possibility and probability 

of events in societies different from one´s own.” (Kälin 1986:236) 

Dieses Beispiel wurde für dieses Kapitel gewählt, um zu zeigen, dass das Gesetz zu 

einem gewissen (Bestand-)Teil immer nur ein Gerüst ist, ein Skelett, das es erst zu füllen 

gilt. Hastrup bezieht sich auf Geertz (1983), wenn sie die juristische Sprache von 

Menschenrechtsformulierungen beschreibt: 

„It has often been noted that most human rights cases are presented in legalistic language 

that decontextualizes events; this is what Geertz (1983: 170), in his work on law in a 

comparative perspective, has referred to as the ´skeletinization of fact´. It is a cutting to the 

bone of a complex reality. `Law` in the view of Geertz (…) is a distinct way of imagining 

the real….” (Hastrup 2002:31) 

Das Füllen, wie oben angegeben, durch die Anwendung „schlichten 

Menschenverstandes“, eröffnet einen gewissen Spielraum und gleichzeitig ein gewisses 

Ausblendungspotential. Sowie Good in einem ähnlich gelagerten Fall beschreibt (Good 

2007:171p.), besteht auch im oben geschilderten Beispiel die Möglichkeit, dass Samira 

mit einer anderen Einteilung von Zeit wie einer anderen Einteilung der Monate vertraut 

ist. Diese Möglichkeit wird in anderen Kontexten, von anderen RichterInnen vielleicht 
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durch bestimmte diesbezüglich gemachte Erfahrungen mit kulturellen Unterschieden in 

Betracht gezogen, ist aber nicht selbstverständlich Teil des „Menschenverstandes“. 

Andere Verständnisbeispiele an kulturellen Schnittstellen sind sprachliche 

Missverständnisse
60

, z.B. bezüglich verschiedener Kinship-Termini
61

 und 

verwandtschaftlicher Einteilungen
62

 oder unterschiedlicher Benennungsweisen von 

Körperteilen
63

 etc. 

Wie anhand der Beispiele dieses Kapitels gezeigt, können Intersektionalitäten, wie sie 

Connell am Beispiel hegemonialer und marginalisierter Männlichkeiten beschreibt 

(Connell 2005:80p.), auch für andere Genderformen gültig sein. Aus dieser 

Argumentation wird folgendes Zitat relevant: 

„Hegemony, subordination and complicity (…) are relations internal to the gender order. 

The interplay of gender with other structures such as class and race creates further 

relationships between masculinities“ (Connell 2005:80) 

Die Definition von Glaubwürdigkeit befindet sich damit in einem Feld, das sich am Ideal 

westlicher Bildung orientiert und somit bestimmte Antworten und damit 

Handlungsweisen einfordert, die aufgrund von bestimmten ökonomischen, politischen, 

sozialen und nicht zuletzt genderspezifischen Benachteiligungen nicht für alle möglich 

sind. Da Aufgaben der Glaubwürdigkeitsprüfung den RichterInnen überlassen werden, 

ohne dafür entsprechende Hilfestellungen oder Supervision anzubieten, wird in manchen 

Fällen von RichterInnen schließlich das eigene (eurozentrische) Ideal als 

Orientierungsmaßstab hochgehalten. Damit werden Strukturen neu hergestellt, die eine 

Hegemonie festschreiben. Personen, die durch die im Herkunftsland, möglicherweise 

auch aufgrund ihrer Geschlechtszuschreibung, verwehrten Bildung, werden erneut 

untergeordnet und ausgegrenzt. Hier kann mit Barsky (Barsky 1994) argumentiert 

werden: „The process of making a claim in this sense is one of creating a »productive 

other«, a satisfactory stand-in for the purposes of the hearing.” (Barsky 1994:14). Dabei 
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muss jedoch miteinbezogen werden, dass sich der Zugang zu den Voraussetzungen eines 

„productive other“ nicht für alle Asylwerbenden erschließt.  

Ein anderes Beispiel für Interpretationsweisen, die geschlechtsspezifische 

Glaubwürdigkeitskriterien beeinflussen, ist auch die Zuschreibung von öffentlich und 

privat. Zuschreibungen, wie öffentlich vs. privat, kommen aus unterschiedlichen 

Sichtweisen verschiedene Funktionen zu. Nach Unterschieden in Asyl- und 

Fluchtgründen befragt, erkundigte sich ein Interviewpartner, ob damit Unterschiede 

zwischen Männern und Frauen gemeint seien, und führte daraufhin aus:  

„Ja, das mit den Frauen bezieht sich meistens auf irgendwelche privaten Probleme, 

sagen wir‘s mal so. Das geht von Zwangsprostitution bis Zwangsehe, was hab‘ ich 

noch alles gehabt, bis hin zu irgendwelchen Liebeleien, vor denen man dann flieht, 

ja. Also, private (…).“ (Interview 06:3:138-140)  

In diesem Zitat findet sich eine klare Unterscheidung zwischen „öffentlich“ und „privat“, 

wobei den Frauen die „privaten Probleme“ zugeteilt werden. Auffällig ist, dass 

beispielsweise Zwangsprostitution als privates Problem definiert und in einem Satz mit 

„irgendwelchen Liebeleien“ genannt wird. Ausschlaggebend sind solche Zuschreibungen 

und Kategorisierungen für die letztliche Asylentscheidung insofern, als bei „privaten 

Problemen“ oft die Gewährung von Asyl nicht in Betracht gezogen wird, und es sich, 

wenn überhaupt, um die Frage des subsidiären Schutzes
64

 handelt.  

„Ich hab z.B. früher Frauen aus dem Kosovo, die alleinstehend waren, Asyl 

gegeben, das ist jetzt nicht mehr Kammerjudikatur. (…) Da muss ich mich jetzt auf 

Refoulmentschutz
65

 beschränken. Und es ist halt so, Kosovo und Serbien sind 

sichere Herkunftsstaaten, da ist es nicht unbedingt erwünscht, dass man Asyl 

gewährt. Sichere Herkunftsstaaten
66

 haben schon die Vermutung in sich, dass sie 

eben, dass es von dort eigentlich, ja, keine großen Asylanträge mehr gibt. Also da 

gibt’s auch keine Verfolgung mehr. Nur, grad im Kosovo gibt es genderspezifische 

Verfolgung noch sehr wohl. Also, eine Frau is ja dort eher.., ungebildet, eine Frau 

hat‘s dort eher sehr schwer. Also, mit dem Kanon und so weiter, also, eine 

Albanisch-Stämmige hat‘s sehr schwer, aber, da, da muss man halt dann über 

Refoulmentschutz das dann erledigen.“ (Int02:16:731-743) 
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Der Unterschied dieser beiden Möglichkeiten liegt im Status: Während der rechtliche 

Status des Asylberechtigten mehr Rechte z.B. auf eine Krankenversicherung etc. mit sich 

bringt, ist der subsidiäre Schutz formal erst auf ein Jahr beschränkt, gewährt z.B. keine 

Krankenversicherung und kann/muss nach einem Jahr verlängert werden. Es zeigt sich für 

die Argumentation dieser Arbeit, dass richterliche Wahrnehmungen asylrechtliche 

Entscheidungen beeinflussen. Wie die oben zitierte Richterin erklärt, soll dem mit 

rechtlichen Maßnahmen (Kammerjudikatur) entgegengewirkt werden. 

Wie dieses Kapitel zeigt, bleibt ein wesentlicher Teil der Einschätzung von 

Glaubwürdigkeitskriterien den RichterInnen selbst überlassen. Aus diesem Grund bilden 

persönliche Erfahrungen und Handlungsmöglichkeiten in vielen Fällen den 

Ausgangspunkt solcher Einschätzungen. Dabei darf jedoch nicht außer Acht gelassen 

werden, dass persönliche  Erfahrungen und Interpretationen selbst durch ihre kulturellen 

Hintergründe etc. geprägt sind. Bei dem Versuch, den Maßstab der eigenen (Lebens-) 

Erfahrungen auf Menschen mit anderen Hintergründen anzuwenden, ergibt sich eine 

ethnozentrische Sichtweise. So werden Subjektabhängigkeiten von 

Glaubwürdigkeitsherstellungen aufgezeigt:  

„Ob i ihr glaub´ oda net, is a Bauchentscheidung, des kommt aus meiner Lebenserfahrung, 

aus meiner beruflichen Erfahrung (…). Also ich leg´ quasi mein Leben auf ihr Leben drauf 

und glaub´ ihr dann, oda net. Dann schau i aufn juristischen Rahmen.“ (Informelles 

Gespräch, Jänner 2011)  

Das Zitat beleuchtet eine ethnozentrische Herangehensweise, die die Gültigkeit eigener 

Vorstellungen und Erfahrungen auch für Asylwerbende voraussetzt. Das zeigt, mit wie 

wenigen Mitteln AsylrichterInnen von Berufs wegen ausgestattet werden, um mit 

Entscheidungssituationen umzugehen, in denen kulturelle Unterschiede eine besondere 

Sensibilität verlangen. Außerdem wird deutlich, wie schwierig es in dieser Situation ist, 

kulturelle Vielfalt umzusetzen. Das ersieht man auch aus folgendem Zitat aus einem 

informellen Gespräch: 

„Ich bin kein Soziologe, ich habe nicht Ethnologie studiert, ich kann mich mit den 

Leuten nicht in ihrer Sprache unterhalten, aber ich bin Wahrnehmungsfachmann. 

Ich bin Wahrnehmungsfachmann, weil das ist mein Job.“ (Informelles Gespräch, 

Oktober 2011) 

 Zitate, an denen ego- und ethnozentrische Sichtweisen sichtbar werden, werfen in 

weiterer Argumentation ein Frage auf, die in Kapitel 5.4 besprochen wird: Gibt es eine 
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Gerichtskultur, eine Kultur der RichterInnen, die ihre Wahrnehmungen und daher auch 

ihre Entscheidungen beeinflusst? Bevor diese Frage abschließend beantwortet werden 

kann, sollen Krisensituationen im Gerichtssaal in ihren Wahrnehmungen genauer 

besprochen werden. 

5.3 Krisen im Gerichtssaal 

„Such hearings involve the intersection of radically different cultures, assumptions, belief 

systems and reference points in a highly charged, intense and short-term setting.“  

(Rousseau et al.2002:51) 

Verhandlungen am Asylgerichtshof sind grundsätzlich öffentlich und daher für jede/n 

zugänglich.
67

 Hört man sich nun mehrere Verhandlungen an, so ist relativ schnell ein 

Unterschied zwischen verschiedenen „Verhandlungsstilen“ erkennbar. Bei genauerer 

Betrachtung werden Unterschiede sichtbar, die als Markierungslinie zwischen „männlich“ 

und „weiblich“ fungieren. So kann z.B. die Betonung der eigenen Stärke und Härte 

sowohl in der Wortwahl als auch in der gewählten Intonierung der Sprache als 

„männlich“ beschrieben werden. Das zeigt, dass RichterInnen nicht nur 

Gendervorstellungen bezüglich verschiedener Asylwerbender formulieren, sondern selbst 

auch TrägerInnen bestimmter Gender-Eigenschaften sind. In verschiedenen 

Gerichtsverhandlungen können Verhandlungsstile beobachtet werden, die besonders 

durch ihre Härte auffällig sind. Sie zeichnen sich u.a. durch die Schärfe ihrer 

Kommentare und Fragen und durch die Lautstärke ab, in der sie vorgebracht werden. Ein 

Aufzeigen der eigenen übergeordneten Position und (dadurch) Stärke geschieht in vielen 

Fällen zu einem Zeitpunkt der Verhandlung, an dem es zu einer Art Krise kommt. Diese 

Krise kann durch eine Anzahl von Faktoren ausgelöst werden, zum Beispiel wenn 

RichterInnen das Gefühl bekommen, „reingelegt“ zu werden, und dadurch ihre Position 

in Frage gestellt sehen. In solchen Situationen reagieren manche RichterInnen mit 

emotional aufgeladenen Antworten mit lauterer Stimme wie: „Lügen Sie mich nicht an!“, 

oder, „Das glauben Sie ja selber nicht!“ (Beobachtung, Jänner 2011). Diese Praktiken 

der Absicherung bzw. Wiederherstellung der von Geschlecht geprägten Hierarchien im 

Gerichtssaal werden vor allem dann sichtbar, wenn männliche Richter mit männlichen 

Asylwerbern verhandeln. Das macht den im folgenden Absatz dargelegten theoretischen 
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Rahmen als Erklärungshilfe relevant. Wesentlich ist es jedoch mitzudenken, dass nicht 

nur Männer Träger von „Männlichkeiten“ sein können. 

Connell (2005) beschreibt verschiedene Varianten von Männlichkeit in/durch deren 

Beziehungen zueinander. In ihrem dynamischen Modell unterscheidet sie vier 

verschiedene Varianten
68

, die sie über ihre externen sowie internen Relationen beschreibt. 

Männlichkeiten sind nach Connell jedoch keine statischen Gruppen- oder 

Persönlichkeitsmerkmale, sondern Handlungsweisen und Handlungsfelder, die 

unterschiedliche Subjektpositionen beinhalten. In weiterer Konsequenz werden 

Männlichkeiten zu durch Geschlechterverhältnisse strukturierten Konfigurationen 

praktischen Handelns.  

„Masculinity is not a fixed entity embedded in the body or personality traits of individuals. 

Masculinities are configurations of practice that are accomplished in social action and, 

therefore, can differ according to gender relations in a particular social setting“ 

(Connell/Messerschmidt 2005:836) 

Aus dieser Sichtweise ergibt sich die Schlussfolgerung, dass Männlichkeiten immer 

wieder erneut hergestellt bzw. abgesichert werden müssen (vgl. Connell 2005) und daher 

sowohl  Krisen als auch Kontrollmechanismen wichtige Analyse- und Theoriefelder 

eröffnen. Das spezifische (soziale) Setting, das im Fokus meiner Forschung steht, sind 

Asylverhandlungen am Asylgerichtshof. Connells Ansatz macht für dieses Feld Gender 

zu einer kritischen Analysekategorie für die Beobachtung von Verhandlungssituationen. 

5.3.1 Interpretationen von Krisen 

Verhandlungsstile unterscheiden sich schon allein darin, wie RichterInnen an eine 

Verhandlung herangehen. Eine Interviewpartnerin erklärte beispielsweise, dass sie über 

besondere Freundlichkeit versucht, „einen Zugang zu Asylwerbenden zu finden“, während 

andere RichterInnen betonen, dass es ihr Job wäre, „Lügennetze aufzuknüpfen“ oder „an 

der Geschichte zu rütteln“. Diese Herangehensweisen zeigen in ihrem Grundsatz schon 

einen Unterschied. In ihrer praktischen Umsetzung in Verhandlungen beschreiben sie auf 

theoretischer Ebene eine Differenz, die auch durch Gender konnotiert ist. Diese Gender-

Konnotation zeichnet sich durch ihre Relationalität aus, d.h. praktische Handlungs- und 

Interpretationsweisen verändern sich durch die Beziehung verschiedener 

Genderpositionen zueinander.  
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Zusätzlich wird in vielen Fällen durch einen besonders „harten“ Verhandlungsstil eine 

erweiterte Distanz zu Asylwerbenden eingenommen, ohne die die aufgebrachte Härte 

wiederum nicht möglich wäre. Auch der oben in Kapitel 2 angeführte 

Gerechtigkeitsbegriff, der sich am Verfahren selbst orientiert, erfordert ebenfalls eine 

gewisse Distanz.  

„Wenn man die Distanzierung nicht hat, kann man ja den Job gar nicht machen.“ 

(Informelles Gespräch, Jänner 2011) 

Es muss aber zwischen einer Distanzierungsstrategie unterschieden werden, die die 

Einhaltung dieser prozeduralen Gerechtigkeit verfolgt, und einer Distanzierungsstrategie, 

die aus einer gewissen persönlichen Frustration entstehen kann.  

„Des is mir völlig wurscht, ob die Leid dobleim, oda net dobleim. Des is mir 

persönlich völlig egal. Des is… des mussma dann immer als einen Fall von vielen 

sehen, ob jetzt genau die Familie dobleibt… (blickt nach links unten und zuckt mit 

den Schultern)“ (Informelles Gespräch, Jänner 2011)  

 Krisenpotenziale hegemonialer Strukturen und ihre (Re-)Manifestierungen werden 

weiters in Situationen ersichtlich, in denen die hegemoniale Position der RichterInnen 

„untergraben“ wird und damit durch die vorgegebenen hierarchisierten Strukturen 

zumindest auf einer formalen Ebene ins Wanken geraten könnte. In solchen Situationen 

werden den beteiligten RichterInnen, wenn auch nicht für lange, die Grenzen ihrer 

Position und die Krisenhaftigkeit dieser vor Augen geführt. Interessant ist dazu, wie sich 

solche Situationen ergeben, wie sie von den RichterInnen erzählt und interpretiert werden 

und vor allem, wie RichterInnen mit Situationen umgehen, in denen die vorgegebene 

Hierarchie nicht (mehr) funktioniert. Eine solche Situation wurde im Zuge eines 

Interviews von einem Richter beschrieben:  

„…wir [meine Kollegin und ich, Anm.K.B.] waren gemeinsam in einem Senat, (lacht), 

und die hat einen Mann befragt und der ist aufgestanden, hat auf Russisch gesagt, 

von einer Frau lass ich mich nicht befragen und ist hinaus gegangen und ist 

gegangen. Das ist, ja, habens ein Pech gehabt, ja, den hab ich dann irgendwie zur 

Schnecke gemacht. Ja, sowas kommt vor.“ (Int06:9:410-413)   

Aus dem Zitat werden Probleme ersichtlich, die sich in ihrer Interpretation aufgrund von 

geschlechtsbezogenen Unterschieden ergeben können, die der Interviewpartner mit dem 

„Patriarch [sic] da unten im Kaukasusgebiet“ (Int06:4:173) in Verbindung bringt. Mit 

dieser „kulturellen Herkunft“ erklärt er sich die Situation und das Verhalten des 
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Asylwerbers, das als kulturell gefärbtes, genderspezifisches Fehlbenehmen interpretiert 

wird. Auf die darauf folgende Frage, ob der Asylwerbende dadurch seine Chance auf eine 

Verhandlung verloren habe, antwortete der Interviewpartner:  

„Er verliert die Chance, aber grundsätzlich muss man ja davon, muss man denen 

auch sagen, wie sie sich zu benehmen haben in Österreich, oder überhaupt. Es kann 

nicht sein, dass sie immer nur in den goldenen Westen kommen und dann machen, 

was sie wollen, und die Mentalitäten gleich bleiben, weil das, das ist, also das 

Patriarch [sic] da unten ist schon gewaltig.“(Int06:9:424-427)  

Diese Antwort zeigt, dass sich Interpretationen und ihre Rechtfertigungen durchaus auch 

aus gewissen öffentlichen oder medialen Diskursen speisen können, in denen die 

Meinung vorherrschend ist, man müsse denen sagen, wie sie sich zu benehmen haben. 

Das Argument beinhaltet eine Verdeutlichung und gleichzeitig eine Festschreibung von 

klaren hierarchischen Strukturen und nimmt in Bezug auf migrierte Männer andere 

Formen als in Bezug auf migrierte Frauen an.  

Eine zusätzliche Ebene, die der Interviewpartner nicht thematisierte, wird mit der Frage 

aufgezeigt, warum (gerade) er den Asylwerber „zur Schnecke machen“ musste, als 

Verteidigung des Ansehens der Frau (der Richterin)? Während er das Verhalten des 

Asylwerbers genau einordnen kann, unterliegt sein eigenes Verhalten nicht demselben 

Interpretationsschema. Warum musste er in dieser Situation für seine Kollegin sprechen? 

Um das oben beschriebene theoretische Modell von Connell anzuwenden, können diese 

und ähnliche Interpretationsmuster, die sich über kulturell-gegenderte Unterschiede 

manifestieren, als Handlungsweisen gesehen werden, die in einer Krisensituation die 

eigene übergeordnete Position rekonstruieren und rechtfertigen. Der Umgang mit dieser 

Situation zeigt das sehr deutlich. So antwortete der Interviewpartner auf die Frage, wie es 

ihm damit gegangen sei, dass der Asylwerber den Saal verlassen habe: 

„Hm, na in der Situation war ich schon dann irgendwie der (…) Böse, ja. Muss ich 

ja. Also, net bös sein, wenn sie [meine Kollegin, Anm. K.B.] praktisch also dann die 

Kontrolle verliert dadurch, nicht die Kontrolle verliert, aber praktisch machtlos ist. 

Wenn der geht, dann geht der, nicht? In letzter Konsequenz hat er auch die 

Konsequenz zu tragen, ja, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache.“ (Int06:9:417-

420) 

Wie oben angeführt, gibt es einen Unterschied zwischen Diskursen, auf die in Bezug auf 

migrierte Männer und in Bezug auf migrierte Frauen zurückgegriffen wird. Während 

InterviewpartnerInnen Probleme bezüglich männlicher Asylwerbender schilderten, 



 73   

 

wurden auch die Rollen der Frauen in anderen Ländern/Kulturen thematisiert. 

Unterschiede wurden teilweise mit einer gewissen Sensibilität wahrgenommen, aber auch 

als Vorwand gesehen, was die Instabilität und Situationsabhängigkeit solcher 

Interpretationen betont: 

„… sehr häufig kommt dann [von tschetschenischen Frauen, Anm. K.B.] zur Antwort 

immer dieses Ausweichende: Männer erzählen nicht alles ihren Frauen. Wo ich 

dann sag´, jetzt haben Sie gar nicht aufgepasst, was ich Sie gefragt hab, ich wollte 

ja eher nur wissen, haben Sie sich um die medizinische Versorgung Ihres Mannes 

gekümmert.“(Int:05:22:1026-1029) 

Wie das folgende Zitat zeigt, ist es aber für Asylwerbende auch wichtig, über 

Asylgründe und ihre rechtlichten Möglichkeiten informiert zu werden: 

 „Frauen nehmen sich ja eigentlich sehr zurück im Asylverfahren. Und jetzt ist es ja 

nicht mehr so, aber früher war das noch so, als Frauen hat es ja die Möglichkeit 

gegeben Asylerstreckungsanträge zu stellen. Und da haben Frauen, obwohl sie 

bestimmt Fluchtgründe gehabt hätten, Asylerstreckungsanträge gestellt, nämlich in 

bezugnehmend auf ihren Ehemann. (…) Das war immer derjenige, der den 

Hauptantrag gestellt hat. Das waren seine Fluchtgründe und die Frau hat sich 

immer dem gefügt. Also: »Ich habe dem nichts hinzuzufügen, ich bin aus demselben 

Grund geflüchtet wie mein Mann.«. Dann hat sich aber im Laufe des Verfahrens, 

vielleicht auch beim UBAS
69

, herausgestellt, da waren ja auch Fluchtgründe da. 

Zum Beispiel die Situation in Afghanistan, für eine Frau, die wirklich gebildet ist, 

unter den Taliban, schlimm einfach. Das hat sich aber erst im Laufe des Verfahrens 

herausgestellt. Aber der eigentliche Asylantrag war eben für die Frau völlig 

unbedeutend für sie selbst, das hat sie auch selbst nicht gewusst, irgendwie, dass sie 

überhaupt Fluchtgründe hat. Weil da muss man ja erst einmal selbst, ja man muss 

einmal hingeführt werden dazu.“ (Interview 02:3p:125-147) 

Und trotzdem werden in manchen Bereichen Gender- und Kultursensibilitäten in ihr 

Gegenteil umgekehrt und Asylwerbenden als „Ausrede“ oder „Widerspruch“ 

vorgehalten: 

 „[Da wird z.B., Anm. K.B.] argumentiert, ich war immer die zweite Person hinter 

meinem Mann, das sagt sie sogar wörtlich. Also, das Patriarch [sic!], das es da 

unten gibt im Kaukasusgebiet, das krieg´ ich schon gewaltigst [mit, Anm. K.B.] (…) 

Dass Frauen nix zum Reden haben, dass Frauen nix wissen, das ist auch immer 

eine Ausrede, ja, weil den Frauen wird nichts erzählt. Ich weiß nicht, ob das 

genderspezifisch (…)“ (Int06:4:171-179) 

                                                 
69

 Unabhängiger Bundesasylsenat, bis 2008 Vorgängerbehörde des Asylgerichtshofs. 
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Nicht zu übersehen ist jedoch, dass es auch Gegenstimmen gibt. So entwickelte sich in 

einem Interview die dezidierte Frage, ob Gender und Kultur (bei Interpretationsweisen 

von Asylvorbringen/Erzählweisen) im Zusammenhang stehen würden: 

„Mit Kultur. Nicht unbedingt (…) bei den Moslems eher, weil eben die Frauen 

dann schüchterner sind. Aber auch da hatte ich schon Fälle, wo die Frau dann ganz 

resolut erzählt hat und den Mann dann praktisch abgestellt hat, der hat nichts zum 

Sagen gehabt. (Lacht). Und dann muss ich halt getrennt befragen, ich frag´ dann 

immer getrennt, das hilft irrsinnig. Dann hat jeder seinen Raum. Und kann dann, 

ich kann mich auf die Person einstellen und kann dann wirklich den Raum geben, 

dass der auch erzählen darf und nicht nur der Partner dann unterdrückt. Das hat 

auch, glaub´ ich, mit der persönlichen Beziehung zu tun. Wer ist der, wer hat die 

Hosen an in der Beziehung, unter Anführungszeichen, der andere darf nicht so viel 

sagen.“ (Int03:8:348-356) 

In diesem Zitat sieht man sehr schön, dass es bestimmte Annahmen gibt. In diesem 

Beispiel ist es der Zusammenhang zwischen einer Religion und bestimmten Genderrollen. 

Diese Annahmen werden aber teilweise von AsylrichterInnen auch wieder relativiert, 

indem sie auf einer persönlichen Ebene betrachtet werden. 

Trotz mancher Gegenstimmen werden Asylvorbringen und Asylwerbende in  

unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten eingeordnet, so antwortete beispielsweise 

ein Asylrichter auf die Frage nach Unterschieden zwischen verschiedenen (Flucht-) 

Erzählungen: 

„Na, das beginnt einmal mit der Achtung der Würde des Gerichtes, ja, wenn ich 

jetzt schon so hochgestochen daherreden darf. Also, ich hab´ oft Fälle, wo Männer 

Kaugummi kauend, mit dem Baseball-Kapperl, telefonierend im Gerichtssaal 

sitzen. Das hab´ ich bei einer Frau noch nie erlebt, muss ich Ihnen ehrlich sagen.“ 

(Int06:9:400-403)  

Um dieses Zitat mit Hilfe von Connell theoretisch zu verdeutlichen: „Crisis tendencies in 

power relations threaten hegemonic masculinity directly.“ (Connell 2005:90). „Falsches 

Benehmen“ von Frauen wird anders interpretiert und eingeordnet als „falsches 

Benehmen“ von Männern. Während bei Frauen häufig ein kultureller Zusammenhang 

vermutet wird, der mit ihrer „unterdrückten Rolle“ in ihrer eigenen Kultur in Verbindung 

gebracht wird, werden Männer von manchen RichterInnen auch in Verbindung mit 

bestimmten kulturalisierten Interpretationen als besonders schwierig eingestuft. Dadurch 

ist auch zu beobachten, dass mit verschiedenen Krisentendenzen anders umgegangen 
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wird und Gender hier als wesentlicher Marker fungiert. Gender wird diesbezüglich häufig 

in Zusammenhang mit Kultur, Religion oder verschiedenen Diskursen zum Thema 

Integration etc. gebracht. Das zeigt auch das folgende Zitat. Obwohl die 

Interviewpartnerin sich während des ganzes Gesprächs sehr gender- und kultursensibel 

gezeigt hat und viele Aspekte diesbezüglich berücksichtigt und reflektiert hat, kann sie 

sich doch gewissen Interpretationsweisen, in denen Gender als Marker sichtbar wird, 

nicht ganz entziehen: 

„… grundsätzlich würd´ ich einmal sagen, dass Männer im Grunde schon (…) in 

sehr vielen Fällen die Wahrheit sagen, aber doch gerne Dinge dazu erfinden. (…) 

Das Ganze noch ein bissl dramatischer schildern. Wo man sagen kann, es gibt eine 

Grundstruktur, das ist wahr, aber dann kommt einfach noch sowas dazu, was 

einfach a bissl übertrieben ist. Frauen machen das nicht.“ (Int02:6:242-249) 

RichterInnen thematisieren Asylwerberinnen, die aufgrund ihrer (kulturellen) Genderrolle 

nichts zu sagen hätten oder Asylwerber, die aufgrund ihres Geschlechts „gerne etwas 

dazu erfinden“ würden. Diesbezüglich sei auf diese kulturellen und 

geschlechtsspezifischen Hintergründe in der Beurteilung von Asylvorbringen im 

Zusammenhang mit deren Glaubwürdigkeit Rücksicht zu nehmen. Daraus ergibt sich der 

Ansatz, diese als unterdrückt wahrgenommenen Frauen als Teil anderer Gesellschaften zu 

sehen, auf die man die eigenen Werte nicht überstülpen könne. Ein anderer Ansatz 

hinterfragt diese angenommene Unterdrückung und stellt aber damit sogleich die 

Glaubwürdigkeit Asylwerbender in Frage. Daraus wird in manchen Fällen diese 

angegebene Unterdrückung und dadurch schlechte Informiertheit dieser Frauen 

beispielsweise über politische Aktionen etc. als Ausrede für „erfundene“ Asylvorbringen 

gesehen.
70

  

Solche und ähnliche Diskurse werden besonders in den beschriebenen Krisensituationen 

sichtbar. Die Analyse dieser Interviewsequenz soll nicht die Existenz frauenfeindlicher 

Positionen negieren oder mögliche kulturelle Hintergründe Asylwerbender 

vernachlässigen, sondern vielmehr aufzeigen, dass es gewisse Hierarchien (im 

Gerichtssaal) gibt. Dabei wird besprochen, wie diese, im Zusammenhang mit kulturellen 
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 Diese Diskrepanz in der Wahrnehmung und Interpretation einer hier beschriebenen exemplarischen 

Genderrolle zeigt Verbindungen zwischen Gender(vorstellungen) und der Wahrnehmung und Interpretation 

von Fluchterzählungen in ihrer Glaubwürdigkeit. Außerdem betont dieses Beispiel die diskursiven 

Auslegungsmöglichkeiten verschiedener Verhandlungssituationen im Kontext asylrechtlicher 

Entscheidungen.  
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Erklärungsmustern, aufrecht erhalten bzw. revitalisiert werden. Dies soll mögliche 

frauenfeindliche Positionen gegenüber Richterinnen des Asylgerichtshofs nicht 

rechtfertigen, sondern eine Genderkomponente sichtbar machen, die Hierarchien und ihre 

Etablierung kennzeichnet. Die Ebene der Normierung dieser Hierarchien wird durch die 

Auseinandersetzung mit „richtigem“ oder „falschem“ Benehmen und den damit 

verbundenen Erklärungsmustern betont dabei Krisenhaftigkeiten hegemonialer 

Geschlechterordnungen. Sowohl in den Interviews mit AsylrichterInnen als auch in 

Verhandlungsbeobachtungen wurden Situationen erkennbar, in denen die im Gerichtssaal 

bestehende Hierarchie und damit die übergeordnete Position der RichterInnen 

„herausgefordert“ wurde. Auf diese Weise wurden mögliche Krisenpotenziale deutlich. 

Aus den verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten der RichterInnen wurde ersichtlich, 

dass viele RichterInnen versuchen, kultur- und gendersensibel zu sein und so den hohen 

Anforderungen ihres Berufs zu entsprechen. Dadurch werden sie aber in manchen Fällen 

zu „ExpertInnen“, die Asylwerbenden ihre eigene Kultur oder damit in Verbindung 

stehende Gendervorstellungen als „falsch“ oder als „Ausrede“ vorhalten. Dies zeigt, dass 

RichterInnen bezüglich Gender und Kultur in vielen Fällen von sehr statischen und 

vereinfachten Konzepten ausgehen. 

Bespricht man oben angeführte Beispiele, wie z.B. das der „wahnsinnig emotionalen 

Kurdinnen und Tschetscheninnen“ oder der „kaugummikauenden Männer“, wird deutlich, 

dass durch solche (symbolische) Reaktionen von Asylwerbenden Hierarchien infrage 

gestellt oder zumindest unterbrochen werden. Das kann theoretisch auf verschiedenen 

Ebenen als Teil der Handlungsfelder „unterdrückter Geschlechter“ (Connell 2005) 

gesehen werden. Das folgende Unterkapitel beschäftigt sich nun damit, wie mit solchen 

Situationen umgegangen wird. Denn Krisensituationen im Gerichtssaal stellen nicht nur 

im Gerichtssaal vorhandene Hierarchien zu einem gewissen Grad infrage, sondern 

fordern auch verschiedene (soziale) Kompetenzen der RichterInnen. 

Um dieses Unterkapitel mit den Worten von Connell und Messerschmidt 

zusammenzufassen:  

„… we also must factor in institutionalization of gender inequalities, the role of cultural 

constructions, and the interplay of gender dynamics with race, class, and region.“ 

(Connel/Messerschmidt 2005:839) 
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5.3.2 Der Umgang mit Krisen 

Nun unterscheiden sich nicht nur diese Situationen, sondern auch die Strategien der 

RichterInnen, mit solchen Situationen umzugehen. Zum einen zeichnen sich Strategien 

ab, die eine Annäherung an Asylwerbende zum Ziel haben, eine gewisse Vertrauensbasis 

herzustellen versuchen. Zum anderen zeichnen sich Strategien ab, die das Ziel haben, die 

vorhandenen (auch geschlechtsspezifischen) Hierarchien erneut herzustellen, zu betonen 

und zu stabilisieren. Dies geschieht dann durch ein vehementes Hinweisen auf die eigene 

Machtposition im Gerichtssaal und ist sehr oft entweder mit einem Lauter-Werden der 

Stimme oder mit einem gewissen Zynismus verbunden. Drittens zeichnen sich Strategien 

ab, mit denen versucht wird, Hierarchien zu stabilisieren, indem mögliche Krisen 

ignoriert und durch „Ruhig-Bleiben“ die Verhandlung fortgesetzt wird.  

Unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten beeinflussen die Reaktionen auf 

verschiedene „emotionale Verhandlungssituationen“, die von manchen RichterInnen 

bewusst vermieden werden. In diesem Punkt unterscheiden sich Verhandlungsstile in der 

Praxis auch darin, ob Entscheidungen am Ende der Verhandlung verlautbart werden oder 

nicht. 

„Ah, Positives kann man wohl gleich verkünden, weil da freuen sich die Leut‘, und 

die haben auch ein Anrecht darauf, aber das andere, um solche Emotionen zu 

verhindern und sozusagen Ausbrüche etwas hintanzuhalten, wird man was 

Negatives nicht wirklich mündlich verkünden.“ (Int08:15:692-695) 

Dies ist in manchen Fällen auch situationsabhängig: 

 „Und dann merkt man, manche Leute sind dann eher ungehalten, da sag´ ich dann 

nix, weil da hab´ ich dann schon ein ungutes Gefühl, dass jemand dann ausrastet 

(...)“ (Int02:14:635-637) 

Wie sich zeigt, sind Emotionen in Asylverhandlungen auch für die verhandelnden 

RichterInnen nicht immer einfach, was zu dem Versuch führen kann, solche Situationen 

möglichst zu vermeiden: 

„Und wie gesagt, wir sind beide übereingekommen und auch die anderen Kollegen 

eben, da wirklich nüchtern, klar, sachlich zu bleiben und dadurch eine gewisse 

Emotion auch gar nicht aufkommen zu lassen, was nicht immer gelingt. Also, es 

gibt sehr viele Situationen, wo Männer und Frauen weinen und, das ist, da 

unterbricht man die Verhandlung und sagt, ok, braucht man das? Wir haben auch 

schon ein paar Mal den Arzt geholt, wir haben auch schon ein paar Mal die 

Rettung gebraucht, wenn das einfach  zu schwierig wird, und weil man das auch 

nicht abschätzen kann.“ 
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Wichtig ist es, an dieser Stelle anzumerken, dass manche InterviewpartnerInnen 

eingeräumt haben, dass es nicht immer einfach sei, eine Entscheidung zu treffen, und es 

sehr wohl Fälle gebe, bei denen ein gewisser Zweifel bleibe:  

„Aber, wenn dann wirklich die Zweifel bleiben, dann gilt wohl dieses in „dubio pro 

(lacht) fugitivo“, also nicht für den Angeklagten sondern für den Schutzsuchenden, 

dass man einfach sagt, er braucht es ja nicht beweisen, dass es so war.“ 

(Int.08:17:777-779).  

Auch wenn „er“ es nicht beweisen muss, so stehen Interpretationsmuster im 

Zusammenhang von Kultur und Gender doch im Zeichen einer (Un-) 

Glaubwürdigkeitsprüfung, die von statischen Kultur- und Genderkonzepten geprägt ist 

und in manchen Fällen den Eindruck erweckt, eher von Unglaubwürdigkeiten 

auszugehen: „Intersubjectivity is also about identifications and recognitions. It is about 

desire and the projection and introjections of images of self and others.” (Moore 1994:3). 

Kann man im Sinne von gemeinsamen Glaubwürdigkeitskriterien und 

Interpretationsmustern von einer bestimmten Kultur am Asylgerichtshof sprechen? Dieser 

Frage widmet sich das folgende Kapitel. 

 

5.4 Gibt es eine Gerichtskultur? 

Um diese zu Beginn der Arbeit gestellte Frage zu beantworten, beschäftigt sich dieses 

Kapitel mit einzelnen Aspekten der Wahrnehmung, die unter AsylrichterInnen als 

„allgemein gültig“ (common sense) gehandhabt werden. Es zeigt diesbezüglich 

widersprüchliche Haltungen auf. Weiters beschäftigt sich das Kapitel mit der Frage, 

was diese Annahmen und Interpretationen über die eigenen 

(kulturellen/geschlechtsspezifischen) Positioniertheiten der RichterInnen aussagen, um 

danach schließlich die Frage nach einer Gerichtskultur am Asylgerichtshof zu 

besprechen. Auf diese Weise werden im theoretischen Rahmen dieser Diplomarbeit 

Wahrnehmungen von Gender und Kultur zusammenfassend besprochen und dadurch 

Argumente für und gegen die Annahme einer „Gerichtskultur“ abgehandelt.   

5.4.1 „Da gibt’s diese Grundregel…“71 –  Gender und Kultur im Feld 

„One set of difficulties here is about how the experience of race, sexuality and class, as well as 

other forms of salient difference, transoform the experience of gender.“ 

(Moore 1994:15) 
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 (Int05:15:729). 
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Forschungsfragen dieser Arbeit beschäftigen sich mit dem Verständnis von Gender in 

Asylverhandlungen und damit mit Geschlechtsbedeutungen in einem bestimmten Feld der 

rechtlichen Praxis. Dadurch werden Zusammenhänge der Wahrnehmung von Gender und 

Kultur
72

 sichtbar. Während in Kapitel 3 der formale Ablauf dieser Praxis beschrieben 

wird, geht es nun darum, wie Gender von RichterInnen des Asylgerichtshofes verstanden 

wird. Wie Wildt in einem ähnlichen Zusammenhang
73

 meint: „(…) Man muss die Frage 

stellen, woher sie ihre Definitionskriterien beziehen.“ (Wildt 2010:18). Zu diesem Zweck 

soll zuerst aufgezeigt werden, dass es schon Gender-Diskurse im asylrechtlichen Feld 

gibt, um dann einen Einblick in ein Genderverständnis zu geben, das durch meine 

Feldforschung und meine Interviews erhoben und analysiert wurde.  

„A study of the implementation of gender-based persecution laws and policies makes 

visible assumptions about masculinity, femininity, sexuality, essenzialism, women‟s 

agency, and authority that asylum seekers, immigration attorneys, service providers, 

immigration judges, and asylum officers engage.“ (Oxford 2005:18) 

Folgendes Zitat zeigt einen möglichen Kontext, über welchen Gender von einer 

Interviewpartnerin eingeordnet und thematisiert wurde. Das Zitat ist die Antwort auf 

die Frage, ob die Richterin selbst Genderaspekte in ihren Entscheidungsfindungen 

berücksichtige: 

„Naja, soweit sie asylrelevant sind, natürlich, ich mein´, wie gesagt, wenn ein 

Vorbringen eine Zwangsehe, oder eine Beschneidung, dann ist es ja schon eine, wie 

Sie es bezeichnen, "Gender"-Frage. Also, es hängt einfach vom jeweiligen 

Sachverhalt ab. Aber wenn Sie das so meinen, ob ich sozusagen Frauen gegenüber 

per se, sag ich amal, unter Anführungszeichen "freundlicher" eingestellt bin, dann 

muss ich das sozusagen verneinen, weil wir sind zur Objektivität verpflichtet und 

mir geht's immer um die Ermittlung eines Sachverhaltes und die Subsumierung 

unter die Voraussetzungen der Flüchtlingskonvention.“ (Int04:441-449) 

 

Wie dieses Zitat zeigt, ist dieses Unterkapitel u.a. auch wichtig, da es Vorannahmen über 

vorherrschende Verständnisse und Definitionen des Begriffs Gender sichtbar macht. 

Dadurch wird darauf hingewiesen, dass auch in Interviews und informellen Gesprächen 

mit AsylrichterInnen kein diskursleeres Feld betreten wurde und dass das jeweilige 

Verständnis des Begriffs nicht immer das gleiche war.  
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 Als zentrale kultur- und sozialanthropologische Begriffe. 
73

 Wildt (2010) bezieht sich hier speziell auf den Begriff „Frau“ und damit, wie er von verschiedenen 

Akteuren im Asylverfahren verstanden und verwendet wird.  
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Oft wurden bestimmte Genderrollen im Zusammenhang mit bestimmten Regionen, 

Ländern und kulturellen Kontexten thematisiert. Wie folgende Interviewpassage zeigt, ist 

eine gewisse Sensibilität gegenüber kulturellen Unterschieden etc. vorhanden. Die 

Passage zeigt aber auch, dass Kultur als etwas Statisches mit festen Regeln gesehen wird 

und aus dieser Definition heraus auch Aussagen von Asylwerbenden als „unwahr“ 

klassifiziert werden. Dieser Prozess verwandelt die oben genannte Kultursensibilität in ihr 

genaues Gegenteil, Kultur wird von außen zum festen Regelwerk erklärt und als 

homogenes Konstrukt zu einem Instrument der Festschreibung:  

„… Blutrache ist auch so ein schönes Beispiel. Blutrache ist so etwas, was so nach 

diesen vor allem kaukasischen Traditionen sich ganz stark gegen Männer nur 

wendet, aber kaum gegen Frauen und Kinder. Also, da gibt’s so diese Grundregel: 

gegen Männer ja, aber Frauen und Kinder werden in Ruhe gelassen, selbst wenn’s 

männliche Kinder sind, also bis plus minus Pubertät braucht ein acht- oder 

neunjähriger Bub nichts befürchten. Wenn jetzt eine Frau mir sagt, ich habe Angst 

vor der Blutrache, dann läuten halt schon a bissl die Alarmglocken. Und dann muss 

ich halt schon nachfragen, warum? Weil unseres Wissens ist eben eine Frau hier 

eher nicht so in Gefahr, wie das bei einem Mann der Fall wäre.“  (Int.05:16:727-

734) 

In diesem Zusammenhang beleuchtet auch das bereits besprochene Zitat, dass 

Entscheidungen auf „schlichtem Menschenverstand“ beruhen würden, die kulturelle 

Ebene der EntscheidungsträgerInnen. Entscheidungsprozesse von AsylrichterInnen 

bewegen sich, wie auch Rousseau et al. beschreiben, innerhalb bestimmter politischer, 

ökonomischer, kultureller und moralischer Diskurse (vgl. Rousseau et al:2002:51). Aus 

diesen Positioniertheiten kommt es in manchen Situationen zu ethnozentrischen 

Sichtweisen, die Kriterien für die Beurteilung der Erzählung, des Verhaltens 

Asylwerbender bilden. Obwohl ein gewisses Kulturbewusstsein aus dem oben 

angeführten Zitat zu erkennen ist, ergeben sich bei genauerer Betrachtung mehr Fragen 

als Antworten. Meint der Interviewpartner überhaupt wirklich Blutrache, oder spricht er 

eigentlich von Gewalttaten, die mit einer bestimmten Ehre zu tun haben
74

? Es gibt 

Verbindungen zwischen Ehre und Blutrache, ist die Wahl des Begriffs eine 

Übersetzungsfrage? 
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 Zur Begriffsabgrenzung siehe z.B.: am Beispiel der Türkei, Yazgan (2010); zur Komplexität der Ehre 

z.B. Schiffauer (2011). 
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Es ist anzumerken, dass es ein Bewusstsein über gewisse kulturelle Stereotypen als 

generelle Fehlerquelle gibt. Aus einer Antwort hinsichtlich dieses Bewusstseins ergibt 

sich jedoch ein weiteres Problemfeld: 

„Ja, ich kann unser Rollenbild, unsere Gesellschaft nicht auf das rüberstülpen, 

auch wenn ich es gern machen würde. Dass ich die Frauen da gleichwertig sehe, 

nein, das ist einfach nicht, wird nicht, ist leider in der Gesellschaft nicht so 

gesehen.“ (Int07:4:159-161) 

Wie kann man mit einer kulturellen Sensibilität, was das „Rüberstülpen“ von eigenen 

Werten betrifft, agieren, ohne dabei eine politische/feministische Position zu 

vernachlässigen?  

Die Antwort auf diese Frage liegt in einer genaueren Analyse von Stereotypisierungen in 

ihrer Verwendung und Funktion. Durch eine solche Analyse werden Felder für kritische 

Reflexionen eröffnet, die ein Bewusstwerden von Stereotypen schaffen und somit Platz 

für eine flexiblere Auslegung eines Kulturbegriffs einräumen. Dabei geht es u.a. darum, 

auch bezüglich bestimmter kultureller Hintergründe Unterschiede wahrnehmen und 

Heterogenität mitdenken zu können.  

Kulturelle Hintergründe und Einflüsse werden von AsylrichterInnen nicht negiert und es 

hat sich in den Interviews immer wieder gezeigt, dass versucht wird, Essenzialisierungen 

zu umgehen, was jedoch nicht immer gelungen ist. Um diese Versuche genauer 

analysieren zu können, gilt es zuerst, Stereotypen in ihren Entstehungs- und 

Wirkungsfeldern zu besprechen. Dann kann die Frage geklärt werden, welche Strategien 

diese Versuche des Vermeidens von Essenzialisierungen erkennbar sind und warum diese 

nicht wirklich erfolgreich sind. 

Eine Entstehungsquelle für Stereotypisierungen ist beispielsweise die Überforderung der 

RichterInnen, an die eine Vielzahl von Anforderungen, wie etwa Sprachkenntnisse, 

Wissen über kulturelle Hintergründe, aber auch soziale Kompetenzen gestellt werden: 

„Am Anfang hätt’ ich in diesem Job auch würfeln können, das sag´ ich gleich. (…) 

Aber jetzt habe ich schon so viel Erfahrung (…).“ (Informelles Gespräch, Jänner 

2011) 

Durch diese Vielzahl an Anforderungen und dem Mangel an Hilfsmitteln aus diesen 

genannten Gebieten entsteht ein verstärkter Rückgriff auf Erfahrungswissen, also auf 

Wissen, das durch die eigene Person der RichterInnen interpretiert ist. Die (anfängliche) 
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Überforderung wird später auch durch Wissen von Sachverständigen oder 

DolmetscherInnen zu beheben versucht. Das zeigt auch folgendes Zitat: 

„Wie ich angefangen hab´, hab´ ich bei vielen Ländern nicht gewusst, wenn der den 

Kopf schüttelt, ob das ja oder nein heißt, ob´s sinnvoll ist zu fragen nach 

Straßenbezeichnungen oder Hausnummern. Also völlig abstruse Dinge, aber im 

Laufe der Jahre haben wir einfach durch Sachverständige oder Dolmetscher 

einfach so viel gelernt, dass wir uns halbwegs bewegen können, dass wir wissen, 

dass Kopfschütteln ja heißt oder nein heißt. Aber die Anforderung an einen 

Asylrichter, die ist unerfüllbar im Prinzip. Er müsst´ 20 Sprachen können, er müsst´ 

Ethnologie studiert haben, er müsst´ Kultursoziologie wahrscheinlich studiert 

haben, er müsst in den Ländern gewesen sein, er müsst´ juristisch gut sein, das ist 

ein Studium fürs ganze Leben.“ (Int09:3:98-106) 

Aus dieser Überforderung entstehen in manchen Fällen vereinfachte Bilder über 

kulturelle Einflüsse. Das Zurückgreifen auf stereotype Kategorien kann zum einen durch 

kulturelle Relativierung wieder eine gewisse Nähe zu Asylwerbenden zulassen, zum 

anderen kann damit eine fast unüberwindbar scheinende Distanz zwischen verschiedenen 

Kulturen geschaffen werden. Dieses Zurückgreifen auf stereotype Kategorien gliedert 

sich in eine Form der juristischen Wissensgenerierung ein, die Entscheidungen vergleicht 

und sich an anderen Urteilen orientiert. 

Stereotypisierungen über Tabus 

Es werden bestimmte Verhaltensformen, aber auch schon einzelne Antworten und Gesten 

mit Hilfe angenommener Kultur in Verbindung mit angenommenen Genderrollen 

kategorisiert: 

„Wir [RichterInnen, Anm. KB] haben ja immer so ein Poker-Face, (…). Die 

Orientalischen sind da ganz anders, da ist es für einen Mann durchaus auch normal 

zu weinen.“ (Beobachtung, Jänner 2011) 

Ein anderer Interviewausschnitt, in dem Gender über eine bestimmte Kultur (bzw. 

einen bestimmten Länderkontext) beschrieben wurde, zeigt ein ähnliches Muster: 

„Ein Problem kann natürlich sein, von der Herkunft, was auch passiert, zum 

Beispiel, ich sag´ jetzt immer Tschetschenen, weil das (…) auch sehr typisch ist. Es 

gibt, „Machos“, unter Anführungszeichen, was wir unter Machos verstehen, und 

wenn man jetzt einen Begriff des „Übermachos“ prägen würde, könnte man sagen, 

sehr viele tschetschenische Männer sind die Übermachos. Eine Frau zählt nichts in 

der Gesellschaft, oder ganz wenig, hat auch kaum Rechte und hat nicht viel zu 

sagen.“ (Int03:9:423-428) 
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Der Ausschnitt beschreibt gender- und kulturbezogene Wahrnehmungen, die sehr stark 

mit Erfahrungen in unterschiedlichen Verhandlungen verbunden sind. Weiters zeigt er, 

wie durch diese Zuordnung von Wahrnehmungen bestimmte geschlechts- und 

kulturspezifische Kategorien entstehen.  

Bezüglich solcher Kategorien beschäftigt sich Freedman (2008a) mit dem Aspekt der 

Zuteilung von „privat“ und „öffentlich“. Zum einen ergibt sich dadurch die von Freedman 

angesprochene Diskussion über die Form und die Möglichkeiten universeller 

Frauenrechte, zum anderen beschreibt sie ganz klar den Zusammenhang von 

geschlechtsspezifischen und kulturellen Zuschreibungen in einer für die betroffene Person 

entscheidenden Situation.  Auf letzteres geht auch Wildt ein (Wildt 2010), indem sie die 

Geschlechtsbedeutungen der Behörde(n) anspricht und kritisiert:  

„Die dogmatische Trennung zwischen »biologischem und sozialem Geschlecht« ermöglicht 

nicht immer die bestmögliche Untersuchung von Verfolgungsverhalten aufgrund einer 

gesellschaftlichen Rollenverteilung. Sie dient auch der Erschaffung biologischer 

Geschlechtsstereotypen.“ (Wildt 2010:32) 

Wildt behandelt in ihrem Text speziell frauenspezifische Fluchtgründe und Asylverfahren 

und fügt zu ihrer Beschreibung von Zuschreibungen folgendes hinzu: 

„Die gesellschaftliche Kategorie Gender ist mit anderen kulturspezifischen Kategorien wie 

Ethnie, Religion und Klasse überlappt und Behörden schließen bei der Verwendung von 

scheinbar universal gültigen geschlechtsspezifischen Maßstäben »Frauen« vom Zugang 

zum Recht aus.“ (Wildt 2010:38) 

Auch aus der Feldforschung für diese Arbeit ergaben sich einige Beispiele ähnlicher Art, 

die Überschneidungen von Gender mit anderen Konzepten („Kategorien“(Wildt 2010)) 

ersichtlich machen. Zuschreibungen als Beschreibungen von Gegensätzen zum „Eigenen“ 

besprechen Dinge, die als „bei uns nicht normal“ oder als „bei uns macht man das nicht“ 

beschrieben werden und thematisieren Tabus.  

„Oder das Busen-Auspacken und Stillen bei Kosovo-Albanerinnen, da sag´ ich 

dann schon was.“ (Beobachtung, Jänner 2011) 

 Diese Tabus stehen in vielen Fällen mit bestimmten Gendervorstellungen in Verbindung. 

Tabus kommen nicht nur bei der Beschreibung von Unterschieden zwischen 

verschiedenen Kulturen
75

, sondern auch zwischen „unseren“ und „den anderen“ auf 

Geschlecht bezogenen Verhaltensweisen vor. Hier ist ein Verweis auf Rubin interessant, 
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angenommen oder reflektiert. 
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die argumentiert, dass Tabus ein wesentlicher Bestandteil davon sein können, wie Gender 

hergestellt wird. Sie bezieht sich im folgenden Zitat zwar speziell auf den Aspekt der 

Arbeitsteilung, der grundlegende Gedanke bildet jedoch einen fruchtbaren Ansatz für eine 

Analyse von Gender im Zusammenhang mit kulturellen Zuschreibungen:  

„The division of labor by sex can therefore be seen as a „taboo“: a taboo against the 

sameness of men and women, a taboo dividing the sexes into the mutually exclusive 

categories, a taboo which exacerbates the biological differences between the sexes and 

thereby creates gender.“ (Rubin 1975:178) 

In Hinsicht auf meine Arbeit und besonders auf dieses Kapitel ergibt sich ein besonderes 

Interesse daran, wieso kulturell gedachte Unterschiede häufig über Tabus beschrieben 

werden. Daraus entsteht die relevante Frage nach weiteren Funktionen oder 

Auswirkungen dieser Be- bzw. Zuschreibungen. Erst dadurch begibt man sich in einen 

Diskurs über verschiedene Kulturen und kulturelle Praktiken, die auf eine gewisse Weise 

Kultur schaffen oder definieren. Weiters werden Unterschiede festgeschrieben und 

gleichzeitig oft durch ihr „kulturelles Anderssein“ erklärt. Auf einer anderen Ebene 

werden so Kriterien geschaffen, die gewisse Orientierungsrichtlinien asylgerichtlicher 

Entscheidungen offenlegen.  

Stereotypen werden dazu genutzt, um wahrgenommene Fremdheit kategorisierbar zu 

machen. Sie liefern Erklärungsmodelle über die Festschreibung gewisser als kulturell 

definierter Eigenschaften. Damit werden „kulturelle Strukturen“ und ganze 

Gesellschaften als Erklärungsmodelle für bestimmte Situationen herangezogen und das 

Verhalten/Benehmen einzelner Asylwerbender wird als „typisch“ für diese Strukturen 

klassifiziert.  

„Das sind letztlich schwer kriminelle Gesellschaften da unten.“ (Informelles 

Gespräch, Jänner 2011) 

Auf diese Weise liefern Stereotypen vereinfachte Erklärungsmodelle. Sie überbrücken 

Hilflosigkeiten, indem sie sich auf interpretierte Erfahrungswerte stützen. Diese 

definieren sich oft über Gender und/oder Kultur und beschreiben ein bestimmtes 

„Volksgruppendenken“ (Informelles Gespräch, Jänner 2011). 

Gegenstrategien 

Trotz aller vorkommenden Stereotypisierungen gibt es jedoch auch den Willen, diese zu 

vermeiden. Im Rahmen meiner Feldforschung wurden verschiedene Strategien 
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ersichtlich. Eine dieser Strategien zeichnet sich dadurch aus, dass der Zugang zu 

Asylwerbenden und deren Fluchterzählungen verstärkt über ein „Kulturverständnis“ 

gesucht wird. Auf diese Weise werden Stereotypen nicht immer unbedingt vermieden, 

aber es wird ein Bemühen für ein besseres Verstehen von kulturellen Unterschieden 

merkbar. Ein besseres Verständnis würde, weitergedacht, wiederum die Basis für eine 

kritische Reflexion von Stereotypen bedeuten.   

In Fällen, in denen es Bemühungen gab, Stereotypen zu umgehen, kam es manchmal zu 

Verschiebungen von Essenzialismen. Beispielsweise waren es dann nicht die kulturellen 

Hintergründe, die maßgeblich für das Verhalten von Asylwerbenden verantwortlich 

waren, sondern die Religion
76

. Diese Verschiebungen von Essenzialismen spiegeln nicht 

nur verschiedene Diskurse wider, denen sich auch die RichterInnen nicht entziehen 

können, sie zeugen auch von einem gewissen Bewusstsein von Stereotypen in diesem 

Feld.  

Eine weitere Strategie, Stereotypen zu umgehen, ist die Betonung der Ebene der 

Menschlichkeit. Dieses Argument des „menschlich Verständlichen“ trägt zu einer 

Relativierung der persönlichen Gefühle der RichterInnen bei
77

. Außerdem wird dadurch 

das Argument, dass sich eine Person nur aufgrund von Kultur oder Gender auf eine 

bestimmte Art verhalte, auf eine andere Ebene verschoben. „[Migrationsgründe sind, Anm. 

K.B.] menschlich sehr häufig verständlich, aber [das, Anm. K.B.] hat halt mit Asyl an sich 

nix zu tun.“ (Int04:11:501-502). Es wird durch die Betonung, dass manche Dinge ja auch 

menschlich verständlich wären, eine Nähe zu Asylwerbenden als Menschen geschaffen, 

wodurch diese nicht mehr nur als bloßes Produkt ihrer Kultur wahrgenommen werden. 

Interessant ist bei diesem Argument jedoch auch, dass die Menschlichkeit verstärkt mit 

der eigenen Person und Rolle der EntscheidungsträgerInnen in Verbindung gebracht 

wurde: „Wir sind ja auch nur Menschen.“ (Informelles Gespräch, April 2011). 

Eine weitere Strategie ist der Versuch, persönliche Information von Asylwerbenden selbst 

einzuholen. So antwortete ein Interviewpartner auf die Frage, wie er mit den multiplen 

Anforderungen bzw. Überforderungen in seiner Arbeit umgehe: 

„Indem ich´s mach´ einfach, ja. Es bleibt mir ja nix anderes über oder? (…) Ja, in 
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 Siehe dazu z.B. Musarrat Akram (2000) zum Thema der Stereotypisierungen muslimischer 

Asylwerberinnen  („Neo-Orientalism“) als zusätzliche Diskriminierung und Unterdrückung. 
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 Dieses Argument findet sich oft auch bei Gesprächen zum Thema Lügen/Belogen-Werden. 
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jeder Verhandlung was zu lernen. Ich mein´, ich probier´, ich frag´ Asylwerber. 

Zum Beispiel ich hab´ jetzt ganz viele, ganz viele Roma. Und ich frag´ die Roma, ist 

das jetzt eine Beleidigung, wenn ich Zigeuner zu Ihnen sag´?“ (Int09:4:185-187) 

 

Auch wenn diese Strategie sehr direkt ist, kann sie dennoch als Versuch gewertet werden, 

ein besseres Verständnis über direkte Kommunikation herzustellen.  

Auch das Hervorheben von Persönlichkeitsmerkmalen und der Heterogenität 

verschiedener Gruppen zeichnet sich als relativ erfolgreiche Strategie ab. So wurden von 

einigen InterviewpartnerInnen Unterschiede in Erzählstilen eingeräumt, die nicht an 

kulturellen Strukturen festzumachen sind, sondern von der jeweiligen Person und ihrer 

Persönlichkeit abhängen. 

„Das hängt so von der Bildung ab einfach, von der Persönlichkeit, von der 

Introvertiertheit und Extrovertiertheit einfach, das kann man gar nicht sagen.“ 

(Int02:5:209-210) 

In einzelnen Fällen wurden Stereotypen, nachdem sie in Gesprächen von 

InterviewpartnerInnen angeführt wurden, wieder entkräftet:  

„Also, ich kann’s jetzt nicht verallgemeinern oder typisieren oder schubladisieren, 

dass ich sag´, die einen sind so, und die anderen sind anders. Natürlich gibt’s 

Beobachtungen, darüber haben wir jetzt eine Zeit lang auch jetzt gesprochen. Aber 

ich hab´ Frauen erlebt, die so erzählen, und Männer, die denselben Stil haben, und 

umgekehrt, Frauen und Männer, die einen völlig gegenteiligen Stil haben. Also, das 

ist doch eher unterschiedlich.“ (Int05:27:1249-1253) 

Diese Strategie kann im Sinne einer Abschwächung von Essenzialismen und Stereotypen 

zwar erfolgreich sein, verhindert aber nicht, dass weiterhin auf diese zurückgegriffen 

wird. In Verhandlungen werden Ethnozentrismen und Stereotypen bezüglich Kultur 

sowie auch verstärkt in Bezug auf Genderannahmen mehrfach sichtbar. Eine 

Verbesserung und Reflexion dieser Strukturen bietet sich über die Form ihrer Entstehung 

an. In Gesprächen mit RichterInnen wurde eine für dieses Feld spezifische 

Wissensaneignung über Vergleiche mit ähnlichen Fällen/Verhandlungen deutlich. Ein 

wesentlicher Teil des Wissens (und dadurch auch der Interpretationen) der RichterInnen 

setzt sich aus diesen  juristischen Vergleichen von Fällen und Entscheidungen zusammen. 

Es handelt sich also um eine bestimmte Art der Wissensaneignung und 

Wissensverbreitung, die auf ein Erfahrungswissen aufbaut, Vergleichbarkeiten und 

Parallelen aufzeigt. Diese Strukturen haben das Potenzial, Pauschalisierungen und 
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Stereotypen herzustellen und zu verstärken, sind aber zugleich auch das Feld, in dem 

Anregungen zur Reflexion wirksam werden können. 

Zusätzlich zeigen die in diesem Kapitel besprochenen Strategien die Disparität zwischen 

Auslegung und Umgang mit gesetzlichen Vorgaben bzw. der Interpretation und dem 

Verständnis einzelner Fälle.
78

 

Wurde Gender in Interviews und informellen Gesprächen thematisiert, wurden manchmal 

erst bipolare Unterschiede zwischen Männern und Frauen beschrieben. Bei einer 

Vertiefung der Gespräche dienten beschriebene Gendervorstellungen häufig als Marker 

für Kultur, Gender wurde sozusagen als Fläche beschrieben, auf der Kultur sichtbar wird.  

Aus dieser Funktion von Gender ergaben sich folglich weitere Differenzierungen 

zwischen Männern und Frauen verschiedener Kulturen. So wurden verschiedene 

(hierarchisierte) Formen von Gender über ihre gedachten kulturellen Merkmale definiert 

und damit gleichzeitig in verschiedenen Diskursen verortet. 

Solche Interpretationen und Zuschreibungen können auch unterschiedliche Auswirkungen 

zur Folge haben. 

Auswirkungen 

Der oben von Wildt dargestellte Rechtsausschluss, der sich durch die Anwendung 

statischer Konzepte und Kategorien ergeben kann, gilt nicht nur für Frauen, sondern in 

gewissen Bereichen auch für Männer, wie ein Beispiel aus der Feldforschung zeigt.
79

 

Dass Entscheidungen oft von ganz klaren geschlechtsspezifischen Richtlinien beeinflusst 

werden und dies sowohl Männer als auch Frauen in jeglicher Hinsicht betreffen kann, 

steht mit verschiedenen Wahrnehmungen oder Zuschreibungen in Verbindung. Während, 

wie Wildt beschreibt, Frauen, die ihre Kinder im Herkunftsland zurückgelassen haben, 

die Frage gestellt wird, wie sie ihre Kinder im Herkunftsland zurücklassen konnten und 

ihnen damit eine wertende Zuschreibung innerhalb eines ethnozentrischen 

Mutterschaftskonzeptes zukommt (vgl. Wildt 2010:25pp), so gibt es auch Beispiele, die 

in besonderer Verbindung mit Männlichkeiten stehen. In diesem Kontext kann z.B. die 
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 Was die Kammerjudikatur verhindern soll. 
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 Relevant dazu ist, wie oben besprochen, dass diese Arbeit nicht „Frauenthemen“ (in ihren Opferrollen) 

besprechen soll. Vielmehr geht es darum zu zeigen, wie Genderkonzepte und –annahmen in einem 

bestimmten System hergestellt und verwendet werden („sex-gender systems“ (Rubin 1975:159)). 
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Aussage, die in Bezug auf die als unzulässig entschiedene Ausweisung nach langem 

Aufenthalt in Österreich getroffen wurde, gesehen werden:  

„… Wobei junge Frauen da bessere Chancen haben. Junge Männer sollen nach 

Hause fahren und ihr Land aufbauen, das ist unsere Meinung.“ (Beobachtung, 

Jänner 2011) 

Aussagen wie diese beschreiben nicht zwangsweise einen generellen Rechtsausschluss 

bestimmter Gruppen, legen aber Strukturen offen, die zu einem solchen führen können. 

Gender wird zur Trennlinie bestimmter Interpretationsschemata und beeinflusst somit 

Entscheidungsprozesse wesentlich. 

Wie Carla Freedman (2001), obwohl sie ihren Schwerpunkt klar auf weibliche 

Flüchtlinge legt, einleitend beschreibt, bezieht sich Gender keinesfalls ausschließlich auf 

Frauen und frauenspezifische Themen.  

„…But gendered relations and structures affect men as well as women with constructions 

of hegemonic masculinities constraining the way men behave and their social roles. In 

terms of asylum and refugee polices [and practices, Anm. KB], gendered inequalities may 

impact on men in particular ways.” (Freedman 2001:17) 

In dieser Hinsicht ist Gender als relationaler Begriff zu verstehen, mit dem Verhältnisse 

und Hierarchien sowohl zwischen als auch innerhalb verschiedener Gruppen sichtbar 

werden. Im Fall von Asylverhandlungen sind diese hierarchisierten Abgrenzungen und 

Genderzuschreibung nicht allein als „in dieser Kultur ist das so…“ zu sehen, sondern 

manifestieren sich vor allem auch zwischen den RichterInnen und Asylwerbenden. Dies 

geschieht unbewusst oder bewusst und kann in verschiedenen Annahmen, Situationen 

und Reaktionen zum Ausdruck kommen.  

“Rhetorical strategies that draw on categorical and/or stereotypical identities are put into 

play in circumstances where political and economic resources are at stake.“ (Moore 1994:5) 

Ein Problem dabei ist, dass einerseits ein Input von außen, der vermehrt andere 

Reflexionen anregen könnte, oft fehlt und dass andererseits diese Annahmen und Bilder 

oft (von den RichterInnen) schwer zu identifizieren sind, da sie als sicheres Faktum 

gehandhabt werden.  

„One of the difficulties in carrying out a gendered analysis is that these relations of gender 

and the practices which construct and maintain them are frequently rendered invisible 

through a process of naturalisation or normalisation.“ (Freedman 2001:17) 
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Wie dieses Kapitel zeigt, gehen RichterInnen in verschiedenen Punkten von ihren 

persönlichen (Lebens-)Erfahrungen aus. Ich erinnere zum Beispiel an die oben in Kapitel 

5.2.1 zitierte Frage nach der aufgebrochenen Tür. So schilderte derselbe Interviewpartner, 

dass solche Fragen einen wichtigen Teil von Glaubwürdigkeitsprüfungen ausmachen: 

„… was ganz typisch ist, sind aufgebrochene Türen. Der Geheimdienst hat unsere 

Tür aufgebrochen. Er hat meinen Mann aus dem Bett gezogen und ins Gefängnis 

gebracht. Ich hab´ ihn erst nach einer Woche wieder gesehen. Und, da kommt ganz 

gern von mir dann die Frage: Ja, wer hat dann die Tür repariert? (…). Es ist 

natürlich eine Schrecksekunde, mit dieser Geschichte rechnet man nicht. Wenn die 

Geschichte wahr ist, müsste jetzt dann die Frau sagen, sie hat es veranlasst, weil 

der Mann ist ja im Gefängnis. (…)Wenn ich Mutter bin von manchmal sogar bis zu 

sieben, acht, neun Kindern und mein Mann wird in der Nacht aus dem Zimmer 

geschleppt, die Wohnung ist aufgebrochen, die Kinder schreien, ja, also man muss 

sich das versuchen vorzustellen. Der Mann ist im Gefängnis, und ich sitz´ jetzt da 

mit sieben, acht weinenden Kindern und der aufgebrochenen Tür, klar, ich hab´ 

jetzt eine Schrecksekunde, eine Schreckminute, eine Schreckstunde, aber spätestens 

am Morgen muss ich da was machen. Was mach´ ich, ich ruf´ die Verwandten an. 

Das sind Punkte, wenn diese Geschichte wirklich passiert ist, würde das fließen 

(…).“ (Int05:9p:422-443) 

Der Interviewausschnitt zeigt, dass der Richter von Erfahrungswerten ausgeht, die er in 

ihren Interpretationen durch viele Verhandlungen in seinem Länderbereichs aufgebaut hat 

und wie seine eigenen gedachten Handlungsmöglichkeiten in der geschilderten Situation 

zum Glaubwürdigkeitsmaßstab werden. Beschäftigt man sich jedoch mit Hilfe von 

Literatur mit solchen eventuell traumatisierenden Krisensituationen, wie oben angeführt, 

stößt man auf unterschiedliche Modelle, die eine Phasierung solcher Situationen betonen. 

Eine dieser Phasen ist die sogenannte „Schockphase“. Je nach herangezogener Literatur 

kann diese Phase von unterschiedlicher Dauer sein. Relevant im Zusammenhang mit 

diesem Beispiel ist jedoch, dass es ist, dass man sich an diese Zeit und an Handlungen, 

die man in dieser Zeit gesetzt hat, später nicht mehr erinnern kann (vgl. Sonneck 

1995:33). Durch die Möglichkeit, dass es sich bei einem Fluchtvorbringen um eine 

traumatische Krisensituation handeln könnte, verlieren die für den Richter in einer 

solchen Situation „logischen“ Handlungsmöglichkeiten ihre Gültigkeit als 

Glaubwürdigkeitskriterien. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass sich ein erneutes Erzählen 

traumatischer Fluchtgründe auf die (psychische) Gesundheit der AsylwerberIn auswirkt. 

 „These events [instances of torture, rape, arbitrary detentions, threats, and armed attacks, 

Anm. K.B.] can engender post-traumatic psychological reactions in the claimants, which 

often affect both their ability to testify and the content of their testimony.” (Rousseau et al. 

2002:48) 
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Zudem weisen Rousseau et al. auf folgendes hin: „Being forced to recall the traumatic 

events can trigger powerful avoidance reactions, either conscious or unconscious.“ 

(Rousseau et al. 2002:48). Das Zitat zeigt, mit wie vielen verschiedenen Bereichen 

AsylrichterInnen konfrontiert sind. Daraus entstehen in manchen Fällen Überforderungen, 

denen beispielsweise mit einem Zurückziehen auf vereinfachte Begriffsverständnisse von 

Kultur und Gender begegnet wird. 

Um die in diesem Kapitel erläuterten Beispiele theoretisch genauer fassen zu können, 

wird Parekhs Beitrag zur Diskussion über Sichtweisen und Möglichkeiten des 

Multikulturalismus verwendet (Parekh 2002). Er benennt in diesem Zusammenhang 

sieben Missverständnisse oder Trugschlüsse in Bezug auf Kultur(begriffe). Fünf davon, 

nämlich „[the] static view of culture“(Parekh 2000:77), „[the] positivist, historicist, or 

end-of-history fallacy“ (ebd.),  der Trugschlusses von Kultur als „self constained units“ 

(ebd.), „the fallacy of distinctness“ (ebd.) und „the fallacy of cultural determinism“ 

(Parekh 2000:78) sind besonders für die Ergebnisse meiner Feldforschung relevant
80

. 

Denn auch die Begriffsbedeutungen von Kultur im Feld von Asylverhandlungen weisen 

Tendenzen in ähnliche Richtungen auf. 

Es ist festzustellen, dass RichterInnen bei geschilderten Wahrnehmungen von Gender und 

Kultur in manchen Fällen auf verschiedene, sich überlappende Kategorien zurückgreifen.  

Diese Kategorien (Wildt 2010) setzen sich zwar teilweise aus Erfahrungswerten 

zusammen, bilden aber zugleich Orientierungsrichtlinien für nachfolgende 

Entscheidungen. Kulturelle Gendervorstellungen eröffnen Interpretationsmöglichkeiten, 

die Auslegungen gewisser Situationen vor Gericht und das Verhalten unterschiedlicher 

Frauen und Männer auf eine kulturalisierte Ebene verschieben. Dadurch werden 

Erklärungsmodelle geschaffen, die Handlungsmöglichkeiten klar definierten Kulturen 

zuschreiben und aus dieser Begründung heraus eine bestimmte Reaktion auf gewisse 

Situationen rechtfertigen.  

„…law is also a field for the material production and reproduction of identities and 

representations. (…) law and culture are not exterior to each other.” (Spijkerboer 1999:9) 

Solche Erklärungsmodelle, die dem Zusammenhang von Gender und Kultur übermäßigen 

Nachdruck verleihen, schaffen klare gedankliche Raster, in die bestimmte 

Verhaltensweisen/Personen einzuordnen sind, und bedienen sich damit eines Gender- und 

Kulturbegriffs, der sehr eingegrenzt und statisch ist. Gender dient auf diese Weise in 

                                                 
80

 Siehe unten. 



 91   

 

vielen Fällen als Fläche, auf der Unterschiede nicht nur wahrgenommen, sondern auch 

festgemacht werden. Zusätzlich können solche Kategorisierungen die Basis für 

Missverständnisse bilden, die nicht nur aufgrund sprachlicher Verständnisprobleme 

schwierig zu klären sind. Dieser Analysepunkt geht in eine Richtung, die Parekh als 

„static view of culture“ (Parekh 200:77) oder als „positivist, historicist, or end-of-history 

fallacy“ beschreibt.  

Auch Freedman bezieht sich in ihrem Artikel (Freedman 2008a) auf diesen Aspekt, wenn 

sie beschreibt, wie die Frage des Geschlechts in Asylfragen mit oft statisch gedachten 

kulturellen Zuschreibungen in Verbindung steht. Genauer bezieht sich Freedman 

(Freedman 2008a) hier auf die den beiden als gegensätzlich gedachten Geschlechtern 

„Mann“ und „Frau“ zugeschriebenen Eigenschaften von öffentlich und privat. In diesem 

Kontext beschreibt sie folgendes:  

„This means that issues such as the threat of forced marriage, or of female genital 

mutilation, for example, are often not considered seriously as grounds for granting of 

asylum, or may be assigned to „cultural differences‟ which are part of the order of things. 

This „normalization‟ of persecutions against women as a form of cultural difference feeds 

into the debates over the possibility of defining universal women‟s rights.” (Freedman 

2008a:159p.) 

 

Die von Freedman angesprochenen Normalisierungen zeigen sich in einem etwas 

anderen Zusammenhang auch in einer Interviewpassage, in der es um die 

Unterdrückung von Frauen im Zusammenhang mit einem bestimmten Herkunftsland 

geht. Das folgende Zitat war Antwort auf die Frage, wie die Richterin persönlich mit 

Situationen in Verhandlungen umgehen, in denen Frauen abgewertet werden: 

 

„Zu Beginn, am Beginn wie ich angefangen hab´, hat es mich maßlos aufgeregt, 

jetzt hab´ ich mich damit abgefunden, man kann’s nicht ändern, das heißt, ich muss 

Sachen zur Kenntnis nehmen.“ (Int04:4:153-155) 

Passend dazu sind die von Clifford (1988), wie folgt, gestellten Fragen:  

„But doesn‟t the adversary system for producing recordable facts and durable judgments 

assume a mediating culture surrounding its theatrical confrontations? What if this shared 

culture and its common sense assumptions are precisely what is at issue in the 

proceedings?” (Clifford 1988:329) 

Bei der Beurteilung von Fluchtgründen und Fluchterzählungen durch AsylrichterInnen 

wurden in den Interviews kulturelle Aspekte verschiedener Fluchtgründe beschrieben. Da 

die Einschätzung kultureller Einflüsse und die Annahmen über kulturell beschriebene 
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Strukturen für Asylentscheidungen oft wesentlich sind, werden RichterInnen durch ihre 

beruflichen Erfahrungen etc. zu „KulturexpertInnen“. Dieses Argument geht in Richtung 

des von Parekh angeführten Trugschlusses von Kultur als „self constained units“ (Parekh 

2000:77) oder „the fallacy of distinctness“ (Parekh 2000:77). Aus dieser Rolle der 

„KulturexpertInnen“ kann aus einer eigentlichen Kultursensibilität eine Überbetonung 

kultureller Einflüsse als bestimmende Faktoren entstehen. Parekh beschreibt dies als „the 

fallacy of cultural determinism“ (Parekh 2000:78). In den Kapiteln dieser Arbeit wird 

auch sichtbar, dass sich Einschätzungen von Fluchterzählungen und Asylvorbringen in 

einigen Fällen verstärkt am persönlichen Empathie- und Vorstellungsvermögen der 

RichterInnen orientieren. 

Trotz mancher Gemeinsamkeiten, Interpretationsschemata etc. betreffend, ist der Begriff 

einer „Gerichtskultur“ am Asylgerichtshof zu stark und würde in seiner 

Verallgemeinerung wenig Platz für Gegenstrategien und engagierte Bemühungen der 

RichterInnen lassen. Während im folgenden Unterkapitel eine mögliche „culture of 

disbelief“ (Rousseau et.al.2002:66) am Asylgerichtshof diskutiert wird, kommen 

zusätzlich persönliche Ebenen der RichterInnen zum Vorschein. 

5.4.2 A Culture of disbelief? Lügen und belogen werden 

„Ah, ich unterstelle niemandem gerne eine Lüge in dem Sinn, aber es gibt natürlich 

sehr viele Bereiche, wo man einfach einmal einen Fluchtgrund, den einer wirklich 

hatte, sozusagen andere machen sich diesen Fluchtgrund für sich selber. Und da 

muss man halt dann herausfinden, ist das jetzt was, was ihn selber betrifft, oder ob 

ihm der Schlepper diese Geschichte erzählt hat, weil das ist grad die Geschichte, 

wo man am besten Schutz bekommt (...). Also, das ist ein sehr schwieriger Bereich, 

also, hf!“ (Int08:18:846-852) 

Die Feststellung von Glaubwürdigkeiten steht nicht ausschließlich im Zusammenhang 

damit, was im Feld als „Kultur“ der Asylwerbenden wahrgenommen wird, denn auch die 

eigene kulturelle Ebene der RichterInnen beeinflusst Glaubwürdigkeitsfeststellungen in 

ihren Werten und Interpretationsmöglichkeiten. 

Wie auch Rousseau und Foxen (2006) in ihrem Artikel zum Thema von „wahren” und 

„unwahren” Fluchterzählungen beschreiben, laufen Erzählungen von Fluchtgründen auf 

verschiedene Weise leicht Gefahr, als „unwahr“ eingestuft zu werden.  
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„... il est le doute que suscite la complexité de l´expérience dans chacune des histoires des 

réfugiés, que ce soit à cause d´un air de déjà-vu, de répétition ou au contraire à cause de 

l´extrême singularité d´une histoire.” (Rousseau et. al 2006:507) 
81

 

So auch in einem Interviewausschnitt: 

„Man muss halt, also, es gibt verschiedene Zugänge. Manche Richter, was er in 

seiner Unabhängigkeit auch tun darf, er geht eher davon aus, naja, das sind eher 

nur die erfundenen Geschichten und der andere hat halt einen anderen Zugang und 

sagt, naja, ich horch mir auf jeden Fall jeden individuell einmal an und dann 

beurteil´ ich das. Aber ich denke es wird so fifty:fifty sein (lacht), vom Prozentsatz 

her. Und ob dann immer der Richtige, ob er dann immer dem Richtigen glaubt und 

dem, dem Falschen nicht glaubt, also das mag dahingestellt sein, weil wir sind alle 

nur Menschen und wir können nur aufgrund eines bestimmten Umfeldes eigentlich 

dann entscheiden.“ (Int08:18p:852-863) 

Das (nicht immer bewusste) Ausschmücken und das Erfinden von Fluchtgründen, in 

vielen Asylkontexten als Lügen wahrgenommen, ist auch in seinen verschiedenen 

moralischen und kulturellen Kontexten zu sehen. So haben einige InterviewpartnerInnen 

angegeben, sich bei ihrer Arbeit selbst daran zu erinnern, dass es nicht darum gehe 

„belogen zu werden“ auf einer zwischenmenschlichen Ebene. Daher seien die durch 

dieses Gefühl aufkommenden Emotionen zu unterdrücken.   

„Man sollte Lügen nie persönlich nehmen, das ist ganz wichtig, der lügt ja nicht 

mich an, der lügt jetzt, weil er glaubt, es ist gut für ihn, oder weil er einen Vorteil 

haben will.“ (Interview 03:11) 

Interessant ist, wie die RichterInnen erklären, wie sie in manchen Fällen aufkommenden 

eigenen Emotionen wie Wut, Frustration, oder einem Gefühl des für Dumm-Gehalten-

Werdens  zu begegnen versuchen und diese Erklärungen wiederum mit bei 

Verhandlungen gewonnenen Eindrücken vergleichen. Schon die Wortwahl „anlügen“ 

betont eine persönliche Ebene. Mit diesem Aspekt beschäftigen sich auch Rousseau und 

Foxen (2006), die in Bezug auf den Umgang mit „unwahren“ Geschichten auf 
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 Da jedeR RichterIn grundsätzlich für einen bestimmten Länderberreich zuständig ist, kann das 

Verhandeln von mehreren oft ähnlichen Fällen gegebenenfalls zu falschen Vorannahmen führen, die nicht 

unreflektiert bleiben sollten. Dieses Risikos waren sich dennoch einige InterviewpartnerInnen bewusst und 

wiesen auf die Bemühungen hin, „… dass man nicht mit diesem Vorurteil schon in diese Verhandlung 

gehen darf. Weil der, der jetzt da sitzt, kann für die 100 vorher nix.“ (Interview 06:15). Von verschiedenen 

InterviewpartnerInnen wurde daher auch auf ein Abwechseln von Fällen aus verschiedenen Ländern 

hingewiesen, auch um solche voreiligen Schlüsse oder Vorurteile, wenn möglich, zu vermeiden. „Also, ich 

hab´ die meisten in der Kammer, die meisten Länder, was aber nicht so schlecht ist (…), die Abwechslung 

ist schon gut.“ (Interview 06:3).  
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unterschiedliche Reaktionen gestoßen sind: Sie stellen einen angenommenen Mangel an 

Vertrauenswürdigkeit fest. Dieser Teilaspekt findet sich auch in Aussagen von 

RichterInnen wieder und wurde teilweise mit bestimmten Herkunftsländern in 

Verbindung gesetzt: 

„R1: Wenn jetzt z.B. ein tschetschenischer Fall sehr belastend ist, dann wechselt 

man danach zu Georgien. Weil da geht’s... 

R2: Da geht’s um andere Dinge.  

R3: da geht’s dann zum Beispiel mehr darum, Lügennetze aufzuwickeln.“ 

(Informelles Gespräch, Jänner 2011) 

Zudem beobachten Rousseau und Foxen (2006) eine gewisse Ungeduld und Frustration 

im Umgang mit solchen Fällen. Dies ist ein wesentlicher Punkt, der sich sowohl durch die 

durchgeführten Beobachtungen als auch durch die Interviews herauskristallisiert hat. So 

hat ein Interviewpartner z.B. ganz offen darüber gesprochen, dass seine Arbeit manchmal 

auch frustrierend sein kann, und dann erklärt, wie er mit eigenen negativen Emotionen 

umzugehen gelernt hat:  

„Man hat Emotionen, also zumindest ich behaupte das für mich, und ich gebe das 

auch zu für mich, nur sollten die negativ sein, und, ich versuch´ ja möglichst 

objektiv zu sein, und ich sag, es ist unfair negativ, dann leg ich den Akt zur Seite, 

nämlich möglichst lang (…) [ich versuche ihn erst, Anm. K.B.], sagen wir nach zwei, 

drei Monaten wieder anzusehen. Ich hab genug andere [Fälle, Anm. K.B.] zu 

erledigen und in der Zwischenzeit vergisst man, was sich ereignet hat und man hat 

dann nur noch das Protokoll vor sich, kann sich dann natürlich schon noch an die 

Verhandlung erinnern, aber selbst Fälle, wo man dann ganz massiv belogen wurde, 

da steht man dann Gott sei Dank drüber.“ (Int.05:5:230-238) 

Aus diesem Zitat, das nur ein Teil einer Antwort ist, werden verschiedene Aspekte 

ersichtlich. Einerseits werden Strategien entwickelt, mit eigenen Emotionen umzugehen. 

Es gibt eine Reflexion über das Auftauchen dieser Emotionen im Zusammenhang mit 

einem Gerechtigkeitsbegriff und dem Anspruch, möglichst objektiv zu bleiben. 

Andererseits fällt der zweite Teil des Zitats vor allem durch den Punkt des „ganz massiv 

Belogen-Werdens“ auf. Dieses „Belogen-Werden“ steht nicht nur mit den Emotionen der 

RichterInnen in Verbindung, sondern kann an sich als Teil bestimmter kultureller und 

gesellschaftlicher Wertevorstellungen gelesen werden. Teil dieser Werte ist es, dass es 

eine Unsitte ist zu lügen, dies wird schon kleinen Kindern vermittelt. In 

Asylverhandlungen kommt diese internalisierte Werthaltung durch das Aufkommen von 

eigenen Emotionen in diesem Zusammenhang wieder zum Vorschein. Eine 
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diesbezügliche Reflexion der RichterInnen gibt es, jedoch wurden in manchen 

Verhandlungen sehr energische Reaktionen auf das „Belogen-Werden“ beobachtet. So 

wurde z.B. ein Richter laut, als es um die Feststellung der Identität eines Asylwerbenden 

ging, die anscheinend nicht richtig angegeben wurde:  

„Sagen Sie, halten Sie mich für total vertrottelt? Entschuldigen Sie diesen 

Ausbruch. Glauben Sie wirklich, das hat mir wirklich irgendeine Nachbarin 

gesagt? Das hat mir nicht irgendeine Nachbarin gesagt, sondern Interpol. Für mich 

steht fest, dass Sie PP sind, geboren X.X.1976.“ (Beobachtung, März 2011)  

Man kann darauf schließen, dass es bereits einen Reflexionsprozess gibt, dieses 

Hinterfragen aber noch nicht vollständig in der Praxis angekommen ist. Das zeigen auch 

andere Beispiele, die eine andere Handlungsstrategie erkennen lassen. In manchen 

Verhandlungen konnten ironische Kommentare von Seiten der RichterInnen beobachtet 

werden, die als Reaktion darauf waren, „belogen zu werden“. Sie können als Hinweise 

und Markierungen der im Gerichtssaal bestehenden Hierarchien gesehen werden. 

Beispielsweise kommentierte ein Richter in einer Verhandlung die Aussage eines 

Asylwerbenden, „er müsse nachdenken“, mit den Worten:  

„Tun Sie das, dazu sind Sie hier und außerdem hatten Sie jetzt einige Jahre Zeit 

nachzudenken!“ (Beobachtung, März 2011) 

Dass dieser Kommentar bei einer (politischen) Situation, die Asylsuchende jahrelang 

ohne Arbeitsgenehmigung etc. in mangelhaften Unterkünften dazu zwingt, auf einen 

Bescheid zu warten, an dieser Stelle mehr als ironisch ist, muss nicht weiter ausgeführt 

werden. Ein Interviewpartner meinte zu diesem Punkt im Zuge der Beschreibung seines 

Verhandlungsstils:  

„Und ich versuch´ auch immer wieder so ein bissl zu piesacken, ja, zu provozieren, 

sag´ ich auch oft. Ahm, man muss a bissl aufpassen, dass man eben nicht zu 

sarkastisch wird oder zu ironisch oder was auch immer, ich nehme mich dann eh an 

der Nase oft, aber man versucht ein bissl auch einmal härter zu sein.“ 

(Int05:33:1562-1565) 

Dieses Zitat verdeutlicht eine schmale Grenze zwischen „intensiver Befragung“ (vgl. 

Int05:38) und klaren Äußerungen einer eigenen Frustration und damit zusätzlich eines 

pointierten Hinweisens auf im Gerichtssaal vorhandene Hierarchien und hierarchische 

Konzeptionen. Rousseau et al. (2002) beschreiben u.a. Ironie als eine Form des 

Ausweichens vor tragischen Erzählungen: „Trivializing horrific events is another form of 
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avoidance that often manifests itself as cynicism.“ (Rousseau et al.2002:59). Sie 

beschreiben weiterführend solche ironischen Kommentare als Reaktion auf emotionalen 

Stress, den Fluchterzählungen hervorrufen können, und als Unvermögen, damit 

umzugehen:  

„These responses show a very strong emotional reaction, a lack of empathy, and an 

association of the victim with the aggressor, all symptoms of an inability to cope with the 

emotional stress created by the hearing.“ (Rousseau et al. 2002:59p.) 

Es ergibt sich die Frage, was durch solche Bemerkungen in Verhandlungen passiert. Zum 

einen beeinflussen sie das Klima der Verhandlung und damit auch das Asylvorbringen, 

zum anderen wird durch ironische Bemerkungen eine zusätzliche, antiempathische  

Distanz zwischen RichterInnen und Asylwerbenden geschaffen. Durch solche 

„Verhandlungsstile“ ergeben sich verschiedene Gefahren: Erstens besteht die Gefahr 

einer weiteren Diskriminierung und Einschüchterung der Asylwerbenden mit dem Risiko 

einer (Re-)Traumatisierung. Zweitens können alle an der Verhandlung beteiligten 

Personen auf die schon genannte Beeinflussung des Verhandlungsklimas reagieren. 

Dadurch können drittens Konflikte entstehen, die bewusst oder unbewusst die 

Entscheidung beeinflussen können.  

„Sometimes interpersonal conflicts between the actors (…) turn into an open fight for 

control and power over the hearing, to the detriment of the decision, which is put at stake 

by the fight.“ (Rousseau et al. 2002:60) 

Zudem werden solche Verhandlungen einem prozeduralen Gerechtigkeitsbegriff
82

, der 

allen Asylwerbenden das gleiche Recht auf eine faire (und daher nicht negativ 

beeinflusste) Verhandlung zugesteht, nicht gerecht. 

Von verschiedenen InterviewpartnerInnen wurde jedoch betont, dass es große 

Bemühungen gebe, eigene Emotionen zurückzuhalten, dies aber nicht so einfach sei:  

„… Aber ansonsten versucht man eine möglichst angenehme Situation in der 

Verhandlung zu schaffen und versucht auch eigene Emotionen, was einem auch 

nicht immer gelingt, hinten anzuhalten, wenn man sozusagen Antworten kriegt, die 

offensichtlich nicht stimmen können, weil andere Berichte da sind, andere 

Zeugenaussagen da sind. Dass man da dann noch sachlich so sagt, na, wir fragen 

nicht weiter ohne dass man selber sich dann in eine Emotion hineinsteigert.“  

(Int08:15p:715-720) 
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 „Procedural fairness“ (Coffey 2003:384). 



 97   

 

Von manchen RichterInnen wird aber auf emotionaler Ebene eine Distanz geschaffen, 

indem betont wird, dass auf Emotionen von Asylwerbenden einfach nicht eingegangen 

werden könne, um eigene Emotionen zu vermeiden und um sich selbst dadurch nicht zu 

sehr beeinflussen zu lassen: 

„Was man nicht machen kann als Richter ist, sich auf die emotionale Ebene der 

Asylwerber zu begeben. Wenn man sich auf die emotionale Ebene der Asylwerber 

begibt, dann hat man verloren.“ (Informelles Gespräch, Jänner 2011) 

Das angeführte Zitat zeigt Zusammenhänge zwischen Emotionen Asylwerbender und 

Emotionen der RichterInnen, bzw. die Vermeidung und Konnotation dieser. RichterInnen 

werden durch eigene kulturelle Vorstellungen und Werte beeinflusst und bewegen sich in 

verschiedenen (politischen) Diskursen. Jedoch führt diese These nicht zu der Aussage, 

dass gewisse Interpretations- und Handlungsarten dadurch vorgegeben und unumgänglich 

sind.  Vielmehr haben manche RichterInnen auch bewusste Vermeidungsstrategien 

sichtbar gemacht, die bestimmte Diskurse thematisieren und eine Einordnung in diese 

bewusst umgehen wollen. So meinte eine Interviewpartnerin im Gespräch über 

verschiedene Verhandlungsstile und Glaubwürdigkeitskriterien: 

„Ja, ja, wenn Afrikaner nach rechts schauen und nach links schauen, dann lügen 

sie, also da gibt’s ja, hm, also ich halt´ überhaupt nix davon. Also ich möcht´ 

wirklich, das geht natürlich nicht, vorurteilsfrei entscheiden, einfach. (…) ich les´ 

da auch Bücher dazu, da heißt’s z.B., wenn ein Nigerianer lächelt, oder z.B. da 

steht dann oft im Protokoll: »Asylwerber lächelt«. Also, aufgrund dessen ist von 

einer Unglaubwürdigkeit auszugehen. Dann hab´ ich einen jungen Burschen mal 

gehabt, der war sowas von freundlich einfach, der hat niemanden auslachen 

wollen, sondern, genau da steht dann »einvernehmende Beamtin wird ausgelacht«. 

Der hat net ausgelacht, der war einfach extrem freundlich irgendwie. Also, ich 

mein´, da war von Auslachen keine Rede (…). Also, das bin ich mir jetzt einfach 

selbst schuldig, dass ich nicht so in diese Beamtenstruktur reinfall´ 

irgendwie.“(Int02:18:825-835) 

Dieselbe Interviewpartnerin macht gleichzeitig klar, dass sie sich mancher politischer 

Diskurse bewusst ist und sie sich selbst nicht als Teil dieser verstehen will: 

„Das ist etwas, was ich wirklich jetzt, ich bin eh nicht so glücklich in der Situation, 

grad auch von der Gesellschaft und so weiter wird man doch ein bissl geächtet, da 

sollte man sich wirklich. Also, ich möchte´ mich nicht dran halten. Also, da ist, das 

ist nicht mein Verständnis von sowas. Ich mein´, ich hab jetzt eh, ich bin jetzt eh 

schon in einem Korsett.“ (Int02:18:839-842) 
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Sowie Rousseau und Foxen (2006) „unwahre Geschichten“ als womöglich einzige 

Immigrationsmöglichkeit in gewisse Länder beschreiben, entlarven sie zugleich die 

Konstruktion von lügenden Asylwerbenden als systemerhaltendes Element:  

„La construction du réfugié comme menteur permet au pouvoir de rester conforme à ses 

principes [des pays plus développés, Anm. K.B.]: limiter l´accès à son territoire sans 

remettre en question les valeurs fondamentales qui soutiennent sa légitimité démocratique 

et sa participation aux accords internationaux.“ (Rousseau et al. 2006:507) 

Letztlich beschreiben manche RichterInnen eine gewisse Faszination, die von als 

„besonders fantasievoll“ wahrgenommenen Geschichten ausgeht, wobei es als besondere 

Herausforderung gilt, unwahre Asylvorbringen aufzudecken. So wurden auch in manchen 

informellen Gesprächen die Länderzuständigkeiten anderer RichterInnen als besonders 

spannend beschrieben
83

:  

„Ja, also, ich habe mir erzählen lassen, Iran soll so interessant sein zu verhandeln, 

weil die sind so, weil die so Geschichten erzählen, die sind so gut, da kann man 

denen gar nicht nachweisen, dass es gelogen ist, ja. Und so was würd´ mich auch 

interessieren.“ (Int06:10:443-445) 

Diese Rolle des Aufdeckens, der Wunsch, die Wahrheit ans Licht zu bringen, enthüllt 

politische Diskurse, die durch eine Art „culture of disbelief“' (Rousseau et.al.2002:66) die 

Vormachtstellung Österreichs als eines von mehreren wohlhabenden westlichen Ländern 

verteidigen. Wie unten jedoch argumentiert wird, ist der Begriff „culture“ in diesem 

Zusammenhang eher irreführend.  

Da es ein wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit ist aufzuzeigen, welche Verbindungen es 

zu verschiedenen Annahmen in Bezug auf unterschiedliche Kulturen gibt, war es mein 

Anliegen, in diesem Kapitel sichtbar zu machen, dass auch Interpretationen selbst eine 

gewisse  kulturelle Positioniertheit vorweisen. Zusätzlich wurden Wege sichtbar, diese 

Positioniertheiten zu bestärken bzw. wurden Versuche erkennbar, sie so gut als möglich 

zu umgehen. Dieses Kapitel bespricht kulturelle Konnotationen von „Lügen“ und 

„Belogen-Werden“ und damit zu einem gewissen Teil auch die kulturelle Relativität 

dieser Aspekte. 
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 Von manchen InterviewpartnerInnen wurde betont, wie wichtig es wäre, Abwechslung (was die Länder 

der Asylwerbenden betrifft) zu haben. Auch Rousseau und Foxen (2010) kommen in Kanada zu einem 

ähnlichen Teilergebnis: „Boredom was reported as a very common experience (…). The repetition in many 

refugees` stories may in part stem from shared conditions in the country of origin and from the relative lack 

of imagination of humans in the field of violence and cruelty.“ (Rousseau/Foxen 2010:78).  
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Obwohl in dieser Arbeit argumentiert wird, dass ein Begriff einer eigenen „Kultur“ am 

Asylgerichtshof zu stark gefasst ist, so lassen sich doch gewisse Tendenzen in Richtung 

einer „culture of disbelief“ (Rousseau et.al.2002:66) erkennen. Grundsätzlich jedoch von 

einer solchen zu sprechen, würde den unterschiedlichen Bemühungen der RichterInnen, 

solche und ähnliche Diskurse zu umgehen, nur wenig Rechnung tragen. Viel wesentlicher 

ist es, in dieser Arbeit Überschneidungen der Wahrnehmungen von Kultur und 

Geschlecht zu besprechen, die in einer stark hierarchisierten Situation entstehen. In 

diesem Feld sind daher auch verschiedene symbolische Kapitalformen relevant, auf eine 

davon wird im folgenden Unterkapitel genauer eingegangen. 

5.4.3 Der Talar als symbolisches Kapital 

Auf einer weiteren theoretischen Ebene zeigt sich, um es mit Bourdieus Worten zu 

beschreiben, im Habitus der RichterInnen die Wirkung symbolischer Herrschaft(en):  

„Ihre Wirkung entfaltet die symbolische Herrschaft (sei sie die einer Ethnie, des 

Geschlechts, der Kultur, der Sprache usf.) nicht in der reinen Logik des erkennenden 

Bewusstseins, sondern durch die Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Handlungsschemata, 

die für die Habitus konstitutiv sind und die diesseits von Willenskontrolle und bewußter 

Entscheidung eine sich selbst zutiefst dunkle Erkenntnisbeziehung begründen.“ (Bourdieu 

2005a:70)  

Man kann aus dieser Sicht symbolische Herrschaft aus den Handlungs- sowie 

Bewertungs- und Wahrnehmungsschemata der RichterInnen lesen, ohne diesen 

RichterInnen gewisse Handlungsalternativen abzusprechen. Habitus ist also, wie oben 

beschrieben, nicht nur durch Gender markiert, was u.a. auch in der Anwendung der 

Sprache ersichtlich wird, sondern spiegelt in seinen Handlungsmöglichkeiten auch die 

symbolische Herrschaft des Staates wider. Zusätzlich ergeben sich, wie im folgenden 

Kapitel beschrieben, aus der symbolischen Herrschaft, die ebenfalls kulturelle Prägungen 

aufweist, bestimmte Wahrnehmungs- und Interpretationsschemata. Diese wiederum 

machen via daraus gebildeter „Verstandskategorien“ (Bourdieu 2005:14) Unterschiede 

über gewisse Einordnungsmuster erklärbar. Im Falle der AsylrichterInnen bilden diese 

„Verstandskategorien“ Entscheidungsrichtlinien, die durch die Entscheidung wiederum 

das System aufrecht erhalten, aus dem diese Kategorien zu einem Teil entstammen.  

Bourdieu (2005b) beschreibt, wie Hierarchien über bestimmte Kapitalformen 

beziehungsweise deren Akkumulation hergestellt und aufrechterhalten werden. Auch in 

Asylverhandlungen werden verschiedene Kapitalformen bewusst oder unbewusst 
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eingesetzt. Eine Form des symbolischen Kapitals ist der Talar, der von manchen 

RichterInnen bewusst getragen und von anderen bewusst nicht getragen wird. Diese 

beiden Strategien, die durch die Feldforschung ersichtlich geworden sind, beschreiben 

Positionen im Handlungsfeld der RichterInnen. Folgendes Zitat aus einem informellen 

Gespräch mit einer Richterin zeigt, dass das Tragen des Talars für sie auf verschiedenen 

Ebenen „praktisch“ sein kann: 

„Der Talar ist praktisch, weil der hat so große Taschen. Da habe ich alles drinnen. 

Etwas für die Kinder, wenn Kinder dabei sind, Taschentücher, wenn jemand weint, 

natürlich, einen Marker und Post-its. Ja und natürlich, da haben wir eh schon 

gesprochen, bei den Männern ist es praktisch, wenn da so einer da sitzt, so ein 

Macho, dann hilft das für ein bisschen Respekt.“ (Informelles Gespräch, Juli 2011) 

Grundsätzlich ist der Talar in vielen Fällen ein Symbol für Autorität: 

 „Ich glaub´, aufgrund meiner beruflichen Praxis trau´ ich mir, sagen zu können, 

dass ich Autorität genug hab´, dass ich a in der Badehose verhandeln kann, wenn´s 

sein muss. Also die Leut´ würden zwar jetzt vielleicht eigenartig dreinschauen, aber 

wer der Richter ist und wer der Saaldiener, das ist schon klar, ja.“ (Int09:6:272-

275) 

Aus diesem Grund wird das Tragen des Talars von manchen RichterInnen in manchen 

Fällen gezielt gewählt: 

„Also, wir haben den Talar jetzt zwei Mal angehabt, einmal bei einer Asylwerberin, 

die offensichtlich wirklich, die war psychisch beeinträchtigt und hat im Prinzip ein 

Problem gehabt mit dem Umgang mit Menschen (…). Und da haben wir uns 

gedacht, da bauen wir trotzdem eine gewisse Gesprächsszenerie auf, um sie 

abzuhalten von gewissen Übergriffen.“ (Int09:7:295-299) 

Diese Autorität muss aber nicht immer automatisch positiv besetzt sein und kann daher 

auch aus diesem Grund umgangen werden: 

„ (…) hinsichtlich des Talars, die Überlegungen, die ich und mein Partner, wir sind 

im Zweiersenat, angestellt haben, wir vertreten hier die staatliche Autorität, wir 

sitzen auf  einem Richtertisch, wir haben den Bundesadler im Hintergrund und der 

Bundespräsident hängt a irgendwo, also ich denk mir, das ist staatliche Symbolik 

genug. Ich will Leute nicht mit einem Talar verschrecken, die vor staatlicher 

Gewalt geflüchtet sind. Also ich will jetzt nicht von vornherein eine Barriere 

aufbauen durch meinen Talar, der, der mich im Übrigen eher als Bestatter ausweist 

als als Richter. Also das ist furchtbar, dieses Kapperl auch. Wobei es ja wirklich 

Diskussionen auch in der Justiz gibt, dieses Kapperl abzuschaffen, weil das ja 

wirklich Bestatterkapperl sind, im Prinzip. Also, das machma net, verpflichtet wär´ 
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ich, glaub´ ich, dazu, es zu tragen,  aber es interessiert niemanden da.“ 

(Int09:6p:286-295) 

Wobei in manchen Situationen eine gewisse Kleiderordnung auch bewusst eingehalten 

wird: 

„Ich hab´ lang den Orient verhandelt, also ich verhandel, hab´ im Hemd auch 

verhandelt und in der Jeans und hab´ da gesehen, dass der Orientale [sic!] an einem 

Richter a gewisse optische Erscheinung auch voraussetzt, ja. Ich tu dem nix Gutes, 

wenn ich eine Sprache in einer Bekleidung führe, die der nicht versteht. Also, wenn 

ich eine Verhandlung mit Orientalen führe, muss ich mich gescheit anziehen, da 

brauch´ ich a Sakko und eine Krawatte, ja. Weil das erwartet er von einem 

orientalischen Richter im Iran (…), der hat a Krawatte an, oder zumindestens ein 

Sakko an. Und um die Leute nicht zu verwirren, hab´ ich nach einigen Jahren mich 

halbwegs so zu bekleiden angefangen, wie er erwartet, dass ein Richter ausschaut, 

wie er´s gewohnt ist.“ (Int09:6:275-283) 

Interessant ist in beiden Zitaten die Betonung der Erwartungshaltung Asylwerbender: 

„Also ich denk´ mir, es haben sich ganz viele Orientalen [sic!] einfach a Sakko und 

a Krawatte angezogen, weil das der Würde des Gerichtes entspricht und denk´ ich 

mir, da kann ich mich nicht im Ruderleiberl hinsetzen, das ist beleidigend für ihn. 

Also hab´ i da meine Bekleidung grundsätzlich verändert.“ (Int09:6:283-286) 

Die Zitate zeigen zusätzlich einen kreativen Umgang mit symbolischen Kapitalformen. 

Es erklärt die unterschiedlichen Symboliken, für welche der Talar verwendet werden 

kann und beschreibt zugleich verschiedene Positionen/Strategien in einem Handlungsfeld, 

die durch die jeweilige Verhandlungssituation in ihrer Interpretation bestimmt werden. 

Das heißt, RichterInnen interpretieren eine Verhandlungssituation, ordnen diese in 

bestimmte Kategorien ein und definieren dann über die Symbolik des Talars ihre 

Position(iertheit).  Oder mit Bourdieu: 

„… die Strategien der Akteure sind abhängig von ihrer Position im Feld, das heißt in der 

Distribution des spezifischen Kapitals, und von ihrer Wahrnehmung des Feldes, das heißt, 

von ihrer Sicht auf das Feld als der Sicht, die sie von einem bestimmten Punkt im Feld aus 

haben.“ (Bourdieu 1998:132).  

Mit diesem theoretischen Ansatz können Positionen und Positioniertheiten im Feld der 

Asylverfahren sichtbar gemacht werden, die auch von Gender und Gender-

Wahrnehmungen geprägt sind. 
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6. Positionierung  und Reflexion der Diplomarbeit 

Als ich mich als Studentin der Kultur- und Sozialanthropologie vorstelle,  

fragt mich der Sachverständige,  

ob die Menschen denn wirklich von den Affen abstammen  

und ob es denn den Neandertaler wirklich gegeben hätte.  

(Auszug aus dem Feldforschungstagebuch) 

Diese Einschätzung eines Sachverständigen während eines informellen Gesprächs in 

einem der Warteräume wirft weniger die Frage nach dem Neandertaler auf, als die 

Fragen, welcher Beitrag aus anthropologischer Sicht zu diesem Thema geleistet werden 

kann und wo der Beitrag dieser Arbeit liegt. Diesen Fragen widmet sich dieses Kapitel. 

6.1 Ein anthropologischer Beitrag? 

Als Teil der Positionierung im Feld tut sich die Frage auf, welchen Beitrag 

AnthropologInnen am Asylgerichtshof leisten können. In manchen Ländern wie 

beispielsweise in Großbritannien werden AnthropologInnen als ExpertInnen zu 

Asylverhandlungen hinzugezogen. Diese ExpertInnenrolle ist jedoch keine einfache. In 

diesem Bereich geht es um Fragen nach der Kultur Asylwerbender und u.a. um Fragen, 

ob dieses oder jenes Verhalten aufgrund des jeweiligen kulturellen Kontexts denkbar oder 

erklärbar ist. Damit geht es in vielen Fällen um die Glaubwürdigkeit Asylwerbender in 

Berücksichtigung verschiedener kultureller Kontexte. AnthropologInnen finden sich in 

solchen Fällen in der schwierigen Situation, feststellen zu müssen, was in einem 

bestimmten Länder- oder kulturellen Kontext „üblich“ ist und ob es sich um eine 

Ausnahme oder Abweichung von dieser Norm handelt. 

Andererseits kann durch eine anthropologische Perspektive ein Qualitätsmaßstab 

eingeführt werden, der Limitierungen von Entscheidungsrichtlinien durch den eigenen 

kulturellen Rahmen aufzeigt:  

„…the aims of neutrality and objectivity are themselves cultural constructs which, 

ironically, are severely compromised by the numerous errors of cultural interpretation 

occurring at various levels within refugee hearings.” (Rousseau et.al.:2002:52) 

AnthropologInnen können Stereotypen sichtbar machen und sie dadurch für eine gezielte 

Reflexion zur Verfügung stellen. Sie können zu einem anderen Verständnis von 

Kultur(en) beitragen und Grundannahmen der RichterInnen diesbezüglich in Frage 
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stellen. Wie Rousseau et al. am Beispiel Kanadas beschreiben, entspringt die eigene 

Logik der RichterInnen dem eigenen Kontextwissen, das u.a. auch kulturell geprägt ist: 

 “Misinterpretations of other cultural norms are based, on the one hand, on assumptions of a 

universal Canadian cultural „logic`, and on the other on simplistic notions of stereotypes 

regarding other cultures.” (Rousseau et.al 2002:62) 

Aus dieser Sicht kommt AnthropologInnen die Aufgabe zu, Unterschiede aufzuzeigen 

und denkbar zu machen, ohne damit gleichzeitig die Glaubwürdigkeit von 

Fluchtvorbringen in Frage zu stellen.  

Wildt greift ein weiteres Argument auf, das aus anthropologischer Sicht unter dem 

Stichwort der „differences within“ diskutiert wurde/wird und für diese Arbeit nicht 

unwesentlich ist.  Postkoloniale (bzw. poststrukturalistische) Ansätze führten in der 

Kultur- und Sozialanthropologie u.a. zur Hinterfragung eines theoretischen 

Genderkonzepts, dem „die Frau“ als universelle Kategorie zu Grunde lag.
84

 Wenn Wildt 

sich also auf Frey (2003) bezieht und argumentiert, dass körperliche Merkmale nicht den 

Schluss auf kulturübergreifende Gemeinsamkeiten von „Frauen“ zulassen (vgl. Wildt 

2010:30), so greift sie im Grunde auch auf ein feministisches, anthropologisches 

Argument zurück, das die Frage aufwirft, wo liegen weibliche oder männliche 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Oder um es mit den Worten von Henrietta Moore 

zu formulieren: „What is it, if anything, that we share?“ (Moore 1994:1). Bei Interviews 

und informellen Gesprächen im Feld eröffnete sich in gewissen Kontexten das Gegenteil, 

es wurde nicht davon ausgegangen, dass alle Frauen gleich sind, sondern es kam das 

Argument, dass sich Frauen einer bestimmten Gruppe aufgrund ihrer 

Gruppenzugehörigkeit auf eine bestimmte Art verhalten. Hier ergibt sich für 

AnthropologInnen als ExpertInnen die Aufgabe, Heterogenitäten aufzuzeigen und 

alternative Handlungsmöglichkeiten in verschiedenen als kulturell gedachten Kontexten 

denkbar zu machen. 

Durch solche anthropologische Beiträge kann ein Qualitätsmaßstab gebildet werden, der 

sich an den Verhandlungen und deren Abläufen orientiert und dadurch einer prozeduralen 

Gerechtigkeit zugutekommen würde. 

In einem weiteren Gedankenschritt lässt sich ein Argument gegen eine westliche und 

eurozentristische Vorstellung von Geschlechterverhältnissen (und –trennungen) mit dem 

                                                 
84

 Speziell „Women of Color“ argumentierten gegen eine solche allumfassende Kategorie und betonten die 

wesentlichen „differences within“. 
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oben in Kapitel 2 genannten, aus der Ethnohistorie entlehnten, Argument verbinden. 

Dieses besagt, dass Gerechtigkeit nicht als (bloßer) Begriff, sondern als Verfahren zu 

sehen sei. Aus dieser Verbindung entsteht die Frage, wie kann eine Asylverhandlung, die 

einerseits per se kulturelle Schnittstellen verbinden soll(te) einem solchen Maßstab 

gerecht werden, wenn sie andererseits die (wirtschaftliche) Monopolstellung des 

„Einwanderungslandes“ durch eine Form der Kontrolle von Immigration zu verteidigen 

sucht? 

Ein anthropologischer Beitrag würde seinen Wert in Fortbildungsmaßnahmen, die 

Reflexionen über Handlungsstrategien an kulturellen Schnittstellen anbieten können, 

weiter steigern. So könnte anthropologisches Wissen in die Praxis umgesetzt und genutzt 

werden. Ein Richter gesteht offen: 

„Eigentlich sind wir [AsylrichterInnen, Anm. K.B.] alle völlig unausgebildet für 

diesen Job, wir haben keine ethnologische, keine geschichtliche und keine 

sprachliche Ausbildung für diesen Beruf. Ich kann mich ja nicht einmal mit ihm in 

seiner Sprache unterhalten.“ (Informelles Gespräch,  Jänner 2011) 

Wie dieses Kapitel zeigt, sind in der Kultur- und Sozialanthropologie bereits verschiedene 

Diskurse und Reflexionen über in einer asylrechtlichen Praxis relevante Begriffe und 

Konzepte vorhanden. Dadurch kann die Disziplin durch Ergebnisse einen wertvollen 

Beitrag leisten, der eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Feld durch ihre 

anthropologische Methode gewährleistet. Eine anthropologische Arbeit zu diesem Thema 

kann und soll auch Begriffe und Praktiken reflektieren und in Frage stellen. Es geht um 

Praktiken, die zum Alltag gehören und durch ihre Normalität nicht auf den ersten Blick 

ersichtlich sind.  

6.2 Mein anthropologischer Beitrag 

Die Verhandlung beginnt. „Bitte setzen Sie sich!“- „Und Sie sind die Öffentlichkeit?“.  

Ich bestätige. Besonders wohl fühle ich mich nicht dabei, die Öffentlichkeit zu sein.  

(Das ist eine große Verantwortung.) 

(Auszug aus dem Feldforschungstagebuch) 

 

Gesetzliche Maßnahmen, die Glaubwürdigkeitsannahmen beeinflussen bzw. 

strukturieren, orientierten sich in den letzten Jahren eher an einem Denkmodell, das von 

der Unglaubwürdigkeit ausgeht. Diese Einschränkungen können als Zeichen einer Politik 

gesehen werden, die in Asylsuchenden wandelnde Problempotenziale und nicht Zuflucht 
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suchende Menschen sieht. Wie das Eingangszitat in Kapitel 5.1 zeigt, ist es auch am 

Asylgerichtshof nicht immer so einfach, sich dieser Stimmung zu entziehen. Ein Grund 

dafür sind nicht unbedingt persönliche politische Einstellungen, sondern vor allem auch 

eigene Erfahrungen und eventuelle Enttäuschungen über reelle Zahlen der Anerkennung 

von Asyl. Zweckmäßig wäre es daher, wie Millbank (2009) (in einem anderen 

Länderkontext) vorschlägt, den Begriff der Glaubwürdigkeit diskursiv positiver zu 

besetzen und ihn nicht anstatt des Begriffes der Unglaubwürdigkeit, der „erfundenen 

Geschichte“ oder der „Lüge“ zu verwenden. Der Begriff Glaubwürdigkeit dient in 

solchen Kontexten maximal als Euphemismus, als sprachliche Verschönerung und drückt 

nicht das aus, was eigentlich damit angesprochen wird. Kam Glaubwürdigkeit in 

Interviews oder informellen Gesprächen zur Sprache, wurde oft eigentlich das genaue 

Gegenteil besprochen. Aus dem vorhandenen Datenmaterial macht also der Vorschlag 

Sinn, der, ähnlich wie Millbank (2009) dafür plädiert, den Begriff diskursiv anders zu 

besetzen:  

„… a commitment to high quality decision-making would entail measures that also include 

factors relevant to positive credibility assessment or a neutral approach in the absence of 

contrary evidence.“ (Millbank 2009:24) 

Dieser Vorschlag, zu versuchen, den Begriff diskursiv anders zu besetzen, kann nur durch 

eine persönliche sowie institutionelle Reflexion verwirklicht werden. Das Ziel wäre es 

demgemäß, diese inhaltlich antonymische Verwendung des Begriffes zu reflektieren und 

damit für eine Umgestaltung zu öffnen. 

Aus dieser Position plädiere ich in meiner Arbeit für die mehr Platz für kritische 

Reflexionen und hoffe mit genau dieser Arbeit einen möglichen Zugang dazu geschaffen 

zu haben. Festschreibung von Phänomenen über bestimmte Konstruktionen wie Kultur 

und Gender können leicht passieren, das darf aber keine Ausrede sein, sondern stellt 

einen weiteren Reflexionsgrund dar. Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang 

außerdem auch „law and legal systems are cultural products…“ (Kälin 1986:230). 

Wichtig wäre eine weitere Sensibilisierung im Umgang mit Menschen mit anderen 

kulturellen Hintergründen, gezielte Maßnahmen zum Abbau vorhandener Frustrationen 

und Hilfestellung im Umgang mit eigenen Emotionen zu setzen, auch wenn sich viele 

InterviewpartnerInnen einig darin waren, dass sie persönlich das nicht brauchen würden, 

die KollegInnen aber vielleicht schon. 
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Dazu sind auch Denkanstöße und konstruktive Kritik nötig, die nicht nur von 

KollegInnen (Asylgerichtshof oder auch BAA etc.) kommen können. Als 

EntscheidungsträgerInnen obliegt den RichterInnen des Asylgerichtshofs eine große 

Verantwortung und wie auch Rousseau et al. (2002) abschließend meinen: „Only a 

critical vision that encourages a creative role for each actor in the system as a whole can 

help fulfill this mandate.“ (Rousseau et.al.2002:68).  

Mein anthropologischer Beitrag durch diese Arbeit soll es sein, etwas an die Menschen 

zurückzugeben, die sich Zeit für mich genommen haben, einen Denkanstoß durch faire 

Kritik zu bieten, ohne dabei selbst stereotype Bilder zu produzieren. Um Spijkerboer zu 

zitieren: „Aber schlussendlich kommt es darauf an, die in der flüchtlingsrechtlichen 

Praxis angewandten Vorannahmen über Gender und Ethnizität zu identifizieren und zur 

Diskussion zu stellen.“ (Spijkerboer 1999:258).
85

 

  

                                                 
85

 Zitat aus dem Niederländischen, übersetzt von K.B., Originalzitat: „Maar uiteindelijk komt het er op aan 

om de in de vluchtelingenrechtelijke praktijk gehanteerde vooronderstellingenover gender en etniciteit te 

identificeren en ter discussie te stellen.“ (Spijkerboer 1999:258). 
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7. Resumée 

Zu Beginn dieser Arbeit wird die Frage gestellt, wie Geschlecht von AsylrichterInnen 

wahrgenommen und behandelt wird. Um diese Frage zu beantworten, wird zuerst auf 

Geschlecht in den juristischen Rahmenbedingungen des Feldes eingegangen, daraufhin 

werden die praktischen Anwendungen des Begriffes beleuchtet. Die Ergebnisse dieser Arbeit 

werden in ihren Teilbereichen nun zusammengefasst, bevor eine allgemeine Conclusio den 

Abschluss dieser Arbeit bildet. 

Glaubwürdigkeit 

 

Diese Untersuchung zielt auf die Analyse eines politischen Machtfeldes ab, in dem die 

Glaubwürdigkeit Asylwerbender eine wesentliche Entscheidungsgrundlage ist. Zuerst 

werden Situationen und Erfahrungen beschrieben, in denen gewisse 

Glaubwürdigkeitskriterien für RichterInnen offensichtlich erscheinen. Dann werden 

Situationen besprochen, in denen diese erwähnten Kriterien nicht mehr funktionieren. 

Daraus ergibt sich eine Analyse der Entstehung von Glaubwürdigkeitskriterien. 

Unterschiede zwischen asylrichterlichen Wahrnehmungen von Glaubwürdigkeit und 

Unglaubwürdigkeit machen den hohen Grad an Abhängigkeit von subjektiven 

Einschätzungen deutlich. Interpretationsleistungen der RichterInnen spielen bei der 

Umsetzung des Gesetzes und damit bei Entscheidungen über Asylanträge eine 

wesentliche Rolle. 

Es wird gezeigt, wie „logische“ Handlungsstrategien der RichterInnen Vorbringen von 

Asylwerbenden aus der richterlichen Perspektive als unglaubwürdig darstellen. Das 

Überprüfen der Glaubwürdigkeit von Asylvorbringen durch die Anwendung „schlichten 

Menschenverstandes“ beschreibt, wie Wahrnehmungen einzelner RichterInnen zum 

Glaubwürdigkeitsmaßstab werden. Da Aufgaben der Glaubwürdigkeitsprüfung den 

RichterInnen überlassen sind, ohne dafür entsprechende Hilfestellungen oder Supervision 

zu bekommen, wird in manchen Fällen von RichterInnen schließlich das eigene 

(eurozentrische) Ideal als Orientierungsmaßstab hochgehalten. Damit werden Strukturen 

neu hergestellt, die eine Hegemonie festschreiben. Bei der Thematisierung von 

Glaubwürdigkeit in Interviews oder informellen Gesprächen wurde oft das genaue 

Gegenteil, also Unglaubwürdigkeit bzw. das „Lügen“ Asylwerbender, besprochen. Aus 

dem vorhandenen Datenmaterial argumentiere ich daher ähnlich wie Millbank (2009) 
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dafür, den Begriff diskursiv anders zu besetzen. Ein erster Schritt dafür besteht darin, die 

Verwendung des Begriffs einer Reflexion zugänglich zu machen.  

Die Wahrnehmung von Gender und Kultur 

Der Fokus meiner Feldforschung richtet sich auf asylrichterliche Wahrnehmungen von 

Gender und Kultur. Über bestimmte Wahrnehmungen von Kultur eröffnet sich ein 

Spannungsfeld zwischen bemühter Kultursensibilität und vereinfachten 

Kulturalisierungen.   

Parekh (2002) benennt im Zusammenhang mit dem Verständnis bzw. der Wahrnehmung 

von Kultur unterschiedliche Trugschlüsse, die teilweise auch für meine Arbeit relevant 

sind.  Da die Einschätzung kultureller Einflüsse und die Annahmen über kulturell 

beschriebene Strukturen für Asylentscheidungen oft wesentlich sind, werden 

RichterInnen durch ihre beruflichen Erfahrungen zu „KulturexpertInnen“. Gender dient in 

vielen Fällen als Fläche, auf der Unterschiede nicht nur wahrgenommen, sondern auch 

festgemacht werden. Dieser Analysepunkt geht in eine Richtung, die Parekh als „static 

view of culture“ (Parekh 200:77) oder als „positivist, historicist, or end-of-history 

fallacy“ (Parekh 200:77)  beschreibt. 

Zusätzlich können solche Kategorisierungen die Basis für Missverständnisse bilden, die 

nicht nur aufgrund sprachlicher Verständnisprobleme schwierig zu klären sind. In 

manchen Fällen werden RichterInnen zu „ExpertInnen“, die Asylwerbenden ihre eigene 

Kultur oder damit in Verbindung stehende Gendervorstellungen als „falsch“ oder als 

„Ausrede“ vorhalten. Dieses Argument geht in Richtung des von Parekh angeführten 

Trugschlusses von Kultur als „self constained units“ (Parekh 2000:77) oder „the fallacy of 

distinctness“ (Parekh 2000:77). So werden verschiedene (hierarchisierte) Formen von 

Gender über ihre gedachten kulturellen Merkmale definiert und damit gleichzeitig in 

verschiedenen Diskursen verortet. Dies zeigt, dass manche RichterInnen bezüglich 

Gender und Kultur in manchen Fällen von sehr statischen und vereinfachten Konzepten 

ausgehen. Aus dieser Rolle der „KulturexpertInnen“ kann eine ursprüngliche 

Kultursensibilität zu einer Überbetonung kultureller Einflüsse werden. Parekh beschreibt 

dies als „the fallacy of cultural determinism“ (Parekh 2000:78). 

 Durch meine Feldforschung konnten Stereotypen deutlich gemacht werden, deren 

Herstellung in der Folge untersucht wurde. Es wird die Herstellung von Stereotypen über 

Tabus, also über Dinge die man „bei uns“ nicht macht, beschrieben. Auch 
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Gegenstrategien, die versuchen, statische Zuschreibungen zu vermeiden oder zu 

relativieren, werden erkennbar und sind ein wesentlicher Teil der Ergebnisse dieser 

Arbeit. 

Diese Arbeit kommt weiters zu dem Ergebnis, dass manche Annahmen von 

geschlechtsspezifischen Rollenbildern zur Benachteiligung bestimmter Gruppen beitragen 

können. In manchen Fällen kann die Wahrnehmung einer Genderrolle über eine 

bestimmte Kultur zu einer weiteren Abwertung führen.  

Es  wird deutlich, dass in der Umsetzung von Gesetzen Interpretations- und 

Handlungsspielräume offen bleiben. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass nationale 

und internationale Gesetze nicht genderneutral sind und in ihrer Umsetzung nicht 

automatisch zu Gerechtigkeit führen müssen.  

In meiner Arbeit wird daher nicht nur das klare Wirkungsfeld angesprochen, das 

RichterInnen verschiedenen Geschlechterkonstruktionen im Zusammenhang mit Kultur 

zusprechen, sondern auch engagierten Bemühungen der RichterInnen, bestimmte 

Diskurse zu umgehen, Rechnung getragen. Auf diese Weise werden Interpretationen von 

Gender und Kultur in ihrer Situationsabhängigkeit und ihrer Brüchigkeit beschrieben. 

Wie die Ergebnisse meiner Feldforschung zeigen, kann der Aussage von Herlihy et al. 

zugestimmt werden, dass AslyrichterInnen auf ein bestimmtes “set of „working 

hypotheses„  about the world“ (Herily et al. 2010:257) zurückgreifen, das sich sowohl aus 

juristischem Wissen als auch aus persönlichen Erfahrungen und Interpretationen 

zusammensetzt. Festschreibung von Phänomenen über bestimmte Konstruktionen wie 

Kultur und Gender können leicht passieren, das darf aber keine Ausrede sein, sondern 

stellt einen weiteren Reflexionsgrund dar. Nicht zu vergessen ist in diesem 

Zusammenhang außerdem auch „law and legal systems are cultural products“ (Kälin 

1986:230). 

Krisen im Gerichtssaal  

Connells Ansatz macht Gender für das Feld von Asylverhandlungen zu einer kritischen 

Analysekategorie, die es erlaubt, Verhandlungssituationen zu beleuchten. In verschiedenen 

Gerichtsverhandlungen zeigen sich Verhandlungsstile, die besonders durch ihre Härte 

auffällig sind. Sie zeichnen sich beispielsweise durch die Schärfe ihrer Kommentare und 
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Fragen und durch die Lautstärke ab, in der sie vorgebracht werden. Ein Aufzeigen der 

eigenen übergeordneten Position und (dadurch) Stärke geschieht in vielen Fällen zu einem 

Zeitpunkt der Verhandlung, an dem es zu einer Art Krise kommt. Diese Krise kann durch 

eine Anzahl von Faktoren ausgelöst werden. Wenn RichterInnen beispielsweise das Gefühl 

bekommen, „reingelegt“ zu werden, und dadurch ihre Position in Frage gestellt sehen. In 

solchen Situationen reagieren manche RichterInnen mit emotional aufgeladenen Antworten 

und mit lauterer Stimme. Praktiken der Absicherung bzw. Wiederherstellung der von 

Geschlecht geprägten Hierarchien im Gerichtssaal werden vor allem dann sichtbar, wenn 

männliche Richter mit männlichen Asylwerbern verhandeln. Aus dieser Sichtweise ergibt 

sich die Schlussfolgerung, dass Männlichkeiten immer wieder erneut hergestellt bzw. 

abgesichert werden müssen (vgl. Connell 2005) und daher sowohl Krisen als auch 

Kontrollmechanismen wichtige Analyse- und Theoriefelder eröffnen. Krisensituationen im 

Gerichtssaal stellen nicht nur vorhandene Hierarchien zu einem gewissen Grad infrage, 

sondern verlangen auch verschiedene (soziale) Kompetenzen der RichterInnen. Es kann 

grundsätzlich zwischen einer Distanzierungsstrategie unterschieden werden, die die 

Einhaltung der prozeduralen Gerechtigkeit verfolgt, und einer Distanzierungsstrategie, die 

aus einer gewissen persönlichen Frustration entstehen kann. RichterInnen formulieren nicht 

nur Gendervorstellung bezüglich verschiedener Asylwerbender, sondern sind auch selbst 

TrägerInnen bestimmter Gendereigenschaften.  

Conclusio 

„Ich bin kein Soziologe, ich habe nicht Ethnologie studiert, ich kann mich mit den Leuten 

nicht in ihrer Sprache unterhalten, aber ich bin Wahrnehmungsfachmann. Ich bin 

Wahrnehmungsfachmann, weil das ist mein Job.“(Informelles Gespräch, Oktober 2011). 

Dieses Zitat aus einem informellen Gespräch steht für meine zentralen Ergebnisse. Es 

beschreibt unterschiedliche Anforderungen, die an AsylrichterInnen gestellt werden. 

Zugleich zeigt es Bereiche auf, in denen RichterInnen das Werkzeug fehlt, diese 

Anforderungen besser bewältigen zu können. Diesbezüglich wird in dieser Arbeit auf die 

Relevanz der jeweiligen Interpretationsleistungen der RichterInnen hingewiesen. Daraus 

wird argumentiert, dass richterliche Wahrnehmungen asylrechtliche Entscheidungen 

beeinflussen. Gender wird hier zur Trennlinie bestimmter Interpretationsschemata. Aus 

dem erhobenen Material wurde sichtbar, dass sich Einschätzungen von Fluchterzählungen 
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und Asylvorbringen in einigen Fällen verstärkt am persönlichen Empathie- und 

Vorstellungsvermögen der RichterInnen orientieren. 

Es wurden auch die eigenen Emotionen der RichterInnen in Asylverhandlungen 

besprochen. Obwohl verschiedene RichterInnen angegeben haben, dass sich eigene 

Emotionen nicht auf Verhandlung und Entscheidungsfindung auswirken dürfen, konnten 

in Asylverhandlungen emotional aufgebrachte Reaktionen beobachtet werden. Dies lässt 

darauf schließen, dass es bereits einen Reflexionsprozess gibt, dieses Hinterfragen aber 

noch nicht vollständig in der Praxis angekommen ist. Rousseau et al. (Rousseau et 

al.2002:59) beschreiben ironische Kommentare als Reaktion auf emotionalen Stress, den 

Fluchterzählungen hervorrufen können, und als Unvermögen damit umzugehen. Zudem 

muss angemerkt werden, dass solche Verhandlungen einem prozeduralen 

Gerechtigkeitsbegriff
86

, der allen Asylwerbenden das gleiche Recht auf eine faire (und 

daher nicht negativ beeinflusste) Verhandlung zugesteht, nicht gerecht werden. 

Die Beschreibung der kreativen Nutzung des Talars als symbolisches Kapital zeigt  

unterschiedliche Symboliken, für welche der Talar verwendet werden kann. Zugleich 

werden so verschiedene Positionen/Strategien in einem Handlungsfeld beschrieben, die 

durch die jeweilige Verhandlungssituation in ihrer Interpretation bestimmt werden. 

Ein Problem ist einerseits, dass ein Input von außen, der vermehrt andere Reflexionen 

anregen könnte, oft fehlt, und andererseits, dass die bestehenden Annahmen oft (von den 

RichterInnen) schwer zu identifizieren sind. Da gewisse Annahmen im Gerichtssaal als 

sicheres Faktum gehandhabt werden, kommt AnthropologInnen die Aufgabe zu, 

Unterschiede aufzuzeigen und denkbar zu machen, ohne damit gleichzeitig die 

Glaubwürdigkeit von Fluchtvorbringen in Frage zu stellen. Zudem sollen Heterogenitäten 

aufgezeigt und alternative Handlungsmöglichkeiten denkbar gemacht werden. 

Wichtig wäre eine weitere Sensibilisierung im Umgang mit Menschen mit anderen 

kulturellen Hintergründen, gezielte Maßnahmen zum Abbau vorhandener Frustrationen 

von RichterInnen und Hilfestellung im Umgang mit eigenen Emotionen. Auch wenn sich 

viele InterviewpartnerInnen einig darin waren, dass sie persönlich das nicht brauchen 

würden, vermuteten sie häufig den Bedarf an solchen Maßnahmen bei KollegInnen. 

                                                 
86

 „Procedural fairness“ (Coffey 2003:384). 
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Dabei ist folgendes Argument wesentlich, das Handlungsmöglichkeiten in diskursiven 

Feldern verdeutlicht: „However, the omnipresence of discourse implies the omnipresence 

of resistance to dominant discourse as well.“ (Spijkerboer 1999:8). 

Ein abschließendes Zitat aus einem Interview steht für die vielen Anforderungen und 

daraus möglichen Überforderungen, die der Beruf von AsylrichterInnen mit sich bringt: 

„Und die [Menschen, Anm. K.B.] tun mir einfach leid, weil aus dem Osten, oft diese 

alten Muaterln da, das sind Seelen von Menschen, die sind großartig. Hab´ ich 

einmal eine gehabt, die war echt gut, war die, ja. Da war einfach asylrechtlich und 

subsidiär-schutzmäßig nix drinnen, die hat wieder heimfahren müssen. Die hat ein 

Netzwerk auch gehabt zuhause und dann steht sie auf und sagt, sie ist, um drei in 

der Früh hat sie gebacken für uns, eine Georgierin war das, genau; hat sie 

gebacken für uns und kommt mit einem Blech mit Essen vor. Und dann hab´ ich mir 

gedacht: ja, als Beamter darf ich nix annehmen. Ja, aber ich kann die Frau nicht 

einfach vor den Kopf stoßen, und die war negativ, ja. Dann bin ich in die Küche 

gerannt, hab´ ein Messer geholt, bin ins Geschäft rüber und hab´ irgendwie so 

Pappteller geholt und dann haben wir halt zusammen gegessen. Ja, der 

Dolmetscher und ich und die Frau und zwei Zeugen waren da, dann haben wir halt 

gemeinsam begonnen, dieses Blech aufzuessen. Also das sind schon sehr, sehr 

schöne Erlebnisse, die ich mit Asylwerbern auch gehabt hab´.“ (Int09:8:339-350) 

AsylrichterInnen arbeiten mit Menschen, mit Menschen aus anderen Ländern und 

Kulturen, die andere Sprachen sprechen; mit Menschen, die sich auch etwas erhoffen; mit 

Menschen, über deren Zukunft sie entscheiden. AsylrichterInnen sind BeamtInnen, 

VerteterInnen des Staates, RepräsentantInnen seiner Rechte und Grenzen. Sie haben eine 

eigene Kultur, eigene Emotionen und eigene Erfahrungen in ihrem Beruf. 

AsylrichterInnen sind mit Aufgaben konfrontiert, die ExpertInnentum aus vielen 

Bereichen verlangen: rechtliches Wissen, Einschätzungen von Sicherheitslagen und 

Länderberichten, von Glaubwürdigkeit, Antwortverhalten und Körpersprachen, von 

kulturellen und geschlechtsspezifischen Aspekten verschiedener Vorbringen und 

Fluchterzählungen. Wie diese Forschung zeigt, fehlt oft das entsprechende Werkzeug, 

diese Situationen besser bewältigen zu können, auch wenn verschiedene, besser oder 

weniger gut funktionierende Strategien entwickelt werden. 

Auf diese Weise zeigten sich spannende Disparitäten (Widersprüche?): 

„Also, ich glaub´ nicht, dass ich jemals das Wort Wahrnehmungsfachmann 

verwendet hab´, weil als solchen seh´ ich mich nicht. Also, ich hab´ eine 

Wahrnehmungsfähigkeit, wie jeder andere Mensch, ich versuch´ halt (…) genauer 

hinzuschauen vielleicht als manche und zu hinterfragen, durch meinen Beruf. Und 
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weil ich ja an sich ein kritischer Mensch bin…“ (Int09:9:297-400) 

So beschreiben Praktiken der AsylrichterInnen Spannungsfelder, die unterschiedliche 

Wahrnehmungen und Handlungsmöglichkeiten beinhalten. Differenzen zwischen diesen 

Wahrnehmungen und Handlungsmöglichkeiten sind wiederum geschlechtlich konnotiert.  

In dieser Arbeit werden verschiedene Spannungsfelder aufgezeigt: Das Spannungsfeld 

zwischen Glaubwürdigkeit und Unglaubwürdigkeit, zwischen Kultursensibilität und 

Kulturalisierung und schließlich zwischen Autorität und Menschlichkeit.  

  



 114   

 

  



 115   

 

8. Literaturverzeichnis 

Anand, Dibyesh. 2000. (Re)imagining nationalism: identity and representation in the 

Tibetan diaspora of South Asia, in: Contemporary South Asia Vol. 9(3), p. 271–287. 

Barsky, Robert. 1994. Constructing a Productive Other, Discourse Theory and the 

Convention Refugee Hearing. Amsterdam. 

Benson, Janet. 1994. Reinterpreting Gender: Southeast Asian Refugees in American 

Society, in: Camino Linda, Krulfeld, Ruth (Hrsg.), Reconstructing lives, recapturing 

meaning: refugee identity, gender, and culture change, p.75-96. 

Berger, Susan A. 2009. Production and Reproduction of Gender and Sexuality in Legal 

Discourses of Asylum in the United States, in: Journal of Women in Culture and Society, 

Vol. 34 (3), p.659-685. 

Binder, Susanne. 2004. Kategorisch ausgeklammert. Die Kategorie gender in der 

Asylpolitik, in: L´Homme, Europäische Zeitschrift für feministische 

Geschichtswissenschaft Vol.15 (2), p.216-232.  

Bourdieu, Pierre. 1998. Praktische Vernunft Zur Theorie des Handelns. Frankfurt am 

Main. 

Bourdieu, Pierre. 2005a. Die männliche Herrschaft. Frankfurt am Main.  

Bourdieu, Pierre. 2005b. Die verborgenen Mechanismen der Macht, Schriften zu Politik 

und Kultur 1.  Hamburg. 

Camino, Linda. 1994. Refugee Adolescents and Their Changing Identities, in: Camino 

Linda, Krulfeld, Ruth (Hrsg.), Reconstructing lives, recapturing meaning: refugee 

identity, gender, and culture change, p.29-56. 

Charmaz, Kathy. 2006. Constructing grounded theory, A practical guide through 

qualitative analysis. London. 

 

Coffey, Guy. 2003. The Credibility of Credibility Evidence at the Refugee Review 

Tribunal, in: International Journal of Refugee Law, Vol. 15. (3), p. 377-417.  

 

Connell, Robert. 1987. Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics. 

Stanford, California. 

Connell, Raewyn. 2005. Masculinities. Berkeley and Los Angeles, California. 

Connell, Robert, Messerschmidt, James. 2005. Hegemonic Masculinity, Rethinking the 

Concept, in: Gender and Society 19 (6): p.829-859. 



 116   

 

Dossa, Parin. 2002. Narrative Mediation if Conventional and new “mental health” 

Paradigms: Reading the Stories if Immigrant Iranian Women, in: Medical Anthropology 

Quarterly Vol. 16 (3), p.341-359. 

Flick, Uwe, Kardorff von, Ernst. Steinke, Ines (Hrsg.). 1995. Qualitative Forschung. Ein 

Handbuch. Reinbek bei Hamburg. 

 

Freedman, Jane. 2008a. Women Seeking Asylum, The Politics of Gender in the Asylum 

Determination Process in France, in International Feminist Journal of Politics, Vol. 10 

(2), p.154-172. 

Freedman, Jane. 2008b. Women‟s Right to Asylum: Protecting the Rights of Female 

Asylum Seekers in Europe? , in: Human Rights Review, Vol. 9, p.413-433.  

Freedman, Carla. 2001. Is Local : Global as Feminine : Masculine? Rethinking the 

Gender of Globalization, in: Journal of Women in Culture and Society, Vol. 26 (4), 

p.1007-1036.   

Frey, Regina. 2003. Gender Mainstreaming, Geschlechtertheorie und –praxis im 

internationalen Diskurs. Königstein/Taunus. 

Gale, Lacey Andrews. 2007. Bulgur Marriages and “Big” Women Navigating 

Relatedness in Guinean Refugee Camps, in: Anthropological Quarterly Vol. 80(2), p. 

355-378. 

Geertz, Clifford. 1983. Local Knowledge, Further Essays in Interpretive Anthropology. 

New York.  

Glaser, Barney G., Strauss, Anselm L. 1998. Grounded Theory. Strategien qualitativer 

Forschung. München. 

Graycar, Reg. 1991. The Gender of Judgments: An Introduction, in: Thornton, Maragret 

(Hrsg.), Public and Private Feminist Legal Debates, p. 262-82. 

Grunert, Christine. 2008. Asyl: bedrohtes Recht. (in Zusammenarbeit mit Amnesty 

International) 

Hastrup, Kirsten. 2002. Anthropology´s comparative consciousness: the case of human 

rights, in: Gingrich, Andre, Fox, Richard G. (Hrsg), Anthropology, by Comparison. 

London and New York. 

Hauser-Schäublin, Brigitta. 2003. Teilnehmende Beobachtung, in: Beer, Bettina (Hrsg.), 

Methoden der Feldforschung, p.33-54. 

Herlihy, Jane, Gleeson, Kate,Turner, Stuart. 2010. What Assumptions about Human 

Behaviour Underlie Asylum Judgments?, in International Journal of Refugee Law Vol. 

22. (3), p. 351–366. 



 117   

 

Hobsig, Edith. 2004. Frauen auf der Flucht: Asyl und Integration in Österreich aus 

frauenspezifischen Perspektiven, in: L´Homme, Europäische Zeitschrift für feministische 

Geschichtswissenschaft Vol.15 (2), p.233-248. 

Hug, Theo, Poscheschnig, Gerald. 2010. Empirisch Forschen, Die Planung und 

Umsetzung von Projekten im Studium. Wien. 

Huntington, Samuel. 1996. The clash of civilizations and the Remaking of the Word 

Order. New York. 

Jansen, Stef. 2008. Jansen, Stef. 2008. Misplaced Masculinities. Status loss and the 

location of gendered subjectivities amongst “non-transnational” Bosnian refugees, in 

Anthropological Theory Vol. 8 (2), p.181-200. 

Krulfeld, Ruth. 1994. Buddhism, Maintenance, and Change: Reinterpreting Gender in a 

Lao Refugee Community, in: Camino Linda, Krulfeld, Ruth (Hrsg.), Reconstructing lives, 

recapturing meaning: refugee identity, gender, and culture change. Abingdon.  

Kälin, Walter. 1986. Troubled Communication: Cross-Cultural Misunderstandings in the 

Asylum- Hearing, in: International Migration Review, Vol. 20 (2), Special Issue: 

Refugees: Issues and Directions, p. 230-241. 

Langthaler, Herbert, Sohler, Karin. 2008. Politische Partizipation und Repräsentanz von 

Flüchtlingen und AsylwerberInnen in der EU, Synthese der Fallstudien in Österreich, 

Frankreich und der Tschechischen Republik, Partizipationsstudie.
87

  

Losi, Natale. 2001. Beyond the Archives of Memory, in: IOM Psychological Notebook 

Vol. 2, p. 5-14. 

Macklin, Audrey. 1998. Truth and Consequences: Credibility Determination in the 

Refugee Context. Conference Paper, International Association of Refugee Law Judges. 

Malkki, Liisa 1995a. Purity and Exile: Violence, Memory, and National Cosmology 

mong Hutu Refugees in Tanzania. Chicago University Press. 

Malkki, Liisa. 1995b. Refugees and Exile: From „Refugee Studies‟ to the National Order 

of Things, in: Annual Review of Anthropology Vol. 24, p.495-523. 

Markowitz, Fran. 1994. Responding to Events form Afar: Soviet Jewish Refugees 

Reassess Their Identity, in: Camino Linda, Krulfeld, Ruth (Hrsg.), Reconstructing lives, 

recapturing meaning: refugee identity, gender, and culture change, p.57-70. 

Mascini, Peter, van Bochove, Marjolein. 2009. Gender Stereotyping in the Dutch Asylum 

Procedure: “Independent” Mend versus “Dependent” Women, in: International Migration 

Review, Vol. 43 (1), p. 112-133. 

                                                 
87

 Unter: http://www.asyl.at/fakten_4/Synthese_Partizipationsstudie_Node.pdf, 14.06.2011. 

http://www.asyl.at/fakten_4/Synthese_Partizipationsstudie_Node.pdf


 118   

 

McKinnon, Sara L.2009. Citizenship and the Performance of Credibility: Audiencing 

Gender-based Asylum Seekers in U.S. Immigration Courts, in: Text and Performance 

Quarterly, Vol. 29 (3), p. 205–221. 

Millbank, Jenni. 2009. „The Ring of Truth‟: A Case Study of Credibility Assessment in 

Particular Social Group Refugee Determinations, in: International Journal of Refugee 

Law, Vol. 21(1),p. 1-33. 

Moore, Henrietta. 1994. A Passion for Difference: Essays in Anthropology and Gender. 

Cambridge. 

Mortland, Carol. 1987. Transforming Refugees in Refugee Camps, in: Urban 

Anthropology and Studies of Cultural Systems and World Economic Developments Vol. 

3(4), p. 375-404. 

Mortland, Carol. 1994. Cambodian Refugees and Identity in the United States, in: 

Camino Linda, Krulfeld, Ruth (Hrsg.), Reconstructing lives, recapturing meaning: 

refugee identity, gender, and culture change, p.5-28. 

Mussarat Akram, Susan. 2002. Orientalism Revisited in Asylum and Refugee Claims, in: 

Journal of Refugee Law, Vol. 12 (1), p. 7-40. 

Muzak, Gerhard. 2008. Der Asylgerichtshof. Wien. 

Oxford, Connie G. 2005. Protectors and Victims in the Gender Regime of Asylum, in: 

Feminist Formations, Vol.7(3), p. 18-38. 

Parekh, Bhikhu. 2002. Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political 

Theory. Harvard. 

Pasero, Ursula, Braun, Friederike. (Hrsg.). 1999. Wahrnehmung und Herstellung von 

Geschlecht. Opladen & Wiesbaden. 

Perl, Harald. 2009. 1 Jahr Asylgerichtshof, Erfahrungen und Ausblick, Vortrag anlässlich 

der 2. Arbeitstagung der MÖ Juristischen Gesellschaft. Wien. 

Rousseau, Cécile, Crépeau, Francois, Foxen, Patricia, Houle, France. 2002. The 

Complexitiy or Determining Refugeehood: A Multidisciplinary Analysis of the Decision-

making process of the Canadian Immigration and Refugee Board, in: Journal Refugee 

Stud Vol.15.(1), p. 43–70. 

Rousseau, Cécile, Foxen, Patricia (sic.). 2006. Mensonges? Le mythe du réfugié menteur: 

un mensonge indispensable? The social usefulness of the lying refugee, in: Science 

Direct, L´évolution psychiatrique, Vol. 71, p. 505 -520. 

Rousseau, Cécile, Foxen, Patricia (sic.). 2010. “Look Me in the Eye”: Empathy and the 

Transmission of Trauma in the Refugee Determination Process, in: Transcultural 

Psychiatry Vol. 47 (70), p. 70-92. 



 119   

 

Rubin, Gayle. 1975. The Traffic in Women: Notes on the „Political Economy“ of Sex, in: 

Rayna R. Reiter (Hg.), Toward an Anthropology of Women, p.157- 210. 

Schiffauer, Werner. 2011. Parallelgesellschaften, Wie viel Wertekonsens braucht unsere 

Gesellschaft, Eine kluge Politik der Differenz. Bielefeld. 

Schrijvers, Joke. 1999. Fighters, Victims and Survivors: Constructions of Ethnicity, 

Gender and Refugeeness among Tamils in Sri Lanka, in: Journal of Refugee Studies Vol. 

12 (3), p.307-333. 

Sonneck, Gernot. 1995. Krisenintervention und Suizidverhütung, Ein Leitfaden für den 

Umgang mit Menschen in Krisen. Wien.  

Spijkerboer, Thomas. 1999. Gender and Refugee Status. Dissertation, Nijmegen. 

Spire, Alexis. 2005. Etrangers à la Carte. Paris.  

Strasser, Sabine, Holzleithner, Elisabeth (Hrsg.). 2010. Multikulturalismus queer gelesen, 

Zwangsheirat und gleichgeschlechtliche Ehe in pluralen Gesellschaften. Frankfurt am 

Main. 

Tošić, Jelena, Kroner, Gudrun, Binder, Susanne. 2009. Anthropologische 

Flüchtlingsforschung, in: Six-Hohenbalken, Maria, Tošić, Jelena (Hrsg.), Anthropologie 

der Migration, Theoretische Grundlagen und interdisziplinäre Aspekte. Wien. 

Warner, Faith R. 2007. Social Support and Distress among Q 'eqchi' Refugee Women in 

Maya Tecún, Mexico, in: Medical Anthropology Quarterly Vol. 21(2), p.139-217. 

Wildt, Anna. 2010. Frauen im Asylrecht: Begriffsbestimmungen, Fluchtgründe, 

Judikatur. 

Yazgan, Ayfer. 2010. Morde ohne Ehre, Der Ehrenmord in der modernen Türkei. 

Erklärungsansätze und Gegenstrategien. Bielefeld. 

Zips, Werner. 2008. No Peace without Equal Rights and Justice, Gerechtigkeit als 

empirische Kategorie einer transkulturellen Ethnohistorie, in: Wernhart, Karl, Zips, 

Wernern (Hrsg.), Ethnohistorie, Rekonstruktion und Kulturkritik. Eine Einführung. Wien. 

 

  



 120   

 

9. Internetquellen 

http://asylgh.gv.at
88

  

http://asylum-online.at , 10.12.2010 

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/informationen/start.aspx, 01.12.2010. 

 

http://asylgh.gv.at/site/6321/default.aspx, 05.01.2011 

http://www.ris.bka.gv.at, 08.01.2011 

http://www.asyl.at/fakten_4/Synthese_Partizipationsstudie_Node.pdf, 14.06.2011 

http://www.bpb.de/themen/7H6FAJ,2,0,Asyl_und_Fl%FCchtlingspolitik_der_EU.html, 

01.10.2011 

http://www.asylgh.gv.at/DocView.axd?CobId=31245, 01.10.2011 

                                                 
88

 Diente während der gesamten Forschungsphase als Quelle. 

http://asylgh.gv.at/
http://asylum-online.at/
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/informationen/start.aspx
http://asylgh.gv.at/site/6321/default.aspx
http://www.ris.bka.gv.at/
http://www.asyl.at/fakten_4/Synthese_Partizipationsstudie_Node.pdf
http://www.bpb.de/themen/7H6FAJ,2,0,Asyl_und_Fl%FCchtlingspolitik_der_EU.html
http://www.asylgh.gv.at/DocView.axd?CobId=31245


 121   

 

Abstract 

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit asylrichterlichen Wahrnehmungen von Gender 

und Kultur. Dazu wurden Interviews mit RichterInnen, informelle Gespräche und 

Beobachtungen von Asylverhandlungen am Asylgerichtshof in Wien sowie dessen 

Außenstelle in Linz durchgeführt.   

Über bestimmte Wahrnehmungen von Kultur eröffnet sich ein Spannungsfeld zwischen 

bemühter Kultursensibilität und vereinfachten Kulturalisierungen.  So werden 

verschiedene (hierarchisierte) Formen von Gender beispielsweise über ihre gedachten 

kulturellen Merkmale definiert. Gender wird zur Fläche, auf der Kultur sichtbar ist.  

Es soll ein Eindruck davon vermittelt werden, wie RichterInnen versuchen, 

Glaubwürdigkeit festzustellen. Von RichterInnen dazu genannte 

Glaubwürdigkeitskriterien werden aufgezeigt und in ihrer Entstehung analysiert. 

Diesbezüglich geht es nicht nur um die „fremde“, sondern oft vielmehr um die „eigene“ 

Strukturiertheit der RichterInnen, wobei in Anlehnung an Rousseau et al. (Rousseau et 

al.2002) eine „culture of disbelief“ zur Diskussion gestellt wird. Aus diesem Grund ist ein 

Ansatzpunkt wichtig, der Interpretationsleistungen und Emotionen der RichterInnen 

miteinbezieht und die Auswirkungen dieser Emotionen auf Entscheidungen und mögliche 

Entscheidungsgrundlagen thematisiert.  

Weiters zeigen sich verschiedene Tendenzen, stereotype Bilder als Entscheidungshilfe zu 

formulieren, sowie Gegenstrategien zu dieser Praxis. Die Thematisierung von 

Krisensituationen im Gerichtssaal beleuchtet zusätzlich stark hierarchisierte 

Verhandlungssituationen, in denen soziale Geschlechterkonstruktionen eine wesentliche 

Rolle in der Herstellung, Krisenhaftigkeit und Verteidigung dieser Hierarchie spielen. 

Als roter Faden der Arbeit wird beschrieben, wie EntscheidungsträgerInnen bestimmte 

Diskurse wählen oder versuchen, diese zu umgehen. Dies eröffnet nicht nur Raum für 

Kritik, sondern erlaubt auch Reflexion und Veränderung bestimmter Handlungs- und 

Interpretationsfelder. 
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